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Das

     wissenswerter Dinge für  

  freie Journalisten, Autoren  

    und Blogger



Über dieses Lexikon

Dieses elektronische Nachschlagewerk richtet sich an hauptberuflich tätige freie Journalisten, PR-Fachleute, 

Autoren jeglicher Art sowie an Blogger – an Existenzgründer ebenso wie an „alte Hasen“, die ein wenig schmö-

kern und sich auf den neuesten Stand bringen möchten, beispielsweise in Sachen Steuern, Recht, Gesetz –  

und Internet.  

Es enthält zahlreiche externe Online-Quellen (wie Blogartikel) – aber ebenso eine Vernetzung mit internen 

Stichworten, die sich schnell per Mausklick auswählen lassen. 

Recherchiert und geschrieben wurde es von Journalisten mit rund 20 Jahren Berufserfahrung als „Freie“.  

Alle sind zudem „Blogerfahren“. Die Haufe-Fachredaktion für Steuern wirkte ebenso mit. 

Das Lexikon von Lexware wird mindestens einmal jährlich aktualisiert. Dabei werden alle externen „Links“  

auf ihre Gültigkeit geprüft – genauso wie Gesetze und Urteile. 

Gerne nehmen wir weitere Quellen auf und freuen uns auf Ihre Hinweise. Am Schluss finden Sie die E-Mail-Adresse  

der Redaktion. 

Sie finden die jeweils aktuelle Version des Lexikons auch im Lexware Pressecenter und im Download-Bereich 

des Blogs „Meine Firma und Ich“.

Viel Freude und wertvolles Wissen beim Lesen wünscht Ihnen, 

 

Jörg Frey

Geschäftsführer Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

PS:

Sollten Sie trotz größter Sorgfältigkeit der Autoren einen Fehler entdecken, freuen wir uns auf Ihre E-Mail –  

und überreichen Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit ein kleines Präsent.

http://presse.lexware.de/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/downloads/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/downloads/
mailto:presselexware%40haufe-lexware.com?subject=Das%20A%20-%20Z%20wissenswerter%20Dinge%20f%C3%BCr%20freie%20Journalisten%2C%20Autoren%20und%20Blogger


So manche oder mancher träumt in der Jugend davon, 

als Journalist Skandale aufzudecken oder eine berühmte 

Fernsehreporterin zu werden, renommierte Auszeichnun-

gen für investigative Recherchen im Hinterkopf. Journalist 

darf sich im Grunde genommen jeder nennen, denn der 

Titel ist nicht geschützt. Warum sollte also ein Blogger mit 

Talent zum Schreiben und vielleicht sogar großem Fach-

hintergrund nicht umsatteln und sich als publizistischer 

Existenzgründer selbstständig machen? Laut dem Deut-

schen Journalisten-Verband (DJV) ist ein Journalist, wer 

sich „hauptberuflich an der Verbreitung und Veröffentli-

chung von Informationen, Meinungen und Unterhaltung 

durch Massenmedien beteiligt.“ 

Doch trotz des schönen Scheins zahlreicher Fernsehsen-

der mit bundesweit bekannten Gesichtern oder mit Prei-

sen überhäufter Magazin- und Zeitungsjournalisten – die 

Realität in der Branche sieht zurzeit für viele eher düster 

aus und hat mit Jugendträumen wenig gemeinsam. Sin-

kende Honorare, immer höhere Belastungen unter ande-

rem durch Multimedialität, der Druck der Medien, sich 

 immer weitergehende Nutzungs- beziehungsweise Ver-

wertungsrechte zu sichern – gerade freie Journalisten 

müssen an vielen Fronten kämpfen. Zudem wächst der 

wirtschaftliche Druck auf Verlage und Sender. Ein Ergeb-

nis der verschärften Marktsituation. Eine weitere Folge: 

immer mehr Arbeiten werden „outgesourct“ und in freie 

Redaktionsbüros verlagert, die kostengünstiger produzie-

ren – und nicht selten unter Selbstausbeutung leiden. 

Im Artikel „Gezwungen, sich zu verkaufen“ für die Bundes-

zentrale für politische Bildung zur sozialen Lage von Jour-

nalistinnen und Journalisten zeichnet Volker Lilienthal – 

Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaft 

an der Universität Hamburg – ein düsteres, aber wirklich-

keitsnahes Bild und weist auf Untersuchungen hin: „Zahl-

reiche freie Journalisten kommen … nicht ohne eine Misch-

kalkulation über die Runden. Nach einer Münchner Studie 

üben 44 Prozent der befragten freien Journalisten Neben-

tätigkeiten aus. PR und Werbung sind dabei die wichtigs-

ten Felder. Und eine Hamburger Untersuchung, bei der die 

Mitglieder des Berufsverbands Freischreiber e.V. befragt 

wurden, ergab, dass knapp zwei Drittel der freien Journa-

listen mit Doppeltätigkeiten ohne das Zusatzeinkommen 

aus PR-Aufträgen nicht überleben könnten.“ Freier, klassi-

scher Journalismus ist nach derzeitiger Lage – und unserer 

eigenen Erfahrung – ohne Nebentätigkeit, zum Beispiel im 

PR-Bereich, nur schwer zu praktizieren. Nicht wenige freie 

Journalisten leben unter der Armutsgrenze und verdienen 

weniger als 10.000 Euro jährlich. Manche müssen zusätz-

lich über die Jobcenter der kommunalen Arbeitsagenturen 

„aufstocken“ und staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

Freie Journalisten gibt es in verschiedenen Formen: als 

Freiberufler oder „feste Freie“. Der Deutsche Journalisten-

Verband (DJV) schätzt die Zahl der hauptberuflich freien 

Journalisten auf etwa 25.000 (laut einer Studie waren es 

2006 nur 12.000 Freie). Mit den sozialen Netzen haben sich 

zahlreiche Mischformen etabliert: Manche Journalisten 

bloggen, manche Blogger arbeiten als Journalist. Unter 

den zirka aktiven 300.000 Bloggern in Deutschland gibt es 

etliche Profis – manche sind als kleine Eigenverlage zu 

zählen. (Quelle: Jan Schmidt, Blogforscher, der sich auf Er-

gebnisse der jährlichen ARD-/ZDF-Studie bezieht und – 

empirisch – von 300.000 sehr aktiven Blogs bis zu einer 

Gesamtzahl von 1 bis 1,5 Mio. ausgeht).

Gerade Fach-Blogger mit „Expertenstatus“ haben sich 

ihre „Gefolgschaft“ erarbeitet. Und die ist schnell wieder 

weg, wenn nichts Interessantes mehr kommt. Insofern 

müssen diese Blogger sich Themen mit Neuheitswert er-

schließen, müssen recherchieren und Fachwissen vorwei-

sen – wie Journalisten. Die Unterschiede zwischen Jour-

nalisten und Bloggern liegen häufig in einer starken 

Meinungslastigkeit der Blogs im Gegensatz zu (zumindest 

versuchter) Ausgewogenheit der Stile und journalisti-

schen Darstellungsformen in klassischen Medien. Blogs 

können sich zudem umfassend einem Randthema wid-

men, dem klassische Medien – schon aus Finanzierungs-

gründen – nicht so viel Platz einräumen würden.

Blogger sind schnell – denn in der Blogosphäre ist 

Schnelligkeit durchaus ein Kriterium. Etliche Blogbeiträge 

sind nicht unbedingt als „Grundsatzartikel“ mit umfassen-

der Recherche gedacht. In vielen Blogs steht die Diskus-

sion um das Thema im Mittelpunkt, denn viele Kommen-

tare und Pingbacks sind eine wichtige „Währung“. Links 

und Vernetzung sind Lebenselixiere der Blogs. 

Das Bloggen hat sich etabliert – und auch wenn es manche 

„Freizeitblogger“ nicht gern hören: Sie unterliegen unter an-

derem dem Telemediengesetz – zum Beispiel der Impres-

sumspflicht. Der Blogger und Journalist Tim Cole befasste 

sich in einem Artikel mit der Frage, ob das Presserecht im 

Internet, in der Blogosphäre gelte. Anlass für seinen Beitrag 

war eine Aktion der „Welt“. Am 1. Juli 2010 erschien eine 

Ausgabe der Tageszeitung „Welt kompakt“ aus dem Axel-

Springer-Verlag, deren Inhalt unter anderem von einer hand-

verlesenen Gruppe von Bloggern erstellt wurde. Dieses „ge-

wagte Medien-Experiment“, wie die große Schwester „Die 

Welt“ dazu schrieb, führte zu einem erheblichen Medienecho.

Einführung
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http://de.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://www.bpb.de/apuz/140222/zur-sozialen-lage-von-journalistinnen-und-journalisten?p=all
http://www.bpb.de/apuz/140222/zur-sozialen-lage-von-journalistinnen-und-journalisten?p=all
http://www.bpb.de/apuz/140222/zur-sozialen-lage-von-journalistinnen-und-journalisten?p=all
http://www.schmidtmitdete.de/archives/707
http://www.cole.de/gilt-das-presserecht-auch-fur-blogger/
http://www.cole.de/gilt-das-presserecht-auch-fur-blogger/
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wie

A
Abmahnung
… ist eigentlich als nützliches Werkzeug gedacht, um je-

manden auf eine Rechtsverletzung hinzuweisen, ohne 

gleich vor Gericht zu ziehen. Zudem soll die Abmahnung 

bewirken, dass der Empfänger das darin als rechtswidrig 

behauptete Verhalten einstellt. Im Allgemeinen liegt eine 

Unterlassungserklärung bei – und eine Rechnung vom 

gegnerischen Anwalt, die sich nach dem Streitwert der 

Abmahnungen richtet. Der Abgemahnte muss beurteilen, 

ob er den Rechtsverstoß anerkennt – oder sich für den 

Gang vor Gericht entscheidet. Denn die Abmahnung ist 

lediglich ein Angebot, eine bestimmte Sache außerge-

richtlich zu regeln.

Inzwischen wird aber gerade im Internet abgemahnt, was 

das Zeug hält. Viele laufen in die „Abmahnfalle“ – zum 

Beispiel weil sie gegen das Urheberrecht verstoßen und 

unerlaubt fremde Bilder, Texte, fremde Musik oder auch 

Stadtpläne nutzen. Ebenso können ein fehlerhaftes Im-

pressum, Markenrechtsverstöße oder Fehler in den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) abgemahnt werden. 

Was eine Abmahnung ist und was sie beinhalten muss, 

welche Rechtsverstöße abgemahnt werden können und 

wie man am besten reagiert – darüber informiert eRecht24 

– Karsten Fernkorn, Sören Siebert GbR unter abmah-

nung-internet.

Die wichtigsten Rechtsbegriffe zum Thema Abmahnung 

für Journalisten (und genauso für Blogger!) stehen im 

„Abmahnlexikon“ der Zeitschrift journalist – zum Beispiel, 

was hinsichtlich des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

zu beachten ist, was eine Einstweilige Verfügung bedeu-

tet oder was eine Unterlassungserklärung ist.

Die Broschüre „Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt“ 

von iRights und Klicksafe informiert volkstümlich, was in 

Sachen Texte, Bilder, Videos und so weiter erlaut ist und 

was nicht. Die Broschüre richtet sich vor allem an Privat-

leute, ist aber durchaus für Journalisten und Blogger inte-

ressant.

Über Aktuelles zum Thema Abmahnungen informiert die 

Feil Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in diesem Blog.

Worauf Journalisten achten müssen, beschreibt Rechts-

anwalt Frank C. Biethahn in seinem Artikel „Abmahnfalle 

Internet – worauf Sie als Journalist achten müssen und 

was sie tun können“.

Abschreibung 
Kaufen Sie einen Schreibtisch, ein Regal, Büromaterial, 

einen Computer oder ein anderes betrieblich genutztes 

Wirtschaftsgut, können Sie die Anschaffungskosten als 

Betriebsausgaben absetzen und so Ihren Gewinn min-

dern. Allerdings kann der Kaufpreis nicht immer komplett 

im Jahr der Anschaffung angesetzt werden: In vielen Fäl-

len muss das Wirtschaftsgut abgeschrieben werden. Ab-

schreibung heißt: Die Kosten werden über mehrere Jahre 

verteilt. Das nennt man auch Absetzung für Abnutzung.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) mit An-

schaffungskosten bis 1.000 Euro gelten Besonderheiten: 

Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Bei Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten über 

1.000 Euro netto, die länger als ein Jahr genutzt werden 

(wie Computer, Schreibtisch), teilt sich der Kaufpreis auf 

die Zeit der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf. Der je-

weilige Anteil wird in den einzelnen Jahren als Betriebs-

ausgaben berücksichtigt (Abschreibung oder AfA).

Für alle Anschaffungen ab 1.1.2011 ist die lineare Ab-

schreibungsmethode (lineare AfA) nach § 7 Abs. 1 EStG 

verbindlich. Dabei ermitteln Sie den jährlichen Abschrei-

bungsbetrag, indem Sie die Anschaffungskosten durch 

die Nutzungsdauer dividieren. Der Abschreibungsbetrag 

ist also jedes Jahr gleich hoch. Da die Anschaffung meist 

nicht zum 1.1. eines Jahres erfolgt, ergeben sich für das 

erste und letzte Jahr oft Abweichungen von diesem An-

satz. Im ersten und letzten Jahr gibt es nur eine zeitantei-

lige Abschreibung. Ihnen steht nämlich für jeden Monat 

1/12 der Jahres-AfA zu (§ 7 Abs. 1 Satz 4 EStG). Den Mo-

nat der Anschaffung dürfen Sie voll rechnen.

Siehe auch: AfA-Tabellen, Sonderabschreibung, Gering-

wertige Wirtschaftsgüter, Investitionsabzugsbetrag.

http://www.abmahnung-internet.de/
http://www.abmahnung-internet.de/
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/das-abmahnlexikon.html
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/nicht-alles-was-geht-ist-auch-erlaubt-urheber-und-persoenlichkeitsrechte-im-internet/
http://abmahnung-blog.de/
http://www.fachjournalist.de/abmahnungen-was-sie-als-journalist-tun-konnen/
http://www.fachjournalist.de/abmahnungen-was-sie-als-journalist-tun-konnen/
http://www.fachjournalist.de/abmahnungen-was-sie-als-journalist-tun-konnen/
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7.html
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AfA-Tabellen
Bei der Abschreibung wird der Kaufpreis eines beruflich 

genutzten Gegenstands auf die Nutzungsdauer aufgeteilt. 

Zur Vereinfachung und Vermeidung von Streitigkeiten hat 

das Bundesfinanzministerium (BMF) amtliche AfA-Tabel-

len herausgegeben. Dort ist die Nutzungsdauer für eine 

Vielzahl von Wirtschaftsgütern festgelegt.

Die Abschreibungstabelle „für allgemein verwendbare An-

lagegüter“ sieht für neue Wirtschaftsgüter folgende Nut-

zungsdauern vor: 

Tipp: 

Gebrauchte Wirtschaftsgüter können je nach Alter, Be-

schaffenheit und voraussichtlichem Einsatz innerhalb kür-

zerer Abschreibungszeiträume abgesetzt werden. Gege-

benenfalls müssen Sie die kürzere Nutzungsdauer 

schätzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
… regelt Ihre Bedingungen, unter denen Geschäfte mit Ih-

ren Auftraggebern zustande kommen. Der Rechtsbegriff 

ist in § 305 Abs. 1, BGB geregelt. So mancher freier Jour-

nalist verzichtet auf eigene AGB: „Zu kompliziert, recht-

lich ohnehin nicht gegen große Verlage durchsetzbar, die 

haben doch eigene AGB“. Wenn der Auftraggeber, bei-

spielsweise ein Verlag, eigene Vertragsregelungen zusen-

det und diese Regelungen sich mit denen aus Ihren AGB 

widersprechen, gelten beide nicht. An ihre Stelle treten 

dann die gesetzlichen Regelungen, die für freie Journalis-

ten oft günstiger sind als die Verlagsbedingungen. Andere 

haben auf ihren Websites AGB gespeichert, weisen aber 

im Schriftverkehr, beispielsweise per E-Mail-Signature, 

nicht darauf hin. Auf die Geschäftsbedingungen hinzuwei-

sen, ist seit Mai 2010 Pflicht. Solche Angaben müssen vor 

oder spätestens bei Vertragsschluss mitgeteilt werden. 

Der DJV empfiehlt, in der Signatur von E-Mails auf die ei-

genen Geschäftsbedingungen hinzuweisen. Was in den 

AGB geregelt werden sollte, erklärt der DJV. Dazu zählen 

beispielsweise Verwertungsrechte, Honorare, Zahlungs-

weise, Ausfallhonorare und Haftung. 

Ein praktisches Beispiel finden Sie bei dem freien Journa-

listen Michael Klitzsch, der seine eigenen AGB auf Basis 

der Muster-AGBs des DJV erstellt hat. 

Anbieterkennzeichnung
… bezeichnet in Deutschland das Impressum für Online-

Medien und ist Pflicht für Freiberufler und selbstständige 

Blogger, die nicht ausschließlich zu privaten, familiären 

Zwecken bloggen. Bei den Bloggern zählen dazu auch 

private nicht-kommerzielle Betreiber, die ein Angebot un-

terhalten, was auch kommerziell angeboten werden könn-

te beziehungsweise bereits von kommerziellen Anbietern 

existiert. 

Darin müssen unter anderem der presserechtlich Verant-

wortliche, eine ladungsfähige Anschrift, eine elektroni-

sche Adresse wie eine Telefax-Nummer oder eine E-Mail-

Adresse, sowie eine Steuernummer benannt werden. 

Was das Online-Impressum mindestens zu enthalten hat, 

regelt Paragraf 5 im Telemediengesetz. Einen Leitfaden 

als Orientierungshilfe gibt es vom Bundesministerium der 

Justiz.

Gegenstand Anschaffung ab 1.1.2001

Nutzungs-
dauer in 
Jahren

AfA-Satz  
in %

Aktenvernichter  8 12,5

Auto (Pkw)  6 16,6

Autotelefon  5 20,0

Bücherregal 13 7,7

Bücherschrank 13 7,7

Büromöbel 13 7,7

CD-Player  7 14,3

Computer  3 33,3

Drucker  3 33,3

Faxgerät  6 16,6

Fotokopierer  7 14,3

Handy  5 20,0

Kassettenrekorder  7 14,3

Laptop  3 33,3

Notebook  3 33,3 

PC u. Peripheriegeräte 
(Drucker, Scanner, Bild-
schirm, usw.)

 3 33,3

Radio  7 14,3

Reißwolf  8 12,5

Schrank 13 7,7

Schreibmaschine  9 11,1

Schreibtisch 13 7,7

Schreibtischlampe 13 7,7

Schreibtischstuhl, -sessel 13 7,7

Stereoanlage  7 14,3

Stuhl  13 7,7

Teppich

– normal  8 12,5

–  hochwertig  
(über 500 EUR pro qm)

15 6,6

Tisch 13 7,7

Videorecorder 7 14,3
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http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/eigene-allgemeine-geschaeftsbedingungen-fuer-freie-journalisten.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/eigene-allgemeine-geschaeftsbedingungen-fuer-freie-journalisten.html
http://michaelklitzsch.de/michaelklitzsch.de/impressum_files/Meine AGB.pdf
http://www.djv.de/uploads/media/agb-wo-bi-neu.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__5.html
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/LeitfadenZurAnbieterkennzeichnung.pdf


6 | Das A – Z wissenswerter Dinge für freie Journalisten, Autoren und Blogger

Arbeitszimmer

Ein Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung ist für viele Freiberufler 

und Selbstständige unabdingbar. Vorteile: keine Fahrwege, keine 

weiteren externen Kosten. Nachteile: wenig oder keine Trennung 

von beruflichen und privaten Dingen …

© khmel / Fotolia.com
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Angebot 
… wird auf Anfrage eines potenziellen Kunden erstellt. Es 

enthält die Bedingungen, für die der Anbieter die nachge-

fragte Dienstleistung erbringt. 

Üblich für die Abgabe eines Angebots ist die Schriftform, 

nicht selten wird ein Angebot auch direkt in einer E-Mail 

abgefasst. 

Das Angebot ist für den Anbieter rechtlich bindend. Um 

diese Bindung aufzuheben, bedarf es einer Freizeich-

nungsklausel, wie zum Beispiel „ohne Gewähr“ oder „un-

verbindlich“. Allerdings können Freizeichnungsklauseln, 

nach Urteilen verschiedener Landgerichte, einen Wettbe-

werbsverstoß darstellen. 

Ein Angebot enthält detaillierte Einzelheiten. Dazu ge-

hören (je nach Branche):

 die Warenbezeichnung

 Kosten für Fracht und Verpackung

 Menge und Preis der Ware und ihre Qualität 

 Zahlungsbedingungen 

 Erfüllungsort

 Gerichtsstand

 Eigentumsvorbehalt

 Lieferzeit

  Regelungen für Liefer-, Annahme- und Zahlungsstörun-

gen und mangelhafte Lieferung

Bedarf es für die Erstellung eines Angebots eines hohen 

Zeitaufwands beziehungsweise komplexer Individualität, 

wie beispielsweise für eine PR- oder Medienkonzeption, 

kann eine Erstellungsgebühr erhoben werden. Diese wird 

üblicherweise bei Erteilung des Auftrags verrechnet. 

Arbeitsagenturen
Regionale Agenturen der Bundesagentur für Arbeit, unter 

anderem zuständig für die Bewilligung von Arbeitslosen-

geld I und II („Hartz-IV“). Siehe auch Zuschüsse, Ein-

stiegsgeld. 

Arbeitslosengeld
… ist ein irreführender Begriff, denn beispielsweise wird 

Arbeitslosengeld II (ALG II, „Hartz-IV“) auch dann an freie 

Journalisten gezahlt, wenn sie nicht arbeitslos sind. Eine 

Hilfebedürftigkeit, eine soziale Notlage, beispielsweise 

durch fehlende oder geringe Einnahmen, muss nachge-

wiesen werden. Siehe auch Aufstockung und „Hartz-IV“. 

Ein freier Journalist kann auch einen Antrag auf Arbeits-

losenversicherung (ALG I) stellen. 

Arbeitslosenversicherung
… kann unter bestimmten Voraussetzungen in den ersten 

drei Monaten der Selbstständigkeit – sofern der Existenz-

gründer vorher zum Beispiel versicherungspflichtig be-

schäftigt war – beantragt werden und ist freiwillig. Darü-

ber, über die Antragsfrist sowie entstehende 

Arbeitslosengeld-Ansprüche informiert die Bundesagen-

tur für Arbeit und gibt „Hinweise zum Versicherungs-

pflichtverhältnis auf Antrag in der Arbeitslosenversiche-

rung“. Umfassende Informationen liefert zudem das 

Dokument „Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag“ der 

Arbeitsagentur.

Bei der freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbst-

ständige richtet sich das Arbeitslosengeld nach der Quali-

fikation. Sonderregelungen gibt es für Mitarbeiter, die 

„unständig“ beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk be-

schäftigt sind. 

Den Antrag für die freiwillige Weiterversicherung gibt es 

hier: Antrag für Selbstständige. 

Das Für und Wider der freiwilligen Arbeitslosenversiche-

rung beleuchtet das freienblog des Deutschen Journalis-

ten-Verbands.

Arbeitszimmer
Ein Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung ist für viele 

Freiberufler und Selbstständige unabdingbar. Vorteile: 

keine Fahrwege, keine weiteren externen Kosten. Nach-

teile: wenig oder keine Trennung von beruflichen und pri-

vaten Dingen, es kann soziale Vereinsamung drohen. 

Was mietrechtlich bei der Arbeit in der Wohnung über-

haupt erlaubt ist, zeigt dieser Artikel.

Häusliche Arbeitszimmer sind steuerlich allerdings nur 

absetzbar, wenn

  kein anderer Arbeitsplatz für die betriebliche oder be-

rufliche Betätigung zur Verfügung steht. In diesem Fall 

können die Kosten nur bis zu 1.250 Euro abgesetzt 

werden.

  das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten be-

trieblichen und beruflichen Betätigung darstellt. Hier ist 

der Abzug der Kosten nicht beschränkt, sondern sie 

können in voller Höhe geltend gemacht werden.

Diese Kosten können Sie zum Beispiel in der Steuererklä-

rung ansetzen: Die anteilige Miete, Strom und andere Ne-

benkosten, und die Ausstattung des Arbeitszimmers 

(Gardinen, Teppich usw.).
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http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/V-Alg-Weiterversicherung-Hinweisblatt.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/V-Alg-Weiterversicherung-Hinweisblatt.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/V-Alg-Weiterversicherung-Hinweisblatt.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A074-Sozialversicherung/Publikation/pdf/DA-Antragspflichtversicherung.pdf
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=43e60c48815a1&view=&si=508bb4ac44c3f&lang=1
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=43e60c48815a1&view=&si=508bb4ac44c3f&lang=1
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=43e60bc264b6a&view=&si=502aa97393235&lang=1
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=43e60bc264b6a&view=&si=502aa97393235&lang=1
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/V-Alg-Weiterversicherung-Antrag-Selbststaendig.pdf
http://frei.djv-online.de/freiwillige-arbeitslosenversicherung-2012-aufgeben-5-punkte-fur-die-entscheidung/
http://frei.djv-online.de/freiwillige-arbeitslosenversicherung-2012-aufgeben-5-punkte-fur-die-entscheidung/
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e18f1a6a3f5
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Eine weitere Voraussetzung für den Abzug der Arbeits-

zimmerkosten: Das Arbeitszimmer wird nahezu aus-

schließlich für berufliche Zwecke genutzt. Eine geringe 

private Mitnutzung von weniger als 10 % toleriert die Fi-

nanzverwaltung (BMF, Schreiben vom 2.3.2011, BStBl 

2011 I, Seite 195, Rn.3).

Tipp:

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass bei einer 

50-prozentigen privaten Mitnutzung die Kosten für das 

Arbeitszimmer aufgeteilt werden können. Deshalb wären 

hier 50 Prozent als Betriebsausgabe absetzbar (Urteil 

vom 19.5.2011, 10 K 4126/09, EFG 2011 S. 1410). Gegen 

dieses Urteil wurde allerdings Revision beim Bundesfi-

nanzgerichtshof eingelegt (Az. des BFH: X R 32/11). Ent-

sprechende Fälle sollten mit Einspruch, Antrag auf Ruhen 

des Verfahrens und Hinweis auf die anhängige Revision 

offen gehalten werden.

Alternativen: Siehe Büro, Bürogemeinschaften, Cowork-

ing.

Aufstockung
… kann jeder Selbstständige und Freiberufler beantragen, 

wenn sein Einkommen unter dem „Hartz-IV“-Satz (und 

den Wohnungskosten) liegt beziehungsweise absehbar 

ist, dass der Umstand durch mangelnde Aufträge eintritt. 

Im Gegensatz zum vollen Satz (ALG-II) wird dann lediglich 

um den Betrag aufgestockt, der für das Existenzminimum 

notwendig ist. 

Wichtig ist neben dem Hauptantrag die Anlage EKS zur 

Erklärung des Einkommen als Selbstständiger (Berech-

nungsmethode nach § 3).

Alle weiteren Informationen unter „Hartz-IV“ sowie Job-

center.

Ausfallhonorar
… soll helfen, damit nicht alles umsonst war. Druckt eine 

Zeitschrift einen Artikel nicht oder kippt ein Radiosender 

einen Beitrag, hat der freie Journalist ein Recht auf ein 

Ausfallhonorar, wenn er bereits Leistungen erbracht hat. 

Diese können auch nur aus Teilleistungen bestehen, bei-

spielsweise Recherchen und Reisekosten. In der Praxis 

ist es ratsam, mit dem jeweiligen Auftraggeber vorher 

über eventuelle Ausfälle zu sprechen und sich nach der 

Verlags- beziehungsweise Medienpraxis zu erkundigen. 

Freie Journalisten sollten das Thema Ausfallhonorare 

auch in ihre AGB mit einbeziehen, wie es zum Beispiel der 

freie Reporter Christian Fuchs macht. Der DJV gibt Tipps, 

welche Honoraransprüche Freie haben, wenn es zu keiner 

Veröffentlichung kommt.

Erhalten Sie ein Ausfallhonorar, gehört es zu den Be-

triebseinnahmen.

Ausgaben
Betriebsausgaben

Auslandshonorar
… wird im Allgemeinen vom deutschen Umsatzsteuerge-

setz nicht erfasst – wenn für Auftraggeber im Ausland wie 

zum Beispiel in der Europäischen Union gearbeitet wird. 

Allerdings ist eine Beratung beim Steuerexperten empfeh-

lenswert, um Details zum Beispiel zur Rechnungslegung 

und Verbuchung zu erfragen. Maßgeblich ist § 3a des 

Umsatzsteuergesetzes. Wer Geschäfte in der EU abwi-

ckelt, benötigt zudem eine Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer (USt-IdNr.), welche online beim Bundeszentral-

amt für Steuern beantragt werden kann. Das 

Bundeszentralamt beantwortet auch Fragen zur Vergabe 

der USt-IdNr.

Im Ausland erzieltes Honorar muss aber unter Umständen 

in der Einkommensteuererklärung als Betriebseinnahme 

angegeben werden.

http://www.urbs.de/aktuell/change.htm?steu85.htm
http://www.urbs.de/aktuell/change.htm?steu85.htm
http://www.rechtslupe.de/steuerrecht/einkommensteuer/einkommensteuer-privat/arbeitszimmer-trotz-privater-mitbenutzung-331106
http://www.rechtslupe.de/steuerrecht/einkommensteuer/einkommensteuer-privat/arbeitszimmer-trotz-privater-mitbenutzung-331106
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Anlage-EKS-Erklaerung-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Anlage-EKS-Erklaerung-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
http://www.n-fuchs.de/erreichen-agb.htm
http://www.n-fuchs.de/erreichen-agb.htm
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/honoraransprueche-sechs-gute-gruende.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/honoraransprueche-sechs-gute-gruende.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__3a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__3a.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
http://de.wikipedia.org/wiki/Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
https://www.formulare-bfinv.de/
https://www.formulare-bfinv.de/
http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/FAQ/FAQ_Vergabe_USt_IdNr/Vergabe_FAQ_node.html
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wie

B
Berufshaftpflichtversicherung
… ist ebenso wie eine Vermögensschaden-Haftpflicht-

versicherung für freie Journalisten unbedingt empfehlens-

wert, weil auch Freie haften, wenn sie einen – beruflich 

bedingten Schaden verursachen, zum Beispiel bei einem 

Interviewpartner im Büro eine wertvolle Vase umwerfen. 

Bei Vorsatz zahlen die Versicherungen jedoch nicht. 

Im Gegensatz zur Vermögensschaden-Haftpflichtver-

sicherung versichert die Berufshaftpflichtversicherung 

alle Personen- und Sachschäden, die während der Ar-

beitszeit entstanden. Es gibt Kombinationsversicherun-

gen für beruflich oder privat entstandene Schäden. 

Wer eine berufliche Haftpflichtversicherung hat, sollte auf 

seiner Website auch darauf (Art, Deckungssumme, Regi-

on etc.) hinweisen, siehe Informationspflichten.

Deckt die Berufshaftpflichtversicherung ausschließlich 

berufliche Risiken ab, sind die Kosten in voller Höhe 

 Betriebsausgaben.

Berufsunfallversicherung 
… hilft bei schweren Unfällen mehr als die Krankenkas-

sen. Wer selbstständig ist, kann sich sowohl privat als 

auch über die staatliche Unfallversicherung absichern. In 

der staatlichen Unfallversicherung sind freiwillige Anmel-

dungen möglich. Hierzu gibt es, passend zur jeweiligen 

Tätigkeit, Berufsgenossenschaften.

Sie versichern ihre Mitglieder gegen die Folgen von Be-

rufs- und Wegeunfällen sowie von Berufskrankheiten. In 

den meisten Berufsgenossenschaften ist eine freiwillige 

Versicherung von Selbstständigen möglich, für manche 

gilt sogar eine Pflichtmitgliedschaft. 

Selbstständige, die Interesse an einer Mitgliedschaft in 

 einer Berufsgenossenschaft haben, müssen sich an die 

Berufsgenossenschaft wenden, die für sie zuständig ist. 

Orientierung und Auskunft erhält man bei der DGUV 

(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) in Berlin.

Für die meisten freien und kreativen Berufe ist die Verwal-

tungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zuständig. 

Durch die moderaten Beiträge, die Berufsgenossenschaf-

ten offerieren, sind sie durchaus eine Alternative zu priva-

ten Anbietern. Zudem bieten sie absolute Sicherheit hin-

sichtlich der Leistungen und Beiträge. Als staatliche 

Institution kann die DGUV nicht in finanzielle Schwierig-

keiten geraten, die Leistungen sind durch den Staat ab-

gesichert und garantiert. 

Selbstständigen wird es ermöglicht, ihren Versicherungs-

betrag freiwillig zu wählen. Mit Hilfe einer Formel wird der 

eigentliche Monatsbeitrag berechnet, dies geschieht un-

ter Einbeziehung des jeweiligen Risikos bestimmter Be-

rufsgruppen. 

Neben der Möglichkeit, sich in einer Berufsgenossen-

schaft zu versichern, gibt es für jeden Selbstständigen 

auch die Variante der privaten Unfallversicherung. 

Werden ausschließlich berufliche Unfälle versichert, sind 

die Versicherungsbeiträge als Betriebsausgaben absetz-

bar.

Berufsverbände
… gibt es etliche. Um die Interessen von freien Journalis-

ten oder auch Bildjournalisten kümmern sich unter ande-

rem der Deutsche Journalisten-Verband oder die Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di – beziehungsweise die 

Berufsgruppe dju in ver.di, die Deutsche Journalistinnen- 

und Journalisten-Union. Zudem gibt es weitere Verbände 

– zum Beispiel für Sportjournalisten den Verband Deut-

scher Sportjournalisten. Oder der Verein der Fotojourna-

listinnen und Fotojournalisten FREELENS. Freischreiber 

ist ein Berufsverband speziell für freie Journalisten. Oder 

den Deutschen Fachjournalisten Verband. 

Beiträge zu Berufsverbänden sind Betriebsausgaben.
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http://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=40e04e3ec1933
http://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=40e04e3ec1933
http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
http://www.bund.de/DE/Behoerden/V/VBG/Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.html
http://www.bund.de/DE/Behoerden/V/VBG/Verwaltungs-Berufsgenossenschaft.html
http://www.djv.de/
http://freie.verdi.de/
http://freie.verdi.de/
http://dju.verdi.de/
http://www.sportjournalist.de/
http://www.sportjournalist.de/
http://www.freelens.com/
http://www.freischreiber.de/
https://www.dfjv.de/
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Betriebsausgaben 
Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die durch Ihre 

selbstständige Tätigkeit veranlasst sind (§ 4 Abs. 4 EStG). 

Man unterscheidet zwischen:

1.  sofort in voller Höhe abzugsfähigen Betriebsausga-

ben wie Telefon/Internet (rein beruflich genutzt), Büro-

miete, Porto, Toner und Druckerpapier, Schreibmateri-

al, Fachliteratur, gezahlte Umsatzsteuer etc. (§ 11 Abs. 

2 Satz 1 EStG). Diese sind grundsätzlich in dem Kalen-

derjahr absetzbar, in dem sie gezahlt werden.

  Ausnahme: Für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben 

gilt die 10-Tage-Regel. Wenn Sie in der Zeit vom 1.1. 

bis 10.1.2013 eine regelmäßig wiederkehrende betrieb-

liche Zahlung leisten, die wirtschaftlich in das Jahr 

2012 gehört – wie Umsatzsteuer oder Lohnsteuer für 

Dezember 2012 – ist die Betriebsausgabe bereits in der 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2012 zu berück-

sichtigen (§ 11 Abs. 2 Satz 2 EStG i. V. m. § 11 Abs. 1 

Satz 2 EStG).

  Möglichkeit zur Gewinnsteuerung: Durch bewusstes 

Steuern von Zahlungen haben Sie also gute Möglich-

keiten, Ihren Gewinn so zu verlagern, wie es für Sie am 

vorteilhaftesten ist. Wenn Sie Wert darauf legen, dass 

sich eine Zahlung im laufenden Jahr 2013 als Betriebs-

ausgabe auswirkt, müssen Sie darauf achten, dass der 

Betrag auch in diesem Jahr Ihrem Bankkonto belastet 

wird.

  Besonderheit bei Zahlung mit ec-Karte oder Kredit-

karte: Haben Sie den Abrechnungsbeleg für einen be-

trieblichen Einkauf, zum Beispiel Toner, noch im De-

zember 2012 unterschrieben, dürfen Sie den Betrag 

bereits im Jahr 2012 als Betriebsausgabe abziehen, 

selbst wenn das Geld erst im Januar 2013 von Ihrem 

Konto abgebucht wurde.

2.  nicht sofort in voller Höhe abzugsfähigen Betriebs-

ausgaben (siehe Abschreibung und Geringwertige 

Wirtschaftsgüter) und

 

3.  nicht beziehungsweise nur beschränkt abzugsfähi-

gen Betriebsausgaben (siehe Geschenke und Bewir-

tungskosten).

Siehe auch: Betriebseinnahmen, Abschreibung, Sonder-

abschreibung, Investitionsabzugsbetrag, AfA-Tabellen, 

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Betriebseinnahmen
Eine Begriffsbestimmung, was Betriebseinnahmen sind, 

enthält das Gesetz nicht. Nach der Rechtsprechung sind 

Betriebseinnahmen „alle Zugänge in Geld oder Geldes-

wert, die durch den Betrieb veranlasst sind“ (z. B. aktuell 

BFH, Urteil v. 14.3.2012, X R 24/10, BStBl 2012 II S. 498). 

Zu den Einnahmen von Autoren zählen Honorareinnah-

men, Vergütungen der VG Wort sowie Honorar-Vorschüs-

se- und Abschlagszahlungen. Auch die vom Finanzamt 

erstattete Umsatzsteuer (Vorsteuer) gehört zu den Be-

triebseinnahmen.

Ein Vorschuss ist selbst dann als Betriebseinnahme zu 

erfassen, wenn er später aufgrund einer endgültigen Ab-

rechnung ganz oder zum Teil zurückgezahlt werden muss. 

Die Rückzahlung wird dann als Betriebsausgabe berück-

sichtigt.

Tatsächlicher Zahlungseingang entscheidend: Bei der 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung werden prinzipiell nur 

tatsächliche Zahlungen berücksichtigt. Ausstehende For-

derungen und Verbindlichkeiten spielen keine Rolle. Für 

die zeitliche Zuordnung von Betriebseinnahmen kommt 

es allein auf den Zahlungseingang an. Das heißt Ihre Be-

triebseinnahmen sind in dem Jahr steuerlich zu erfassen, 

in dem sie Ihnen zugeflossen sind (Zuflussprinzip, § 11 

Abs. 1 Satz 1 EStG).

Wurde das Honorar auf ein Konto überwiesen, gilt der Tag 

der Gutschrift als Zeitpunkt des Zuflusses.

Für regelmäßig wiederkehrende Betriebseinnahmen um 

den Jahreswechsel herum gibt es eine Ausnahme: Abwei-

chend vom Zeitpunkt ihres tatsächlichen Zuflusses gelten 

regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die einem Steu-

erpflichtigen kurze Zeit vor oder kurze Zeit nach Beendi-

gung des Kalenderjahrs zufließen (zum Beispiel Honorare, 

die jeden Monat gezahlt werden), als in dem Kalenderjahr 

bezogen, zu dem sie wirtschaftlich gehören (§ 11 Abs. 1 

Satz 2 EStG). Als kurze Zeit in diesem Sinne ist in der Re-

gel ein Zeitraum von zehn Tagen, also die Zeit vom 22.12. 

bis 10.1., anzusehen. Samstage, Sonn- und Feiertage 

verlängern diese Frist nicht.

Betriebsprüfung
Bei einer Betriebsprüfung wird – wie der Name schon 

sagt – Ihr Betrieb geprüft, und zwar vom Finanzamt. Es 

will alles überprüfen, was steuerlich relevant sein könnte: 

Rechnungen, Belege, Kontoauszüge und noch vieles 

mehr. Das kann im Einzelfall unangenehm werden.

http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=14.03.2012&Aktenzeichen=X R 24/10
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__11.html
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Freie Journalisten sowie andere kleine Selbstständige 

werden im Durchschnitt nur alle 64 Jahre einer Betriebs-

prüfung unterzogen, die dem Zufallsprinzip unterliegt. 

Werden Sie aber in irgendeiner Weise steuerlich auffällig, 

steigt die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung dramatisch 

an. Die IT-Technik der Finanzämter mache es möglich, 

über flächendeckende Computersysteme auffällige Unter-

lagen automatisch auszusortieren, schreibt Klaus Linke, 

Fachexperte für Steuern, Finanzen und Arbeitsrecht. Auf-

fälligkeiten in der Steuererklärung bedürften der Aufklä-

rung, so Linke. Wenn Sie meinen, geprüft würden doch 

nur die Großen, täuschen Sie sich.

Wie Sie vermeiden können, dass Sie unangemeldet ge-

prüft werden.

14 Tipps, wie Sie sich am besten bei einer Betriebsprü-

fung verhalten. 

Betriebsvermögen 
Zum Betriebsvermögen gehören alle Wirtschaftsgüter, die 

nach Art und Funktion in einem betrieblichen Zusammen-

hang stehen. Das Betriebsvermögen wird festgelegt, um 

den zu versteuernden Gewinn zu ermitteln. Ist ein betrieb-

licher Zusammenhang nicht gegeben, werden die Gegen-

stände dem Privatvermögen zugerechnet. 

Für Freiberufler kommen infrage:

 notwendiges Betriebsvermögen,

 gewillkürtes Betriebsvermögen

 notwendiges Privatvermögen.

Zum notwendigen Betriebsvermögen zählen Gegen-

stände, die für eigenbetriebliche Zwecke benötigt und 

ausschließlich dafür genutzt werden bzw. dafür bestimmt 

sind. Dazu zählen zum Beispiel Firmenwagen und Note-

book. 

Als gewillkürtes Betriebsvermögen können Wirtschafts-

güter, die in einem adäquaten Zusammenhang mit dem 

Betrieb stehen und dazu geeignet sind, diesen zu fördern, 

bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensver-

gleich (§ 4 Abs. 1 EStG ohne Maßgeblichkeitsprinzip und 

§ 5 Abs. 1 EStG mit Maßgeblichkeitsprinzip) und auch bei 

der Gewinnermittlung durch Einnahmenüberschussrech-

nung (§ 4 Abs. 3 EStG) behandelt werden. 

Werden Wirtschaftsgüter zu mehr als 90 % privat genutzt, 

gehören diese zum Privatvermögen. 

Bewirtungskosten
Geschäftsfreunde einladen und die Restaurantrechnung 

von der Steuer absetzen? Ja, das ist grundsätzlich mög-

lich. Allerdings gibt es bestimmte Voraussetzungen, die 

Sie erfüllen müssen.

Zum einen muss es einen geschäftlichen Anlass für die 

Bewirtung geben. Eine Bewirtung von Geschäftsfreunden 

aus geschäftlichem Anlass liegt vor, wenn Sie als Autor 

andere Personen zum Essen oder Trinken einladen mit 

dem Ziel, bereits bestehende Geschäftsbeziehungen zu 

pflegen oder neue anzubahnen. Die Bewirtung darf nicht 

in Ihrer Privatwohnung oder etwa anlässlich Ihres Ge-

burtstags stattfinden. Dann überlagert der private Anlass 

das Geschäftliche und das Finanzamt akzeptiert die 

Rechnung nicht als Betriebsausgabe.

Zum anderen muss die Rechnung einigen Anforderungen 

genügen: Verwenden Sie als Nachweis nach Möglichkeit 

den früher vorgeschriebenen amtlichen Vordruck, der 

meist auf der Rückseite der Gaststättenrechnungen ab-

gedruckt ist. Machen Sie darauf folgende Angaben (Name 

und Anschrift der Gaststätte sowie Tag der Bewirtung er-

geben sich bereits aus der Gaststättenrechnung):

 Ihr eigener Name als bewirtende Person,

 Namen der bewirteten Personen,

 genauer Anlass der Bewirtung 

und unterschreiben Sie diese Angaben. Sie können auch 

ein pdf-Formular von amtsvordrucke.de laden, das Sie di-

rekt am Bildschirm ausfüllen können.

Alle Rechnungsposten müssen einzeln und mit genauer 

Bezeichnung aufgeführt werden. Der Beleg vom Wirt 

muss maschinell erstellt und registriert worden sein.

Der Betriebsausgabenabzug ist auf 70 % der nachgewie-

senen Kosten begrenzt. Sie dürfen also in Ihrer Einnah-

men-Überschuss-Rechnung nur 70 % des tatsächlichen 

Rechnungsbetrags als Betriebsausgabe ansetzen – oder 

100 % als Betriebsausgaben und den nicht abzugsfähi-

gen 30%-Anteil als Betriebseinnahme. In der Anlage EÜR 

tragen Sie den steuerlich abziehbaren Teil der Bewir-

tungskosten (70 %) in Feld 175 (Zeile 49) und den nicht-

abziehbaren Teil (30 %) in Feld 165 ein.

Tipp: 

Die auf die Bewirtungskosten entfallende Vorsteuer kann 

von vorsteuerabzugsberechtigten Autoren zu 100 % ab-

gezogen und damit vom Finanzamt zurückgefordert wer-

den, obwohl die Bewirtungskosten selbst einkommen-

steuerrechtlich nur zu 70 % abziehbar sind. 
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http://blog.meine-firma-und-ich.de/unangenehme-betriebspruefungen-selbst-verschuldet-2/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/unangenehme-betriebspruefungen-selbst-verschuldet-2/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/unangenehme-betriebspruefungen-selbst-verschuldet-2/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/unangenehme-betriebspruefungen-selbst-verschuldet-2/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/unangenehme-betriebspruefungen-selbst-verschuldet-2/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/14-tipps-so-verhalten-sie-sich-bei-einer-betriebspruefung-richtig/
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsverm%C3%B6gensvergleich
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsverm%C3%B6gensvergleich
http://bundesrecht.juris.de/estg/__4.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fgeblichkeitsprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Einnahmen%C3%BCberschussrechnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Einnahmen%C3%BCberschussrechnung
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__4.html
http://amtsvordrucke.de/forms/71d66385f7660fb7c60b754b9e856dad.pdf
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Bewirtungskosten

Geschäftsfreunde einladen und die Restaurantrechnung von der 

Steuer absetzen? Das ist grundsätzlich möglich. Allerdings gibt es 

bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen …

© 77SG / Fotolia.com
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Bild- und Mediendatenbanken
… gibt es online zuhauf. Kostenpflichtige, aber auch viele 

mit kostenfreier Nutzung des Bildmaterials, beispielswei-

se Mediawiki, Photocase oder Pixelio. Letztere stammen 

meist von Hobby- oder semiprofessionellen Fotografen, 

was aber von der Qualität her gesehen in vielen Fällen für 

Online-Artikel ausreichend ist. Wesentlich ist dabei, auf 

die jeweiligen Nutzungsbestimmungen und Bearbeitungs-

rechte für die einzelnen Medien zu achten, die stark vari-

ieren. Dürfen die Medien kommerziell und/oder redaktio-

nell genutzt werden? In der Regel müssen der Name des 

Urhebers und die Plattform – und unter Umständen auch 

die Nutzungslizenz – genannt werden. Die Plattform kann 

bei gleichbleibender Nutzung einer Quelle für ein Blog 

auch im Impressum aufgeführt werden. 

Blogs
… sind eine wertvolle Informations- oder sogar Einnah-

mequelle, insbesondere Fachblogs. Sie zeichnen sich 

durch die bloggende(n) Person(en) aus, die Authentizität, 

Charakter und Glaubwürdigkeit verleihen. Fachblogs sind 

serviceorientiert, zum Beispiel mit Tipps zur Nutzung be-

stimmter Produkte – und vor allem meinungsorientiert. 

Manche Medien sprechen daher eher von Kolumnen. 

Heute existieren, insbesondere bei traditionellen Medien-

häusern und Unternehmen, Mischformen aus Blogs und 

Online-Magazinen. 

Die Besonderheit an Blogs sind die Kommentarfunktion 

sowie die Verbindung mit Social Media. Leser können 

Beiträge kommentieren, bewerten – und weitere über ihre 

eigenen Netze empfehlen. Vorsicht! Blogbetreiber können 

für die Inhalte der Leserkommentare verantwortlich ge-

macht werden. 

Der Name Blog stammt von Weblog, eine Art Web-Tage-

buch, Web-Journal, in dem ein Blogger seine Berichte, 

Tipps, Gedanken und Erlebnisse aufschreibt. Einige Ein-

zelblogger weisen höhere Besucher- und Zugriffszahlen 

auf, als die Blogs großer Medienhäuser und Redaktionen. 

Von Unternehmen betriebene Blogs werden als Firmen-

blogs beziehungsweise Corporate Blogs bezeichnet. 

Als Blogsoftware hast sich weitestgehend WordPress eta-

bliert (Online-Redaktionssysteme).

Blogvermarktung
… dient der Finanzierung eigener Blogs/eines Blogs. 

Neben der bekanntesten Möglichkeit Google Adsense 

existieren noch weitere Modelle, unter anderem auch Paid 

Blogposts. Welche Formen gibt es generell, um mit Blogs 

Geld zu verdienen?

Über weitere Möglichkeiten informiert Peer Wandiger un-

ter Selbstaendig-im-Netz sowie Blogprojekt. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
… regelt als zentrale Kodifikation des deutschen allge-

meinen Privatrechts die wichtigsten Rechtsbeziehungen 

zwischen Privatpersonen. 

Mit seinen Nebengesetzen bildet das Bürgerliche Gesetz-

buch das allgemeine Privatrecht. Zu den Nebengesetzten 

gehören beispielsweise das Lebenspartnerschaftsgesetz 

und das Wohnungseigentumsgesetz. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch trat nach langjähriger Bera-

tung in zwei Juristenkommissionen zur Zeit des Deut-

schen Kaiserreichs am 1. Januar 1900 durch den Art. 1 

des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

(EGBGB) in Kraft (RGBl. 1896 I S. 195). Als erste Kodifika-

tion im Privatrecht hatte das BGB für das damalige ge-

samte Reichsgebiet Gültigkeit. Festgeschrieben wurde 

darin erstmals die Gleichberechtigung der Frau hinsicht-

lich der Geschäftsfähigkeit. 

Seit dem Inkrafttreten des BGB hat der Gesetzgeber sehr 

viele Änderungen an dem Gesetzbuch vorgenommen. In 

der Bundesrepublik Deutschland gilt es nach Bundes-

recht nach Art. 123 Abs. 1 und Art. 125 GG fort. Im Zuge 

der umfassenden Reform des Schuldrechts erfolgte am  

2. Januar 2002 eine Neubekanntmachung des BGB in 

neuer deutscher Rechtschreibung und mit amtlichen 

Para grafenüberschriften. 

Büro
Wer für seine journalistische und schriftstellerische Tätig-

keit ein externes Büro anmietet, kann die Kosten dafür in 

voller Höhe als Betriebsausgaben absetzen. Die Ein-

schränkungen für den steuerlichen Abzug, die es beim 

häuslichen Arbeitszimmer gibt, müssen Sie hier nicht be-

achten.

Ein externes Büro trennt vor allem berufliche und private 

Umgebung; sicherlich ein Vorteil. Dagegen fallen meist 

wesentlich höhere Kosten als für das häusliche Arbeits-

zimmer an. Zur gewerblichen Miete kommen noch die 

Umsatzsteuer und Nebenkosten, unter anderem Strom 
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http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de
http://www.photocase.com/
http://pixelio.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
http://mit-blog-geld-verdienen.de/formen-des-geldverdienens/
http://mit-blog-geld-verdienen.de/formen-des-geldverdienens/
http://www.selbstaendig-im-netz.de/
http://www.blogprojekt.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
http://de.wikipedia.org/wiki/Einf%C3%BChrungsgesetz_zum_B%C3%BCrgerlichen_Gesetzbuch
http://de.wikipedia.org/wiki/Einf%C3%BChrungsgesetz_zum_B%C3%BCrgerlichen_Gesetzbuch
http://dejure.org/gesetze/GG/123.html
http://dejure.org/gesetze/GG
http://www.juraforum.de/lexikon/schuldrechtsreform
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und ein separater Internet-Anschluss, ggf. fallen Fahrt-

kosten an. Außerdem muss man sich an Kündigungsfris-

ten halten, die im Gewerbemietvertrag individuell festge-

schrieben werden können.

Für Berufsanfänger und Existenzgründer empfehlen sich 

daher Alternativen: Siehe Arbeitszimmer, Bürogemein-

schaften, Coworking.

Bürogemeinschaften
… haben den Vorteil, dass man nicht alleine arbeitet, sich 

austauschen oder bei Projekten effizienter zusammen ar-

beiten kann. 

Neben der vereinbarten Kündigungsfrist bestehen Risiken 

bei der Vertragsgestaltung mit dem Vermieter und den 

Mitgliedern der Bürogemeinschaft. 

Fall eins: Ein Hauptmieter unterschreibt den Vertrag und 

hat mehrere Untermieter. Kündigt der Hauptmieter den 

Vertrag, kann sich das nachteilig auf die Untermieter aus-

wirken. 

Fall zwei: Alle Mieter unterschreiben den Mietvertrag. Fal-

len Zahlungen durch beispielsweise schlechte Auftragsla-

ge bei einzelnen Mietern aus, ist jeder einzelne Mieter für 

die Miete haftbar. Es existiert sozusagen eine Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR). 

Siehe auch Arbeitszimmer, Büro, Coworking, Gesell-

schaftsformen.

Buchhaltung
Als Freiberufler sind Sie nicht zur Buchführung oder zur 

Abgabe einer Bilanz verpflichtet, egal wie hoch Ihr Ge-

winn ist. Ihren Gewinn ermitteln Freiberufler mit der Ein-

nahmen-Überschuss-Rechnung. Für diese müssen Sie 

natürlich trotzdem Ihre Einnahmen und Ausgaben auf-

zeichnen. Im Vergleich zu einer Bilanz ist das aber recht 

einfach zu bewerkstelligen.

Aufbewahrt und elektronisch erfasst werden alle Belege 

wie Einnahmen und Ausgaben im geschäftlichen Alltag – 

beispielsweise für Telefon, Internet, Miete und Fahrtkos-

ten. Viele schaudert allein schon bei dem Gedanken dar-

an, sämtliche Belege, Quittungen und Rechnungen 

ordnungsgemäß zusammenzustellen. Wer jedoch von An-

fang an eine strukturierte Ablage für derlei Unterlagen 

vorhält und Kassenbons und Tankquittungen nicht jedes 

Mal aufs Neue zerknittert aus Hosen und Taschen zieht, 

wird bald merken, dass die ungeliebte Buchhaltung ihren 

Schrecken verliert.

Wer für sein berufliches Wirken größere Anschaffungen 

tätigt, der sollte sich im Vorab entweder umfassend über 

die steuerrechtliche Behandlung dieser Sachwerte infor-

mieren oder einen Steuerberater konsultieren.

Man kann auch die komplette Buchhaltung einem Steuer-

büro übergeben, nur bringt dies einerseits zusätzliche 

Kosten mit sich und verführt andererseits dazu, sich kaum 

noch mit dem Steuer- und Finanzthema zu beschäftigen. 

Weniger kostenintensiv ist der Einsatz spezieller Buchhal-

tungssoftware. 

Den Überblick über die eigene selbstständige Tätigkeit zu 

behalten, ist allerdings von äußerster Wichtigkeit. Man 

weiß, wo man geschäftlich steht und behält das Gespür 

für das Machbare. Egal, ob es um geplante Neuanschaf-

fungen oder die Rücklage für die Altersvorsorge geht. 

Weitere Infos zur Buchhaltung für Freiberufler finden Sie 

hier.

http://blog.meine-firma-und-ich.de/steuerliche-nachteile-bei-fehlenden-oder-falschen-belegen/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/steuerliche-nachteile-bei-fehlenden-oder-falschen-belegen/
http://www.erfolg-als-freiberufler.de/buchhaltung-fuer-freiberufler.php
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C
Computer, Drucker, Software
Aufwendungen für einen beruflich/betrieblich genutzten 

PC können als Betriebsausgaben in der Steuererklärung 

abgesetzt werden. 

Hier gilt die allgemeine Grundregel: Anschaffungskosten 

im Jahr 2012 von mehr als 178,50 Euro (einschließlich 

19 % Umsatzsteuer) beziehungsweise 150 Euro (ohne 

Umsatzsteuer) müssen abgeschrieben werden, entweder 

  als Sofortabschreibung bei Anschaffungskosten bis 

410 Euro netto, 

  im Rahmen der Poolabschreibung (bei Anschaffungs-

kosten bis 1.000 Euro netto) oder 

  im Rahmen der „normalen“ AfA, also über die betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer.

Anschaffungskosten bis 150 Euro netto können sofort ab-

gesetzt werden.

Alle Computerbestandteile müssen zusammengefasst 

und einheitlich abgeschrieben werden. Für die Abschrei-

bung des Computers oder externer Peripheriegeräte ist 

der Kaufpreis auf die Jahre der voraussichtlichen Nutzung 

zu verteilen. Nach der amtlichen AfA-Tabelle beträgt die 

Nutzungsdauer für PCs, Notebooks und Peripheriegeräte 

3 Jahre. Bei PCs, die im Sammelposten erfasst werden, 

beträgt der Abschreibungssatz 20 %. Für Software gilt 

eine Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren. Siehe auch Ab-

schreibung und Geringwertige Wirtschaftsgüter.

Corporate Blogs
… werden im Unterschied zu Einzelbloggern – die wie 

Einzelverleger auftreten – von einer Firma oder Organisa-

tion (zum Beispiel einem Verband) betrieben.

Manche Unternehmen beauftragen mit den Bloginhalten 

Agenturen, was jedoch in der Bloglandschaft („Blogo-

sphäre“) nicht als authentisch empfunden wird. Damit das 

Unternehmen, die Marke(n) und Produkte oder Dienste 

glaubwürdiger und vertrauensvoller rüberkommen, emp-

fehlen sich als Autoren die eigenen (freiwilligen) festen 

oder freien Mitarbeiter, die kommunikativ sind und sich 

mit dem Unternehmen/der Marke identifizieren können. 

Gastautoren runden das Spektrum ab. Die Autoren sollten 

neben den Themen im Vordergrund stehen – mit Foto, ei-

ner Kurz-Biographie und ihren persönlichen Vorlieben. 

Unternehmen nutzen ihre Blogs auf unterschiedliche Art 

und Weise. Was sich jedoch nicht bewährt hat, ist reine 

Werbung für die eigenen Produkte beziehungsweise Un-

ternehmensinterna (wie ein neuer Vorstand), was den Le-

ser kaum interessiert. In solchen Fällen ist das Corporate 

Blog nichts anderes als eine Art Online-Pressestelle mit 

Meldungen. 

Leser erwarten von Firmenblogs einen Mehrwert zu 

 Produktinformationen oder Mitteilungen der Kundenbe-

treuung. So können Tipps zum Gebrauch der Produkte 

verwendet werden, wie es der bloggende Fleischermeister 

Ludger Freese mit seinem Blog „Essen kommen!“ prakti-

ziert. Dieses Blog hat fast eine Million Besucher jährlich. 

Blogs können auch dazu dienen, die Vorgänge im Unter-

nehmen transparenter zu machen, beispielsweise die 

Kundenbetreuer mit Fotos vorzustellen, neue Produkte 

mit den Lesern zu entwickeln oder sie um Tests zu bitten, 

wie es das Keksblog macht, in dem die Chefin einer Keks-

fabrik und eine Mitarbeiterin aus dem Einkauf bloggen. 

Für das ehrliche und authentische Auftreten sowie den 

Umgang mit Kritik erhielt das Keksblog den Deutschen 

Kommunikationspreis 2012. 

Die korrekte Anrede: „Du“ oder „Sie“? Darüber scheiden 

sich die Geister. Gerade jüngere Unternehmen und Exis-

tenzgründer gehen eher zum „Du“ über als gestandene 

Mittelständler. Dieser Videoclip informiert über das Für 

und Wider. 

Vielfach unterschätzt in Corporate Blogs: neben der 

 Außen- hat auch die Innenwirkung („innere PR“) auf die 

Mitarbeiter, insbesondere, wenn diese daran teilhaben 

können. 

Wie gehe ich in einem Corporate Blog mit Kritik der Leser 

in den Kommentaren um? Kommentare sollten immer so 

mit der Blogsoftware eingestellt sein, dass sie vor einer 

Veröffentlichung (von einem Moderator, Redakteur oder 
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http://blog.fleischerei-freese.de/
http://keksblog.com/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/videokommentar/du-oder-sie-die-korrekte-anrede-im-internet/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/videokommentar/du-oder-sie-die-korrekte-anrede-im-internet/
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Social Media Manager) geprüft werden. Die Kommentato-

ren sind ebenso wie die Betreiber verantwortlich für den 

Inhalt der Kommentare. 

Vorausgesetzt, eine Kritik am eigenen Unternehmen oder 

an den Produkten bleibt sachlich, sollte sie nicht zensiert, 

sondern veröffentlicht werden und dazu – ebenfalls sach-

lich und freundlich – Stellung bezogen werden. 

Dauernörgler oder solche Leser, die die Kommentarfunk-

tion missbrauchen, um Werbung für ihre eigene Website 

oder Blog zu machen, sollte man ermahnen und gegebe-

nenfalls Konsequenzen ziehen. Es empfehlen sich klare 

Kommentarrichtlinien für Corporate Blogs, in denen sol-

che Dinge geregelt sind.

Der Frage, ob Blogs nur etwas für große Unternehmen 

sind, geht Steve Rückwardt in diesem Blogartikel nach. 

Siehe auch Blogs.

Coworking
… ist eine in den letzten Jahren entstandene Arbeitsform, 

im Besonderen für Freelancer und Freiberufler aus unter-

schiedlichen Branchen. Man kann sich in so genannten 

Coworking Spaces, oft sanierte Industriehallen, tagewei-

se einen Schreibtisch inklusive WLAN/Internet mieten. 

Die Kosten beginnen bereits ab 10 Euro pro Tag. Es gibt 

aber auch monatliche Zahlweisen oder 10er-Karten. Eine 

Kündigung ist nicht erforderlich.

Coworking Spaces bieten den Vorteil, sich fachlich aus-

zutauschen oder einfach nur sozialen Kontakt zu pflegen, 

statt im häuslichen Arbeitszimmer zu vereinsamen. Sie 

verfügen meist über einen Gemeinschaftsraum und eine 

Küche. 

Viele Coworker sind zudem über soziale Netze verbunden 

(Social Media). 

Coworking existiert international und Coworker besuchen 

sich gerne untereinander, meist in Verbindung mit einem 

Kurzurlaub. PS: siehe auch Fortbildungskosten (gemisch-

te Reisen).

Eine Übersicht von Coworking Spaces in Deutschland gibt 

es bei Coworking News und weltweit unter Deskwanted.

Weitere Informationen und Alltagsberichte finden Sie in 

dieser kleinen Coworking-Serie.

Siehe auch Arbeitszimmer, Büro, Bürogemeinschaften.

Dienstvertrag
… bedeutet, dass ein freier Journalist beziehungsweise 

Selbstständiger sich gegenüber dem Auftraggeber zu be-

stimmten Diensten verpflichtet – gegen Zahlung einer Ver-

gütung. Er verkauft seine Arbeitsleistung, die aus einer 

Seminarreihe genauso bestehen kann wie aus zu absol-

vierenden Arbeitsstunden. Im Unterschied zum Werkver-

trag, bei dem der Auftraggeber für ein zu erstellendes in-

dividuelles Werk/Produkt zahlt – zum Beispiel für einen 

Zeitungsartikel – und dies nur bei Erfolg.

Laut Bürgerlichem Gesetzbuch wird durch den Dienstver-

trag „derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 

versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung 

der vereinbarten Vergütung verpflichtet“. 

Dienstverträge können befristet oder unbefristet abge-

schlossen werden. Will der Auftraggeber kündigen, muss 

er vereinbarte beziehungsweise gesetzliche Fristen ein-

halten und das Geld bis dahin ohne Abzüge zahlen. Ist 

zum Beispiel bei einem befristeten Dienstvertrag keine 

Möglichkeit zur einseitigen Kündigung durch den Auftrag-

geber festgeschrieben, dann muss er seinen Anteil des 

Vertrags erfüllen.

Vorsicht: Bei Dienstverträgen ist leicht die Schwelle zur 

Scheinselbstständigkeit überschritten.

D
wie

http://lex-blog.de/2012/07/03/corporate-blog-nur-etwas-fur-die-grossen/
http://www.coworking-news.de/coworking-verzeichnis/
https://www.deskwanted.de/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/kategorie/co-working/
http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstvertrag
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e18b396c86e
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG005502377
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG005502377
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG005502377
http://www.rechtslexikon-online.de/Dienstvertrag.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e188f247fb0
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=40101a8aafa74&view=&si=502aa97393235&lang=1
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Einkommensteuer
… müssen Sie zahlen, wenn Ihre Einkünfte bestimmte 

Grenzen überschreiten. Entscheidend ist hier nicht Ihr 

Gewinn oder Ihre Einnahmen, sondern der sogenannte 

„Gesamtbetrag der Einkünfte“. Diesen erhalten Sie, in-

dem Sie von Ihren Betriebseinnahmen die Betriebsausga-

ben und gegebenenfalls den Altersentlastungsbetrag und 

den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende abziehen.

Liegt der Gesamtbetrag der Einkünfte in 2012 bei einem 

ledigen Freiberufler über 8.004 Euro (für 2013 sind es 

8.124 Euro), sind Sie – ohne Aufforderung durch das Fi-

nanzamt – dazu verpflichtet, eine Steuererklärung abzu-

geben. Deshalb kann es sein, dass Sie trotz Einnahmen 

von mehr als 8.004 Euro im Jahr keine Steuererklärung 

abgeben müssen, weil Sie zum Beispiel wegen hoher Be-

triebsausgaben unter diesen Betrag rutschen.

Die Einkommensteuererklärung muss bis 31. Mai des Fol-

gejahres abgegeben werden. Eine Fristverlängerung kann 

man bei seinem Finanzamt beantragen. Falls Sie Ihre Steu-

ererklärungen 2012 durch einen Steuerberater anfertigen 

lassen, wird die Frist allgemein bis zum 31.12.2013 verlän-

gert. Aufgrund begründeter Einzelanträge kann diese Frist 

bis zum 28.2.2014 verlängert werden. Eine weitergehende 

Fristverlängerung kommt grundsätzlich nicht in Betracht.

Wer, warum und wie nach dem Einkommensteuergesetz 

(EStG), der Abgabenordnung (AO) und der Einkommen-

steuerdurchführungsverordnung (EStDV) verpflichtet ist, 

erfahren Sie in diesem juristischen Beitrag in der Jura thek. 

Die Einkommensteuererklärung müssen Freiberufler elek-

tronisch an das Finanzamt übermitteln (§ 25 Abs. 4 EStG). 

Sie haben bei der elektronischen Erstellung und Übermitt-

lung die Wahl zwischen der kostenlosen Software Elster-

Formular oder den Steuerprogrammen kommerzieller An-

bieter. Für die Einkommensteuererklärung brauchen Sie 

(noch) kein Zertifikat, wohl aber für die Umsatzsteuer-Vor-

anmeldung. Sie erhalten das erforderliche Softwarezertifi-

kat nach der Registrierung im Elster-Online-Portal. 

Hier finden Sie Fragen und Antworten zur Steuererklärung 

2012.

Einnahmen
Betriebseinnahmen

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) 
… ist eine Form der Gewinnermittlung, die sich relativ ein-

fach bewerkstelligen lässt. Für Freiberufler ist deshalb die 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung empfehlenswert. Die 

erzielten Betriebseinnahmen werden den Betriebsausga-

ben gegenübergestellt. Ein Gewinn ist dann erreicht, 

wenn die Einnahmen höher sind als die Ausgaben. Über-

steigen die Betriebsausgaben die Betriebseinnahmen 

spricht man von einem Verlust. Verluste aus einer freibe-

ruflichen Tätigkeit können zum Beispiel mit Einkünften 

aus einer nichtselbstständigen Tätigkeit verrechnet werden.

Ein hauptberuflich freier Journalist kann statt eines Ein-

zelnachweises pauschal 30 % der Einnahmen als Be-

triebsausgaben ansetzen (maximal 2.455 Euro pro Jahr). 

Im Einzelfall – gerade bei wenigen Ausgaben – sollte dies 

genau geprüft werden. 

Ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung dürfen Sie grund-

sätzlich nicht frei gestalten. Die Gewinnermittlung durch 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) muss nach 

amtlich vorgeschriebenem Vordruck (Anlage EÜR) erstellt 

werden. Darüber hinaus muss die Anlage EÜR elektro-

nisch an das Finanzamt übermittelt werden.

Ausnahme: Liegen die Betriebseinnahmen unter der 

Grenze von 17.500 Euro im Jahr, können Sie anstelle der 

Anlage EÜR eine formlose Gewinnermittlung einreichen. 

In diesem Fall besteht keine Pflicht zur elektronischen 

Übermittlung.

Der ermittelte Gewinn wird auf der Anlage S angegeben.

Mehr zum Thema findet sich bei haufe.de, lexware.de, 

foerderland.de und freiberufler-in.de und speziell für Jour-

nalisten bei ratgeber-steuer24.de.
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http://www.jurathek.de/showdocument_print.php?session=0&ID=5306
http://www.elster.de/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/fragen-und-antworten-zur-steuererklaerung-2012
http://blog.meine-firma-und-ich.de/fragen-und-antworten-zur-steuererklaerung-2012
http://www.haufe.de/
http://www.lexware.de/buchhaltung-und-steuern/euer-wann-duerfen-kleinunternehmer-eine-einnahmen-ueberschussrechnung-machen
http://www.foerderland.de/2256.0.html
http://freiberufler-in.de/einnahme-ueberschussrechnung-freiberufler/
http://www.ratgeber-steuer24.de/Journalisten_und_Steuern/Gewinnermittlung_bei_selbststaendigen_Journalisten.html
http://www.ratgeber-steuer24.de/Journalisten_und_Steuern/Gewinnermittlung_bei_selbststaendigen_Journalisten.html
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Einstiegsgeld
… kann beim zuständigen Jobcenter beantragen, wer 

schon länger arbeitslos ist und „Hartz-IV“ bezieht – also 

Arbeitslosengeld II nach dem SGB II. Dieses Einstiegs-

geld ist unter anderem dazu da, den Start in eine haupt-

berufliche selbstständige Tätigkeit zu unterstützen. Die 

Förderung muss für den Schritt in den Arbeitsmarkt erfor-

derlich und die Hilfebedürftigkeit – also der Bezug von 

„Hartz-IV“ – dadurch voraussichtlich beendet werden. Die 

Entscheidung, ob sie bewilligt wird, trifft der jeweilige 

Fallmanager. Einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Infor-

mationen gibt es bei der Arbeitsagentur.

Die Höhe des Einstiegsgelds ist nicht einheitlich. Als Zu-

schuss zum Arbeitslosengeld II wird es nach der Dauer 

der Arbeitslosigkeit sowie der Haushaltsgröße – bezie-

hungsweise der Größe der „Bedarfsgemeinschaft“ – be-

rechnet. Auch besondere persönliche Umstände spielen 

gegebenenfalls eine Rolle. Maximal 24 Monate wird das 

Einstiegsgeld gezahlt.

Tipps zur Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit he-

raus und zum Einstiegsgeld gibt auch das Existenzgrün-

dungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi). Zusätzlich gibt es weitere Förder-

programme für Gründer – beispielsweise Darlehen oder 

Beratungsleistungen. 

Zum Einstiegsgeld informiert zudem die Förderdatenbank 

des BMWi ebenso wie das Onlinelexikon Wikipedia und 

weitere Beratungsseiten.

Übrigens: Wer noch mindestens 150 Tage Anspruch Ar-

beitslosengeld I hat, kann einen Gründungszuschuss be-

antragen.

E-Mail-Signature
E-Mails im Geschäftsverkehr werden nach DIN 5008 mit 

herkömmlichen Geschäftsbriefen gleichgesetzt und eini-

ge Formalien sind für Kaufleute nach dem Handelsge-

setzbuch sogar Pflicht, zum Beispiel Aufbewahrungsfris-

ten oder eine E-Mail-Signatur mit Angaben zum 

Unternehmen, Geschäftsführer etc. 

Im geschäftlichen Alltag hat sie sich aber auch für kleine 

Selbstständige (Nicht-Kaufleute) und Freiberufler durch-

gesetzt. Sie steht unter der Grußformel, getrennt durch 

„--“ (zwei Bindestriche und einem Leerzeichen auf einer 

Zeile), da E-Mail-Programme die Signature interpretieren 

können. Wer als freier Journalist oder Blogger auf seiner 

Website AGB gespeichert hat, sollte – insbesondere bei 

Angeboten – in der E-Mail-Signatur mit einem Link darauf 

hinweisen. 

In manchen geschäftlichen E-Mails findet sich unter der 

Signatur (nicht zu verwechseln mit einer digitalen Signa-

tur) noch ein so genannter Disclaimer, der juristisch je-

doch sehr umstritten und nach weitläufiger Meinung sinn-

los ist.

Erwerbsminderung (Rente) 
Können Personen keine sechs Stunden mehr am Tag ar-

beiten (nicht in ihrem Beruf und auch nicht in einem ande-

ren Beruf), gelten sie als erwerbsgemindert.

Dabei wird unterschieden zwischen voller Erwerbsminde-

rung, teilweiser Erwerbsminderung und teilweiser (auch 

übergangsweiser) Erwerbsminderung bei Berufsunfähig-

keit.

Ist die Erwerbsfähigkeit derart eingeschränkt, dass Tätig-

keiten auf dem Arbeitsmarkt weniger als drei Stunden 

täglich verrichtet werden können, ist volle Erwerbsminde-

rung gegeben. Es können aber auch – unabhängig von 

dieser quantitativen Grenze – bestimmte qualitative Ein-

schränkungen zur vollen Erwerbsminderung führen. Auch 

wenn bei Beachtung dieser Einschränkungen noch ein 

über drei- oder gar über sechsstündiges Leistungsvermö-

gen vorliegt. 

So gehört zum Beispiel die so genannte Wegefähigkeit, 

also die Fähigkeit, zu einem Arbeitsplatz überhaupt ge-

langen zu können, zu solchen Einschränkungen, aber 

auch die Summe vieler, ungewöhnlicher Einschränkun-

gen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit betriebsunübli-

cher Pausen.

Es liegt die (volle) Erwerbsminderung ebenfalls vor, wenn 

die Erwerbstätigkeit nicht mehr regelmäßig ausgeübt wer-

den kann. Informationen zur Erwerbsminderungsrente 

gibt die Deutsche Rentenversicherung. 

http://www.arbeitsagentur.de/nn_25886/zentraler-Content/A07-Geldleistung/A071-Arbeitslosigkeit/Allgemein/Alg-II-Einstiegsgeld.html
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/arbeitslose/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/arbeitslose/01058/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/finanzierung/foerderprogramme/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/finanzierung/foerderprogramme/index.php
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6811cd9f512fc5f5c89077af353fcdb3;views;document&doc=9807
http://de.wikipedia.org/wiki/Einstiegsgeld
http://www.gruendungszuschuss.de/gruendungsfoerderung/einstiegsgeld.html
http://www.buerodienste-in.de/2011/01/aufbewahrungsfristen/
http://www.buerodienste-in.de/2011/01/aufbewahrungsfristen/
http://cfi-aktiv.de/renteerwerbsminderung.htm
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/30430/publicationFile/16891/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.pdf
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/30430/publicationFile/16891/erwerbsminderungsrente_das_netz_fuer_alle_faelle.pdf
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Fachliteratur
Aufwendungen für Fachliteratur können Sie als Betriebs-

ausgaben absetzen.

Bei reinen Fachzeitschriften mit unmittelbarem Bezug zu 

Ihrer Autorentätigkeit gibt es keine Probleme mit dem so-

fortigen Betriebsausgabenabzug bei der Gewinnermitt-

lung. Bei Fachbüchern müssen Sie unbedingt darauf ach-

ten, dass auf dem Beleg der genaue Titel angegeben ist. 

Der Vermerk „Fachliteratur“ auf der Quittung reicht nicht. 

Facebook
… ist mit fast einer Milliarde Mitgliedern das größte sozia-

le Netzwerk (Social Media) der Welt (in Deutschland mehr 

als 25 Millionen Teilnehmer). Bei Facebook können Nutzer 

kurze Texte (Statusmeldungen), Links, Fotos, Videos als 

eine Art Chronik veröffentlichen, Gruppen gründen und 

pflegen, „Freundschaften“ mit anderen Mitgliedern schlie-

ßen, Applikation wie beispielsweise Spiele nutzen, andere 

Beiträge kommentieren – oder schlicht mit einem „Gefällt 

mir“ positiv bewerten. 

Da kleine Selbstständige und Freiberufler Facebook häu-

fig gemischt, also privat und beruflich nutzen, müssen 

vorher unbedingt die allgemeinen Privatsphäreeinstellun-

gen vorgenommen werden. Im Anschluss kann für jeden 

Inhalt, egal, ob es sich um Angaben im eigenen Profil 

handelt, für hochgeladene Fotos oder Statusmeldungen, 

bestimmt werden, welcher Personenkreis diese Inhalte 

sehen darf. Daher ist es wichtig, die Facebook-Freunde in 

so genannten Listen zu strukturieren, zum Beispiel in öf-

fentliche Freunde (Kunden, Kollegen, …) und enge Freun-

de (privat).

Wie Sie Ihre Facebook-Chronik schützen, erfahren Sie in 

einem Blogartikel. 

Und wie Sie, beispielsweise für ein Redaktionsbüro, eine 

Firmenseite einrichten, lesen Sie hier. 

Achtung ist bei Firmengeheimnissen (von Auftraggebern) 

und Fotos geboten, die oft schnell und unbedacht veröf-

fentlicht werden. Siehe Fotos. 

Fahrtkosten
In vielen Fällen wird der private Pkw auch für berufliche 

Fahrten genutzt, zum Beispiel zu Kunden, Geschäftspart-

nern, betrieblichen Einkäufen, Messen, Fortbildungen 

usw.

Die einzelnen Fahrten sollten sorgfältig dokumentiert wer-

den, mit Datum, gefahrener Strecke, Ziel und Zweck der 

Fahrt. Wer länger als 8 Stunden unterwegs ist, kann Ver-

pflegungspauschalen geltend machen und sollte deshalb 

auch die Uhrzeiten von Beginn und Ende der Fahrt notie-

ren Reisekosten. Ein Fahrtenbuch, in dem Sie sowohl be-

rufliche als auch private Fahrten aufzeichnen, müssen Sie 

aber nicht führen.

Die betrieblichen Fahrten rechnen Sie entweder mit der 

Reisekostenpauschale ab (0,30 Euro pro gefahrenem 

Kilometer). Oder Sie ermitteln die tatsächlichen Kosten 

pro Kilometer; dazu brauchen Sie nur die Gesamtkosten 

Ihres Autos für ein Jahr (Abschreibung, Tanken, Versiche-

rungen usw.) und die insgesamt gefahrenen Kilometer in 

dem entsprechenden Jahr (alle Fahrten).

Fester Freier
… werden auch als Pauschalisten bezeichnet. Sie erhal-

ten ein festes Entgelt gegen eine vorher vereinbarte Min-

destleistung, zum Beispiel ein Bericht mit einer Mindest-

länge von X-Zeichen pro Tag. Bei der Regelung ist 

Vorsicht geboten: siehe auch Scheinselbstständigkeit.

Finanzamt
Das Finanzamt ist zuständig für fast alle steuerlichen An-

gelegenheiten. Beim Finanzamt melden Sie Ihre freiberuf-

liche Tätigkeit an und geben Ihre Steuererklärungen ab. 

Vom Finanzamt erhalten Sie eine Steuernummer und spä-

ter auch einen Steuerbescheid. Das für Sie zuständige Fi-

nanzamt finden Sie hier. 

Firmenname
… überhaupt notwendig? Viele freie Journalisten und 

Blogger stehen mit ihrem eigenen Namen hinter ihren Pu-
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http://blog.schwindt-pr.com/2013/01/01/facebook-privatsphaere-einstellungen/
http://blog.schwindt-pr.com/2013/01/01/facebook-privatsphaere-einstellungen/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/tipps-zum-schutz-der-eigenen-facebook-chronik/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/tipps-fuer-die-facebook-firmenseite/
http://gemfa.bfinv.de/gemfai.exe
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Fahrtkosten

In vielen Fällen wird der private Pkw auch für berufliche Fahrten 

genutzt, zum Beispiel zu Kunden, Geschäftspartnern, betrieblichen 

Einkäufen, Messen, Fortbildungen usw. Die einzelnen Fahrten soll-

ten sorgfältig dokumentiert werden ...
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blikationen. Warum also hinter klangvollen Namen verste-

cken und dann – als Ein-Personen-Geschaft – auf der ei-

genen Website von „wir“ statt „ich“ zu sprechen? 

Sicherlich bieten sich für bestimmte Produkte und Dienst-

leistungen Fantasienamen an, wenn sie einzigartig sind 

(Namensschutz). 

Bei Kleinstunternehmern und Freiberuflern muss mit ei-

nem Firmennamen auch der Inhaber in Briefen, E-Mail-

Signatures und im Impressum auf einer Website angege-

ben werden, Beispiel: Redaktionsbüro Wort+Satz, Karl 

Müller. 

Firmenwagen
Fahrtkosten

Fortbildungskosten 
Bei einer betrieblichen/beruflichen Fortbildung können 

Sie die dabei entstehenden Kosten absetzen. Dazu gehö-

ren zum Beispiel Fahrtkosten, Teilnahmegebühren, Ein-

trittsgelder für Messen, Tagungskosten, Prüfungsgebühr, 

Kosten für Lehrmaterialien und Fachliteratur sowie Ver-

pflegungs- und Übernachtungskosten.

Dem Finanzamt sind diese entstandenen Kosten nachzu-

weisen, entsprechende Belege müssen auf jeden Fall vor-

handen sein. 

Ein Zusammenhang zur beruflichen Tätigkeit muss unbe-

dingt gegeben sein. Ein Fachjournalist, dessen Auftrag-

geber seine Publikationen zukünftig auch im englisch-

sprachigen Ausland vertreiben möchte, kann die 

Fortbildung in Form eines Englisch-Kurses eher glaubhaft 

darlegen, als eine Mode-Bloggerin einen Yoga-Kurs. 

„Gemischte Reisen“ – Trennung privat/beruflich:

Wird ein Seminar besucht (betrieblich/beruflich) und da-

neben eine private Veranstaltung, können die Gesamtauf-

wendungen in einen abziehbaren betrieblich/beruflich 

veranlassten Teil und in einen nicht abziehbaren privat 

veranlassten Teil aufgeteilt werden (BFH, Beschluss v. 

21.9.2009, GrS 1/06, BStBl 2010 II S. 672). Bei einer un-

tergeordneten betrieblichen/beruflichen Mitveranlassung 

(weniger als 10 %) sind die Aufwendungen in vollem Um-

fang nicht als Betriebsausgaben abziehbar (BMF, Schrei-

ben v. 6.7.2010, BStBl 2010 I S. 614, Rn. 11). Liegt die 

private Mitveranlassung unter 10 %, sind die Aufwendun-

gen in vollem Umfang abziehbar, auch die Kosten der 

Hin- und Rückreise. Siehe auch Reisekosten.

Umfangreiche Ausführungen zu diesem Thema bietet in 

seiner Online-Ausgabe der Tagesspiegel.

Fotos
… sind ein gefährliches Terrain. Achtung, Abmahnung! 

Vor allem fremde Fotos auf die eigenen Webseiten zu 

stellen, kann nicht nur Bloggern zum teuren Verhängnis 

werden. Andere Personen – zum Beispiel Kollegen – un-

gefragt abzulichten und die Bilder zu veröffentlichen – 

dies sollte man tunlichst vermeiden. Und ganz speziell gilt 

das für Fotos von Minderjährigen! Eine Einwilligung der 

Betroffenen in die Veröffentlichung ist häufig nötig – und 

bei Minderjährigen zudem die Einwilligung der Erzie-

hungsberechtigten. In manchen Fällen weist aber zum 

Beispiel die Pressefreiheit das „Recht am eigenen Bild“ in 

die Schranken. Die reichhardt & schlotz Anwaltskanzlei, 

Stuttgart, beschreibt ausführlich, was erlaubt ist und was 

nicht. Über das Recht am eigenen Bild informiert auch 

Wikipedia sowie ebenso der Artikel „Persönlichkeitsrecht: 

Das Recht am eigenen Bild“ von Dennis Tölle. 

Wer Fotografien eines Kunstwerks ohne Genehmigung 

verbreitet, bewegt sich ebenso auf ganz glattem Eis. Des 

Weiteren sind Nutzungslizenzen zu beachten – wer ein 

Foto für den Druck in einer Broschüre erworben hat, darf 

es noch lange nicht ins Internet stellen. Denn da kommt 

es auf die Art der eingeräumten Nutzungsrechte an. Eben-

so müssen zur Nennung des Urhebers – also des Foto-

grafen – genaue Vereinbarungen getroffen und eingehal-

ten werden.

Im Artikel „Fremde Fotos rechtlich sicher verwenden“ lie-

fert Rechtsanwältin Marion Janke, MLE, Fachanwältin für 

Urheberrecht und Medienrecht, viele Tipps, Fallen zu um-

gehen. Ebenso mahnt sie zur „Vorsicht bei Bearbeitung 

fremder Fotos“. In einer „FAQ zum Fotorecht“ beantwor-

tet sie zudem die gängigsten Fragen.

Der Artikel „Firmengeheimnisse: Die Weißwurst-Falle“ 

verrät, warum schnell ins Internet gepostete Fotos ver-

hängnisvoll sein können – zum Beispiel, weil unbedarft 

Geschäftsgeheimnisse verraten werden.

Freiberufler
… sind Selbstständige, die mit ihrem Beruf unter die „frei-

en Berufe“ fallen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) Das sind zum 

Beispiel Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte – und Journa-

listen (Text, Foto, Video, Audio).
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http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=21.09.2009&Aktenzeichen=GrS 1/06
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=21.09.2009&Aktenzeichen=GrS 1/06
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/karriere/geld-zurueck-weiterbildung-von-der-steuer-absetzen/1952688.html
http://www.recht-freundlich.de/fotos-in-sozialen-netzwerken
http://www.recht-freundlich.de/fotos-in-sozialen-netzwerken
http://anwalt-im-netz.de/urheberrecht/recht-am-eigenen-bild.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_am_eigenen_Bild
http://www.rechtambild.de/2010/03/das-recht-am-eigenen-bild/
http://www.rechtambild.de/2010/03/das-recht-am-eigenen-bild/
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/120-fremde-fotos-rechtlich-sicher-verwenden
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/56-fotorecht-bearbeitung-foto-fachwanwaeltin-fuer-urheber-und-medienrecht-rostock-
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/56-fotorecht-bearbeitung-foto-fachwanwaeltin-fuer-urheber-und-medienrecht-rostock-
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/96-faq-zum-urheberrecht-fotorecht
http://blog.meine-firma-und-ich.de/firmengeheimnisse-die-weisswurst-falle/
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Freiberufler sind nicht gewerbesteuerpflichtig – und müs-

sen in der Regel kein Gewerbe anmelden und keine Kam-

merbeiträge bezahlen. Die Bezeichnung „Freiberufler“ be-

zieht sich nur auf die Berufszugehörigkeit, nicht auf die 

Art des Beschäftigungsverhältnisses (siehe auch Freelan-

cer, „freier Mitarbeiter“). Es existieren aber auch Misch-

formen, wie zum Beispiel Apotheker, die Freiberufler, aber 

gleichzeitig Gewerbetreibende sind. 

Kennen Sie die größten Irrtümer über Freiberufler und 

kleine Selbstständige?

Freelancer
… oder auch „freier Mitarbeiter“ genannt, sind nicht im-

mer mit Freiberuflern gleichzusetzen. Ein Freelancer wird 

zum Beispiel für ein zeitlich begrenztes Team-Projekt 

 beauftragt, zum Beispiel als Softwareentwickler oder als 

Redakteur, der ein neues Medium konzipiert. Die Bezeich-

nung bezieht sich nur auf die Art des Be schäf ti gungs-

verhältnisses. 

Siehe auch Freiberufler.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
Schaffen Sie für Ihren Betrieb einen Gegenstand an, den 

Sie für längere Zeit betrieblich nutzen, können Sie die 

Kosten dafür als Betriebsausgaben absetzen. Allerdings 

kann der Kaufpreis nicht immer komplett im Jahr der An-

schaffung angesetzt werden. Stattdessen werden die 

Kosten über mehrere Jahre verteilt (Abschreibung).

Ausnahme: Geringwertige Wirtschaftsgüter. Hier gelten 

Besonderheiten:

1. Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten bis 

150 Euro: Hier besteht ein Wahlrecht zwischen

 Sofortabschreibung in voller Höhe (§ 6 Abs. 2 EStG),

  Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer.

2. Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten 

über 150 Euro bis zu 410 Euro: Hier können Sie wählen 

zwischen

 Sofortabschreibung in voller Höhe,

  Abschreibung über der betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer,

  Poolabschreibung. In diesem „Pool“ werden alle Wirt-

schaftsgüter zusammengefasst und die Anschaffungs-

kosten insgesamt auf 5 Jahre verteilt, sodass Sie jedes 

Jahr 20% als Abschreibung geltend machen können. 

Dabei spielt die tatsächliche Nutzungsdauer des Wirt-

schaftsguts laut AfA-Tabelle keine Rolle.

Tipp: 

Wer in einem Jahr keinen oder nur einen sehr niedrigen 

Gewinn hat und deshalb keine Steuern zahlen muss, ist an 

einer Sofortabschreibung der GWG regelmäßig nicht inter-

essiert. In einem solchen Fall empfiehlt es sich, die GWG 

innerhalb ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab-

zuschreiben (siehe auch Afa-Tabelle). Dann wird ein großer 

Teil der Abschreibung auf spätere Jahre verschoben. 

3. Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungskosten über 

410 Euro bis zu 1.000 Euro: Sie haben die Wahl zwischen

  Abschreibung innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nut-

zungsdauer,

 Poolabschreibung.

http://blog.meine-firma-und-ich.de/einige-irrtuemer-ueber-freiberufler-und-selbstaendige/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/einige-irrtuemer-ueber-freiberufler-und-selbstaendige/
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__6.html


23

Gewinnermittlung
Einnahmen-Überschuss-Rechnung.

Geschäftskonto
… dient der Trennung zwischen privaten und beruflichen 

Geldgeschäften fürs Finanzamt – und zur besseren Über-

sicht für einen selbst. Sollte es zu einer Betriebsprüfung 

durch das Finanzamt kommen, müssen unter Umständen 

Kontoauszüge als Beweismittel für Geldausgaben vorge-

legt werden. Mit einem separaten Geschäftskonto bleiben 

die Ausgaben vom Privatkonto vertraulich. 

Ob Selbstständige und Freiberufler überhaupt zwischen 

Geschäfts- und Privatkonto unterscheiden müssen, lesen 

Sie hier.

Eine Übersicht kostenloser Girokonten bietet das Portal 

Bankenvergleich. 

Geschenke
Geschenke an Geschäftsfreunde dürfen Sie unter be-

stimmten Voraussetzungen als Betriebsausgabe abzie-

hen. Grundvoraussetzung ist immer die betriebliche Ver-

anlassung. Schreiben Sie daher (handschriftlich) die Art 

der geschäftlichen Beziehung, den Namen des Empfän-

gers und den Anlass für das Geschenk unbedingt auf den 

Beleg.

Geschenke sind pro Empfänger und Jahr nur bis zur Höhe 

von 35 Euro als Betriebsausgaben abzugsfähig (§ 4 Abs. 

5 Nr. 1 EStG). Bei nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten 

Autoren ist die 35-Euro-Grenze als Bruttobetrag zu se-

hen.

Vorsteuerabzugsberechtigte Autoren können die Vorsteu-

er abziehen, wenn die Geschenke für die einem Empfän-

ger im Kalenderjahr zusammengerechnet 35 Euro (Netto-

betrag ohne Vorsteuer) nicht übersteigen und die 

Aufwendungen für Geschenke gesondert aufgezeichnet 

wurden (zum Beispiel in einem Register „Geschenke“ im 

Belegordner). Liegen Sie mit Ihren Geschenken teilweise 

über der Freigrenze von 35 Euro, müssen Sie die entspre-

chenden Kosten in Feld 164 (Zeile 48) der Anlage EÜR als 

nichtabziehbare Geschenke eintragen.

Gesellschaftsformen
… bieten eine interessante Alternative zur „1-Personen-

Firma“. Bei kleinen selbstständigen Existenzgründern ist 

die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft UG, 

auch Mini-GmbH genannt, sehr beliebt, weil sie mit einer 

Einlage von einem Euro (GmbHs = 25.000 Euro) gegrün-

det werden kann. Freiberufliche Journalisten mögen als 

Arbeitsgemeinschaft die Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

(GbR), die keine Firma im eigentlichen Sinne ist.

Beide Gesellschaftsformen haben ihre Vor- und Nachteile. 

So reicht für eine GbR eine einfache Einnahmen-Über-

schuss-Rechnung zur Ermittlung von Gewinn und Verlust, 

während die UG voll körperschaft- und gewerbesteuer-

pflichtig ist und sie ihre Jahresabschlüsse nach § 325 und 

§ 326 Handelsgesetzbuch machen muss. Bei der GbR 

haften alle Gesellschafter mit ihrem Vermögen, bei der 

UG (haftungsbeschränkt) gilt, wie der Name schon sagt, 

eine Haftungsbeschränkung. 

Für beide Gesellschaftsformen gelten Vorschriften zur 

Namensbezeichnung: bei der GbR müssen alle Gesell-

schafter genannt werden (Beispiel: Redaktionsbüro Meier, 

Schultze, Müller), bei der UG gilt UG und der ausge-

schriebene Zusatz haftungsbeschränkt – sowie der Ge-

schäftsführer. 

Musterprotokoll zur Gründung einer haftungsbeschränk-

ten UG. 

Unterschiede zwischen Personen- (GbR, OHG, GmbH & 

Co. KG) und Kapitalgesellschaften (GmbH, AG).

Ein Blogartikel zeigt die Unterschiede zwischen Mini-GmbH 

(UG, haftungsbeschränkt) und GmbH für Existenzgründer. 

GEZ
… gibt’s nicht mehr – ebenso wenig wie die Rundfunkge-

bühr. Ab 1. Januar 2013 wird der neue Rundfunkbeitrag 

eingefordert – und die Gebühreneinzugszentrale GEZ 

heißt dann: „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsser-

vice“. Informationen dazu auf rundfunkbeitrag.de 

Gründungszuschuss
… richtet sich ausschließlich an jene, die in die Arbeitslo-

senversicherung eingezahlt haben – denn es müssen noch 

mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld I be-

stehen. Er wird vor dem ersten Schritt in die Selbstständig-

keit bei der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit bean-

tragt. Allerdings liegt es im Ermessen des zuständigen 

Bearbeiters, das Geld zu gewähren – einen Rechtsan-

spruch gibt es nicht. Vorrang hat für die Arbeitsagentur im-

mer die Vermittlung in einen festen Job – ist da ein passen-

des Angebot vorhanden, wird es nix mit dem Zuschuss.
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http://www.4freelance.de/blog/geschafts-oder-privatgirokonto/
http://www.bankenvergleich.net/girokonto/kostenloses-girokonto.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__4.html
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/05245/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/05/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/gruendungswissen/rechtsform/05/index.php
http://www.gesetze-im-internet.de/normengrafiken/bgbl1_2008/j2026_0010.pdf
http://www.ekritik.de/html/gbr__ohg_und_gmbh___co__kg_-_w.html
http://www.gruenderszene.de/finanzen/rechtsformen-fur-startups-i-ug-vs-gmbh-was-kann-die-mini-gmbh
http://www.rundfunkbeitrag.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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Ebenso müssen die unternehmerische und fachliche Eig-

nung nachgewiesen und die Geschäftsidee von einer 

„fachkundigen Stelle“ für gut befunden werden. Das kön-

nen Gründungszentren oder Kreditinstitute sein. Freie 

Journalisten sollten beim Deutschen Journalisten-Ver-

band (DJV) oder auch bei der Dienstleistungsgewerk-

schaft ver.di nachfragen. Auf jeden Fall sollte ein tragfähi-

ger Businessplan her, der den Berater überzeugt. 

Bis zu 15 Monate beträgt die Förderdauer – unterteilt in 

zwei Phasen:

In den ersten sechs Monaten wird ein monatlicher Zu-

schuss in Höhe des persönlichen Arbeitslosengelds ge-

zahlt plus einer Pauschale von 300 Euro im Monat. Letz-

tere dient der sozialen Absicherung – ist also für 

Kranken- und Pflegeversicherung und Altersvorsorge be-

stimmt. Wermutstropfen: Der Gründungszuschuss wird 

mit den noch bestehenden Arbeitslosengeld-I-Ansprü-

chen verrechnet. Das bedeutet: Mit jedem Tag der Förde-

rung schwindet ein Tag Anspruch auf Arbeitslosengeld.

In einer weiteren Förderphase von neun Monaten werden 

dann nur noch die monatlichen 300 Euro bezahlt – jedoch 

nur, wenn Geschäftstätigkeit und hauptberufliches Unter-

nehmertum nachgewiesen werden. Das bedeutet: ent-

sprechende Unterlagen müssen dies belegen.

Positiv: Der Gründungszuschuss gilt als steuerfreie Ein-

nahme, muss demzufolge nicht versteuert werden!

Achtung: Wer seinen festen Job selbst gekündigt hat, ist 

für drei Monate von der Förderung ausgeschlossen.

Checkliste: Wichtigste Voraussetzungen für den Grün-

dungszuschuss.

Über den Gründungszuschuss informiert das Existenz-

gründungsportal des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Technologie. 

Informationen zum Gründungszuschuss des mediafon-

Online-Ratgebers für Selbstständige der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.

In einem PDF vom Dezember 2011 gibt der DJV Tipps 

zum Gründungszuschuss der Arbeitsagentur – unter an-

derem auch zu den Themen Finanzierungsplan sowie 

Gründungszuschuss und Künstlersozialkasse.

Begleitendes Coaching: Im ersten Jahr nach der Grün-

dung aus der Arbeitslosigkeit gewährt das Programm 

Gründercoaching Deutschland Zuschüsse durch die KfW 

Bankengruppe – 90 Prozent des Netto-Beraterhonorars, 

das insgesamt maximal 4.000 Euro bei maximal 800 Euro 

Tageshonorar betragen darf. Demzufolge gibt es im bes-

ten Fall 3.600 Euro Zuschuss. Informationen gibt das 

„Merkblatt Beratungsförderung“.

Wie sieht ein überzeugender Businessplan aus? Informa-

tionen sowie ein Businessplan-Tool bietet u. a. das Exis-

tenzgründerportal LexStart von Lexware.

Tipp: 

Wer „Hartz-IV“ bezieht – also Arbeitslosengeld II nach 

dem SGB II – kann zwar keinen Gründungszuschuss be-

antragen, dafür aber Einstiegsgeld.

http://www.djv.de/
http://www.djv.de/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/vorbereitung/businessplan/index.php
http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html?get=6811cd9f512fc5f5c89077af353fcdb3;views;document&doc=9450&typ=CL
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/arbeitslose/02463/index.php
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/arbeitslose/02463/index.php
https://www.mediafon.net/ratgeber_detailtext.php3?id=4e907125c6e99&view=&si=502aa97393235&lang=1
http://www.djv-online.de/TippsGruender231211.pdf
https://gruenden.kfw.de/html/finanzierungsangebote/gruendercoaching-gcd/konditionen/
http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Foerderprogramme/versteckter_Ordner_fuer_PDF/6000000103_M_GCD.pdf
http://www.lexware.de/unternehmer-und-organisation/businessplan-so-ueberzeugen-sie-ihren-banker
http://www.lexware.de/unternehmer-und-organisation/businessplan-so-ueberzeugen-sie-ihren-banker
http://www.lexstart.de/
http://www.lexware.de/
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wie

H
Haftpflichtversicherung 
… hilft, sich gegen Schäden zu versichern, die man anderen 

zufügt. Als Verursacher haftet man in unbegrenzter Höhe.

Neben einer Vermögensschaden-Haftpflicht sollten Jour-

nalisten auch eine Berufshaftpflichtversicherung abschlie-

ßen. Personen- und Sachschäden, die bei Ausübung des 

Berufs angerichtet werden, sind hierüber abgedeckt. Die 

private Haftpflichtversicherung lässt sich in den meisten 

Fällen mit der Versicherung gegen beruflich entstandene 

Schäden kombinieren.

Der DJV bietet seinen Mitgliedern spezielle Konditionen 

für diese Haftpflichtversicherungen an.

Haftpflichtversichert zu sein, bewahrt Selbstständige und 

Freiberufler vor allem bei Personenschäden vor dem fi-

nanziellen Ruin. Diese können sich schnell im Bereich von 

Hunderttausenden oder gar Millionen Euro bewegen. 

Demgegenüber halten sich die Kosten bei kleineren Schä-

den, wie beispielsweise bei der Brille, auf die man verse-

hentlich getreten ist, in Grenzen. 

Deckt die Haftpflichtversicherung betriebliche Risiken ab, 

gehören die gezahlten Versicherungsbeiträge zu den Be-

triebsausgaben.

Die wichtigsten Versicherungen für Selbstständige und 

Freiberufler finden Sie bei Unternehmer.de und Finanz-

wissen.Germanblogs. 

Haftung
… ist ein weites Feld. Wer als „Freier“ einen Text, ein 

Foto, einen Beitrag … abliefert, gibt damit auch zu verste-

hen, die Rechte darüber zu besitzen. Denn nur dann kann 

er Dritten Nutzungsrechte an seinem Werk einräumen. 

Zudem dürfen keine Rechte Dritter verletzen werden – 

zum Beispiel, indem unautorisiert Fotos verwendet wur-

den oder Musik für einen Beitrag, für welche keine Lizenz 

eingeholt wurde. Wer sich da nicht sicher ist, sollte dies 

seinem Auftraggeber mitteilen. Ein freier Journalist trägt 

Verantwortung für seine Beiträge und haftet gegebenen-

falls – im Allgemeinen gegenüber seinem Auftraggeber. 

Achtung: In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(AGB) lässt sich die Haftung für grob fahrlässige oder vor-

sätzliche Fehler nicht ausschließen. Allerdings kann man 

darin Haftung einschränken, die darüber hinausgeht – al-

lerdings gilt: Ob ein Gericht dies akzeptiert, weiß man im-

mer erst hinterher. 

Was freie Journalisten beim Thema Haftung beachten 

müssen, erklärt Michael Hirschler vom Deutschen Jour-

nalisten-Verband im Beitrag „Fehler in der Berichterstat-

tung – Auch freie Journalisten haften“. Darin steht eben-

falls, wann eine Berufshaftpflicht- und wann eine 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung einspringt.

Mediafon-Ratgeber Selbstständige befasst sich mit dem 

Thema Haftungsfragen sowie der Haftungsbegrenzung 

bei Dienstverträgen.

„Hartz-IV“
… ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die so ge-

nannte Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem So-

zialgesetzbuch (SGB II) und die vierte Ausbaustufe der 

Arbeitsmarktreformvorschläge der Kommission unter Lei-

tung von Peter Hartz. „Hartz-IV“ sieht unter anderem die 

Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe (ALG II) und Sozi-

alhilfe vor. 

Auch erwerbsfähige Selbstständige und Freiberufler ha-

ben ein Anrecht auf ALG-II, wenn ihr Einkommen nicht 

mehr zur Existenzsicherung reicht (Aufstockung) – oder 

sogar gänzlich ausbleibt.

Sollte eine längere Auftragsflaute bereits frühzeitig er-

kennbar werden, empfiehlt sich ein (zunächst formloser) 

Antrag auf solche SGB-Leistungen, weil sich die Bearbei-

tungszeiten über Wochen hinziehen können. Ein persön-

liches Erscheinen mit Abgabe aller Nachweise (wie 

 Einkommensberechnung, allen notwendigen Anlagen, 

Kontoauszüge der letzten drei Monate zur Einsicht, nicht 

zur Kopie) ist dringend empfehlenswert, um Kontakt zu ei-

nem so genannten „Fallmanager“ im Jobcenter zu bekom-

men. Bei manchen Jobcentern ist die Abteilung für Selbst-

ständige ausgelagert, ein vorheriger Anruf empfehlenswert.
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http://www.djv.de/en/startseite/service/mitgliederservice/versicherungen/haftpflicht-fuer-freie.html
http://www.unternehmer.de/versicherungen-banken/132554-die-wichtigsten-versicherungen-fuer-selbstaendige-und-freiberufler
http://www.unternehmer.de/versicherungen-banken/132554-die-wichtigsten-versicherungen-fuer-selbstaendige-und-freiberufler
http://finanzwissen.germanblogs.de/archive/2011/08/18/welche-versicherung-brauchen-selbstaendige-und-freiberufler.htm
http://finanzwissen.germanblogs.de/archive/2011/08/18/welche-versicherung-brauchen-selbstaendige-und-freiberufler.htm
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/fehler-in-der-berichterstattung-auch-freie-journalisten-haften.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/fehler-in-der-berichterstattung-auch-freie-journalisten-haften.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e18c63ecbd7
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wie

I
Für Selbstständige gelten besondere Verordnungen, die 

mit aufwendiger Bürokratie verbunden sind. So müssen 

sie ihr Einkommen und ihre Ausgaben für sechs Monate 

(der maximale Bewilligungszeitraum, bevor ein neuer An-

trag gestellt werden muss) schätzen. 

Dafür gelten besondere Berechnungsmethoden zur Er-

mittlung der Einnahmen, die von denen der Finanzbe-

hörden abweichen. 

Alle Antragsunterlagen – vor allem den Hauptantrag – so-

wie die erforderlichen Anlagen (für Selbstständige insbe-

sondere die Anlage EKS) finden Sie als ausfüllbare pdf-

Dokumente bei der Bundesagentur für Arbeit. 

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums müssen „ab-

schließende Angaben zum Einkommen als Selbstständi-

ger“ (PDF) gemacht werden. Insbesondere werden einige 

Ausgaben – im Gegensatz zu Betriebsausgaben in der 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung fürs Finanzamt – nicht 

von den Arbeitsagenturen/Jobcentern anerkannt. Dazu 

zählen unter anderem Verluste aus selbstständiger Tätig-

keit, Abschreibungen oder Bewirtungskosten. Bei größe-

ren Anschaffungen, beispielsweise einem neuen PC, 

müssen die Kosten (der sozialen Notlage) angemessen 

sein – und am besten vorher schriftlich mit dem Fallmana-

ger vereinbart werden. 

Der ALG-II-Regelsatz klettert ab Januar 2013 von derzeit 

374 Euro auf 382 Euro für einen alleinstehenden Erwach-

senen. Zusätzlich werden die angemessenen Kosten für 

Unterkunft und Heizung übernommen, die von Landkreis 

zu Landkreis und Stadt zu Stadt variieren. 

Siehe auch Einstiegsgeld.

Honorar
… wird in der Marktpraxis frei ausgehandelt und orientiert 

sich in erster Linie an den Budgets der Redaktionen. Aus-

genommen sind Tarifhonorare für Angestellte und die Ver-

gütungsregeln für Tagszeitungsjournalisten.

Abgerechnet wird nach Zeichen, Zeilen, Seiten oder pau-

schal. Ebenso kann die Vergütung zusätzlicher Leistun-

gen vereinbart werden, zum Beispiel Sonderrecherchen, 

Fotos/Bildbeschaffung, Reisespesen, Layout, Einstellen 

ins Redaktionssystem.

Das Honorar gehört zu den Betriebseinnahmen.

Impressum
… ist eine gesetzlich vorgeschriebene Herkunftsangabe 

in Publikationen, die Angaben über den Verlag, Autor, He-

rausgeber oder Redaktion enthält, vor allem um die pres-

serechtlich für den Inhalt Verantwortlichen zu nennen. Oft 

werden zusätzliche Informationen wie Druckerei, Erschei-

nungsweise, Erscheinungsjahr und Erscheinungsort auf-

geführt (was von den Landespressegesetzen abhängt). 

Für Online-Publikationen wie elektronische Magazine 

oder Blogs gilt die Anbieterkennzeichnungspflicht. 

Informationspflichten
… bestehen auch für Journalisten und Blogger. Mit dem 

17. Mai 2010 ist die Verordnung über Informationspflich-

ten für Dienstleistungserbringer (Dienstleistungs-Informa-

tionspflichten-Verordnung – DL-InfoV) in Kraft getreten. 

Nach Ansicht der Berufsverbände ist sie genauso für 

Journalisten gültig. 

Es gibt ein paar Grundregeln, die zu beachten sind: Or-

dentliches Impressum auf der Website (Anbieterkennzei-

chungspflicht), ein Hinweis auf eigene AGB (falls vorhan-

den) in der E-Mail-Signature. Auf eine eventuell 

vorhandene Berufshaftpflicht/Vermögensschaden-Haft-

pflichtversicherung und deren Geltungsbereiche sowie 

die abgedeckten Schäden sollte auf der Website hinge-

wiesen werden. Ferner empfiehlt sich die Offenlegung 

von Interessenskonflikten (PR-Journalismus).

Die freie Journalistenschule warnt gar vor einer Abmahn-

welle, wenn sich Journalisten nicht an die Pflicht halten. 

Weitere Informationspflichten: Telemediengesetz (TMG), 

Verordnung über Informations- und Nachweispflichten 

nach bürgerlichem Recht (BGB-Informationspflichten-

Verordnung – BGB-InfoV), in der Preisangabenverordnung 

(PAngV), im Handelsgesetzbuch (HGB), im Gesetz betref-

fend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

(GmbHG) und im Aktiengesetz (AktG).

PS: Nicht nur ein freier Journalist und Blogger ist ver-

pflichtet zu informieren. Es existieren auch Informations-

pflichten für Behörden („Informationsfreiheitsgesetz“).

http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/algiiv_2008/__3.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Anlage-EKS-Erklaerung-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Anlage-EKS-Erklaerung-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26642/Navigation/zentral/Formulare/Buerger/Arbeitslosengeld-II/Arbeitslosengeld-II-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_26642/Navigation/zentral/Formulare/Buerger/Arbeitslosengeld-II/Arbeitslosengeld-II-Nav.html
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Abschliessende-Angaben-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Abschliessende-Angaben-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Vordrucke/A07-Geldleistung/Publikation/Abschliessende-Angaben-Einkommen-Selbstaendiger.pdf
http://www.brd-sozial.info/Kosten-der-%7C%7C-Unterkunft.html
http://www.brd-sozial.info/Kosten-der-%7C%7C-Unterkunft.html
http://www.gesetze-im-internet.de/dlinfov/
http://www.gesetze-im-internet.de/dlinfov/
http://www.freie-journalistenschule.de/ueber-die-schule/news-einzelansicht/newsarchiv/2010/06/11/artikel/dl-infov-abmahnwelle-droht-neue-informationspflichten-auch-fuer-journalisten.html
http://www.freie-journalistenschule.de/ueber-die-schule/news-einzelansicht/newsarchiv/2010/06/11/artikel/dl-infov-abmahnwelle-droht-neue-informationspflichten-auch-fuer-journalisten.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Telemediengesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_�ber_Informations-_und_Nachweispflichten_nach_b�rgerlichem_Recht
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_�ber_Informations-_und_Nachweispflichten_nach_b�rgerlichem_Recht
http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_�ber_Informations-_und_Nachweispflichten_nach_b�rgerlichem_Recht
http://de.wikipedia.org/wiki/Preisangabenverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Preisangabenverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_betreffend_die_Gesellschaften_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_betreffend_die_Gesellschaften_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktiengesetz_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Informationsfreiheitsgesetz


27

Interessenvertretungen

… gibt es etliche. Um die Interessen von freien Journalisten oder 

auch Bildjournalisten kümmern sich unter anderem der Deutsche 

Journalisten-Verband oder die Berufsgruppe dju in der Dienstleis-

tungsgewerkschaft ver.di …

© Jam / pixelio.de
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Interessenvertretung
Berufsverbände.

Investitionsabzugsbetrag
Abschreibungen und den damit verbundenen Betriebs-

ausgabenabzug gibt es prinzipiell nur für tatsächlich 

 angeschaffte Gegenstände. Kleine und mittlere Unterneh-

men können aber darüber hinaus vom Investitions abzugs-

betrag für bewegliche Wirtschaftsgüter des betrieblichen 

Anlagevermögens profitieren (§ 7g Abs. 1 ff. EStG).

Damit können Sie für künftige Anschaffungen von Wirt-

schaftsgütern bereits im Rahmen Ihrer Gewinnermittlung 

2012 bis zu 40 % der prognostizierten Anschaffungskos-

ten gewinnmindernd „wie Betriebsausgaben“ abziehen. 

Dazu tragen Sie den Investitionsabzugsbetrag in der An-

lage EÜR in Zeile 65 sowie in Anlage S Zeile 34 ein.

Einnahmen-Überschuss-Rechner erhalten den Investiti-

onsabzugsbetrag 2012, wenn ihr Gewinn 2012 ohne Be-

rücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags nicht höher 

ist als 100.000 Euro (§ 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1c EStG). 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Investitions-

abzugsbetrags ist, dass

  Sie beabsichtigen, das begünstigte Wirtschaftsgut vor-

aussichtlich in den dem Wirtschaftsjahr des Abzugs 

folgenden 3 Wirtschaftsjahren anzuschaffen und

  mindestens bis zum Ende des Jahrs nach der Anschaf-

fung zu mindestens 90 % betrieblich nutzen.

Tipp: 

Für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags 

reicht es aus, wenn der Gegenstand, der angeschafft 

werden soll, seiner Funktion nach benannt und die Höhe 

der voraussichtlichen Anschaffungskosten angegeben 

wird. Dabei muss jedoch jedes einzelne Wirtschaftsgut in 

einer Übersicht gesondert dokumentiert werden.

Schaffen Sie den Gegenstand innerhalb der nächsten 3 

Jahre doch nicht an, wird der Investitionsabzugsbetrag 

rückwirkend wieder gestrichen. Die betreffende Veranla-

gung wird dann zu Ihrem Nachteil geändert. Dadurch 

kann es zu einer verzinsten Steuernachforderung kom-

men. Die Nachzahlungszinsen betragen 6 % pro Jahr.

Siehe auch Abschreibung. 

Ist-Besteuerung 
Als Freiberufler sind Sie steuerlich auch Unternehmer im 

Sinne des Umsatzsteuergesetzes und damit verpflichtet, 

Umsatzsteuer für Ihre Tätigkeit zu berechnen und an das 

Finanzamt abzuführen.

Bei der Ist-Besteuerung entsteht die Umsatzsteuer mit 

Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem ein Entgelt 

eingegangen ist. Im Gegensatz zur Soll-Besteuerung 

kommt es nicht darauf an, wann Sie Ihre Leistung er-

bracht haben. Die Ist-Besteuerung ist die ideale Ergän-

zung zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung, da die Werte 

für die Umsatzsteuererklärung wegen des Zuflussprinzips 

direkt aus den Erlöskonten der Einnahmen-Überschuss-

Rechnung abgeleitet werden können. Die Ist-Besteuerung 

beantragen Sie beim Finanzamt.

Im Regelfall ist die Wahl der Ist-Besteuerung auch steuer-

lich günstiger, weil Sie die Umsatzsteuer erst entrichten 

müssen, wenn Sie Ihr Honorar erhalten haben. Aber: 

Wenn Sie in 2012 noch einen Vorschuss oder eine Ab-

schlagszahlung erhalten haben, muss dieser Betrag dann 

natürlich auch 2012 der Umsatzsteuer unterworfen wer-

den.

Die Ist-Besteuerung gilt nicht für den Vorsteuerabzug, 

sondern nur für die vereinnahmten Entgelte – die Einnah-

menseite. Bei den Ausgaben und beim Vorsteuerabzug 

gibt es dagegen keinen Unterschied zur Soll-Besteue-

rung. Sie müssen also auch als Ist-Besteuerer nicht mit 

dem Vorsteuerabzug warten, bis die Rechnung bezahlt 

ist. Die Vorsteuer ist bereits in dem Voranmeldungszeit-

raum abzugsfähig, in dem Ihnen die Rechnung Ihres Lie-

feranten vorliegt und die Lieferung/Leistung erfolgt ist, 

unabhängig vom Zahlungszeitpunkt. In der Praxis wird 

aber bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung – da prinzipi-

ell keine Verbindlichkeiten „gebucht“ werden – die Be-

triebsausgabe mit der dazu gehörenden Vorsteuer meist 

erst im Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt und auch 

erst zu diesem Zeitpunkt in der Voranmeldung geltend 

gemacht. Das führt zwar gelegentlich zu einem Liquidi-

tätsnachteil, vereinfacht aber die Aufzeichnungen im-

mens.

Vorsicht! Fallen Rechnung und Zahlung in verschiedene 

Jahre, sollten Sie von dieser vereinfachten „Buchungs-

technik“ im eigenen Interesse absehen. Machen Sie in 

diesem Fall die Vorsteuer bereits in dem Jahr geltend, in 

dem Sie die Rechnung erhalten haben, und nicht erst im 

Jahr der Zahlung. Dann kann Ihnen keine Vorsteuer verlo-

ren gehen.

http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7g.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7g.html
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KJ
wiewie

Jobcenter
… betreuen Arbeitslosengeld-II-Bezieher („Hartz-IV“). Sie 

sind heute für die Personengruppen zuständig, die bis 

2004 Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe erhielten – soweit 

diese heute Arbeitslosengeld II (nach dem SGB II) bezie-

hen. Die Zuständigkeit lag zuvor beim Arbeitsamt (jetzt: 

Agentur für Arbeit), falls Arbeitslosenhilfe bezogen wurde, 

oder beim Sozialamt der jeweiligen Kommune. Falls zur 

Arbeitslosenhilfe ergänzend Sozialhilfe bezogen wurde, 

waren früher beide Behörden zuständig. Mit der Reform 

des Leistungsrechts wurde nunmehr eine einheitliche An-

laufstelle für die Betroffenen geschaffen: die Jobcenter. 

Sie sind auch für viele Freiberufler die richtige Anlaufstel-

le, wenn es zum Beispiel darum geht, ergänzend zu einem 

niedrigen Einkommen eine Aufstockung zur Existenzsi-

cherung zu beziehen. 

Kaufvertrag 
… besteht nach deutschem Schuldrecht aus zwei aufein-

ander bezogenen, inhaltlich adäquaten Willenserklärun-

gen, aus „Angebot“ und „Annahme“. 

Das heißt, der Verkäufer verpflichtet sich zur Übereignung 

(vgl. § 929 BGB) der Kaufsache durch Einigung über den 

Eigentumsübergang und Übergabe der Kaufsache und 

der Käufer zur Bezahlung des Kaufpreises sowie der Ab-

nahme der Kaufsache (vgl. § 433 BGB). 

Möglich und rechtspraktisch üblich ist, dass der Kaufver-

trag über einen Gegenstand abgeschlossen wird, der vom 

Verkäufer erst beschafft oder hergestellt werden muss. 

Man spricht hierbei häufig von „Bestellung“, zum Beispiel 

beim Kauf von Möbeln oder eines Fahrzeugs. 

Im Rechtsleben ist der Kaufvertrag das am häufigsten 

praktizierte Umsatzgeschäft, welches im Austausch von 

Gegenständen gegen Geld besteht. 

Ebenso hat sich für den Vertrieb von Dienstleistungen 

nach Dienstvertragsrecht § 611 BGB oder Werkvertrags-

recht § 631 BGB, wo kein Verkauf im juristischen Sinn 

stattfindet, der Verkaufsbegriff etabliert. 

Ein Kaufvertrag kann sowohl schriftlich oder mündlich als 

auch durch konkludentes Handeln abgeschlossen wer-

den. Preisintensive Gegenstände werden jedoch fast im-

mer mit einem schriftlichen Kaufvertrag verkauft. 

In der Regel ist der Kaufvertrag formfrei. Eine besondere 

Form ist vom Gesetzgeber jedoch vorgeschrieben für den 

Kauf von beispielsweise GmbH-Anteilen oder Immobilien. 

Für diese ist eine notarielle Beurkundung erforderlich. 

In der Praxis von freien Journalisten werden Verträge – 

bei kleineren Honorarbeträgen – häufig telefonisch bezie-

hungsweise per E-Mail geschlossen. Unterschriften sind 

dafür nicht erforderlich. Bei E-Mails sollte aber – mit dem 

E-Mail-Programm – eine Empfangsbestätigung angefor-

dert werden. 
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http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__929.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__433.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstvertrag
http://de.wikipedia.org/wiki/Werkvertrag_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Werkvertrag_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaufvertrag_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/Konkludentes_Handeln
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Kleinunternehmer
Für sogenannte „Kleinunternehmer“ gelten bei der Um-

satzsteuer besondere Regelungen. Diese Unternehmen 

bleiben von der Umsatzsteuer verschont, auch wenn ihre 

Umsätze eigentlich umsatzsteuerpflichtig wären (§ 19 

Abs. 1 UStG).

Ob Sie unter die Vorschriften für Kleinunternehmer fallen, 

hängt davon ab, wie viel Umsatz Sie mit Ihrer freiberufli-

chen Tätigkeit erzielen: Sie sind Kleinunternehmer, wenn 

Ihr Vorjahresumsatz zuzüglich eventueller Umsatzsteuer 

die Grenze von 17.500 Euro nicht überstiegen hat und Ihr 

Umsatz des laufenden Jahres voraussichtlich nicht über 

50.000 Euro liegen wird (§ 19 Abs. 1 Satz 1 UStG). Haben 

Sie Ihre Tätigkeit erst im Laufe eines Jahres aufgenom-

men, gelten Sie als Kleinunternehmer, wenn Ihr Umsatz 

dieses Jahres hochgerechnet auf einen Jahresumsatz vo-

raussichtlich nicht mehr als 17.500 Euro beträgt.

Als Kleinunternehmer sind Sie von jeglicher Umsatzbe-

steuerung freigestellt. Sie müssen deshalb in Ihren Rech-

nungen keine Umsatzsteuer ausweisen. Dementspre-

chend dürfen Sie aber auch nicht den Vorsteuerabzug in 

Anspruch nehmen. Normalerweise müssen Sie keine Um-

satzsteuererklärung abgeben. 

Sobald Ihr Vorjahresumsatz 17.500 Euro oder Ihr laufen-

der Umsatz voraussichtlich 50.000 Euro übersteigt, unter-

liegen Sie der Umsatzsteuer. Ihre Honorare sind dann um-

satzsteuerpflichtig. Sie haben die Berechtigung zum 

Vorsteuerabzug und die Verpflichtung zum Ausweis der 

Umsatzsteuer auf Ihren Rechnungen. 

Lag Ihr Umsatz als Kleinunternehmer im Jahr 2012 über 

17.500 Euro, sind Sie im Jahr 2013 kein Kleinunternehmer 

mehr. Das gilt selbst dann, wenn Sie bereits zu Beginn 

des neuen Jahres 2013 wissen, dass der Umsatz wieder 

unter die Grenze von 17.500 Euro fällt.

Tipp:

In Ihrem eigenen Interesse sollten bisherige Kleinunter-

nehmer schon am Ende eines Jahres prüfen, ob der Um-

satz des abgelaufenen Jahres die 17.500-Euro-Grenze 

überstiegen hat. Denn dann ist der Kleinunternehmer-Sta-

tus im neuen Jahr „verloren“ und ab dem 1.1. des Folge-

jahres wird regulär besteuert – ohne dass das Finanzamt 

dies ausdrücklich mitteilen muss.

Möglichkeit der Option zur Normalbesteuerung: Auch 

wenn Ihr Vorjahresumsatz die 17.500-Euro-Grenze nicht 

überschreitet, haben Sie die Möglichkeit, auf Ihre „Klein-

unternehmereigenschaft“ zu verzichten und Ihre Umsätze 

der Umsatzsteuer zu unterwerfen (sog. Option zur Nor-

malbesteuerung). Dabei sollten Sie aber beachten, dass 

Sie im Fall eines Verzichts an diese Erklärung mindestens 

5 Jahre gebunden sind (§ 19 Abs. 2 UStG).

Kooperation
… ist eine gute Sache – gemeinsam ist man stärker. Ar-

beiten rechtlich selbstständige Unternehmen oder Freibe-

rufler zur Steigerung der gemeinsamen Wettbewerbsfä-

higkeit zusammen, so handelt es sich um eine 

Kooperation. Dabei können die Kooperationspartner so-

wohl in der gleichen Branche als auch in verschiedenen 

Wirtschaftszweigen tätig sein, zum Beispiel Journalisten, 

Grafiker, Fotografen, Blogger. 

Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder Freibe-

ruflern in Kooperationen ist freiwillig. Zumeist führt die 

Kooperation zu einem Nutzen für alle Beteiligten. Diese 

lassen projektbezogene Informationen und Erfahrungen in 

die Kooperation einfließen und stimmen sich untereinan-

der ab. 

Sind in kooperierende Dienste, Personen und Projekte 

persönliche Kontakte integriert, so spricht man ebenso 

von Vernetzung. 

Gerade Freiberufler verfügen häufig über ein entspre-

chendes Netzwerk und setzen Kooperationen um, indem 

sie zum Beispiel: 

  für einen bestimmten Auftrag oder eine bestimmte Zeit 

mit Netzwerkpartnern zusammenarbeiten,

 eine Bürogemeinschaft etablieren,

  sich mit beteiligten Partnern zu einer Gesellschaft bür-

gerlichen Rechts (GbR) formieren. Siehe auch Gesell-

schaftsformen.

Man kann grundsätzlich zwischen zwei Grundprinzipien 

der Kooperation unterscheiden. Zum einen gibt es die sy-

nergetische Kooperation, in der durch diesen Zusammen-

schluss Neues geschaffen wird und zum anderen die ad-

ditive Kooperation, in der optimierende Effekte dadurch 

erreicht werden, dass Abläufe durch die Kooperations-

partner zusammengefasst werden (zum Beispiel durch 

Beschaffungsgemeinschaften und Einkaufsverbände im 

Handel). 

Kooperationen können zeitlich sowohl befristet als auch 

unbefristet sein. Letztere Variante findet sich häufig bei 

erfolgreichen und bewährten Kooperationsmodellen. 

http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
http://www.foerderland.de/402.0.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Synergie
http://de.wikipedia.org/wiki/Synergie
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Zur Abrechnung: Freiberufler können sich untereinander 

Rechnungen ausstellen, ohne dass Sozialleistungen – wie 

bei zeitlich befristeten Mitarbeitern, beispielsweise Mini-

jobbern – fällig werden. 

Krankenversicherung 
… ist für Freiberufler unverzichtbar – und heute gesetzlich 

vorgeschrieben. Versicherungspflicht besteht für Perso-

nen ohne Absicherung im Krankheitsfall. Siehe auch „An-

walt im Sozialrecht“.

Mitglieder der Künstlersozialkasse (KSK) sind über diese 

krankenversichert. Für freie Journalisten ist die KSK so-

gar Pflicht. 

Alternativen dazu bieten sich mit einer privaten Kranken-

versicherung und einer freiwilligen Versicherung in der ge-

setzlichen Krankenkasse. Letztere Variante ist vor allem 

für Gründer interessant. Waren sie vor dem Start in die 

Selbstständigkeit zwölf Monate durchgehend oder in den 

vergangenen fünf Jahren mindestens vierundzwanzig Mo-

nate gesetzlich versichert, kann ein Antrag auf freiwillige 

Versicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse gestellt 

werden. 

Wer sich für eine private Krankenversicherung entschei-

det, sollte die Spielregeln kennen und sich im Vorab um-

fassend informieren. Im Gegensatz zu gesetzlichen Kas-

sen stufen Private ihre Versicherten nach persönlichem 

Krankheitsrisiko ein. Deshalb profitieren zu Beginn einer 

Mitgliedschaft oft junge, gesunde Personen von einem 

niedrigen Beitrag. 

Verschiedene Varianten der Krankenversicherung für 

Selbstständige sind aufgeführt bei financescout24.

Einen Überblick über die Möglichkeit der freiwilligen Ver-

sicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse bietet das 

Verbraucherportal1a.

Womit die privaten Kassen punkten, darüber kann sich 

hier informiert werden. Wissenswertes zu Beiträgen, Be-

rechnungssätzen und Kassenwahl findet sich außerdem 

auf unternehmer.de

Künstlersozialkasse (KSK)
… ist für einige kreativ tätige Freiberufler – wie Journalis-

ten sogar Pflicht, wenn sie nicht anderweitig abgesichert 

sind. Bei der KSK können sie sozialen Schutz zur Ren-

ten-, Kranken- und Pflegeversicherung in Anspruch neh-

men. Wie Arbeitnehmer zahlen sie etwa die Hälfte der So-

zialversicherungsbeiträge direkt an die KSK. Der zweite 

Teil finanziert sich aus einem Zuschuss des Bunds und 

aus einer Künstlersozialabgabe der Unternehmen, die 

künstlerische und publizistische Leistungen in Anspruch 

nehmen und verwerten, beispielsweise Verlage und PR-

Agenturen für Journalisten, Werbeagenturen für Grafikde-

signer.

Dass die KSK sogar Pflicht ist, dagegen wehrt sich die 

Website KSKontra. 

Bei der KSK finden Sie weitere Informationen, wer zum 

Beispiel unter die Künstler fällt und Antragsunterlagen für 

die Prüfung einer Versicherungspflicht. 

Oder Informationen zu speziellen Themen wie KSK bei Ar-

beitslosengeld (I) und Arbeitslosengeld-II („Hartz-IV“).

Zum Beginn der Beitragspflicht heißt es in der Broschüre 

Künstlersozialversicherung des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales: „Die Versicherung nach dem Künst-

lersozialversicherungsgesetz beginnt frühestens mit der 

erstmaligen Meldung bei der Künstlersozialkasse. Wer 

sich nicht oder zu spät meldet, kann die Vorteile der 

Künstlersozialversicherung nur noch für die Zukunft in 

Anspruch nehmen. Es werden allerdings für die Vergan-

genheit auch keine Beiträge eingezogen.“ 

Da die KSK selbst keine Krankenkasse ist, können ihre 

Mitglieder die gewünschte Krankenkasse frei wählen. 

Viele Freiberufler verzichten bei Krankheit auf einen Arzt-

besuch und eine Krankschreibung. KSK-Mitglieder erhal-

ten aber nach dem 43. Tag der Krankschreibung ein Kran-

kengeld pro Tag (was sich an der Höhe der Beiträge 

orientiert) und könnten so unter Umständen auf Sozial-

leistungen verzichten („Hartz-IV“). 

Wer seine KSK-Beiträge nicht mehr zahlen kann, verliert 

nach einem gewissen Zeitraum seinen Versicherungs-

schutz bei der Krankenkasse. Dies wird jedoch gesondert 

mitgeteilt (von der KSK als auch von der Krankenkasse 

selbst). Bei Zahlungsverzug gibt die KSK ihre Forderung 

an den Zoll ab, der dann für das Eintreiben der Gelder 

verantwortlich ist. Mit dem Zoll lassen sich jedoch – ge-

gen Vorlage zahlreicher Nachweise, unter anderem Offen-

legung des Vermögens und Vorlage von Kontoauszügen 

– Ratenzahlungen vereinbaren, wenn frühzeitig reagiert 

wird (Behördenbriefe immer sofort öffnen!).

KSK-Abgabepflicht für Auftraggeber: Vielen Unternehmen 

– wie Handwerksbetrieben und Gewerbetreibenden – 
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http://www.anwalt-im-sozialrecht.de/krankenversicherung/index.php#1_04_2007
http://www.anwalt-im-sozialrecht.de/krankenversicherung/index.php#1_04_2007
http://www.financescout24.de/krankenversicherung/private-krankenversicherung/ratgeber/freie-wahl-fuer-selbstaendige.aspx
http://www.1a.net/versicherung/gesetzliche-krankenversicherung/freiwillige-krankenversicherung
http://www.erfolg-als-freiberufler.de/private-krankenversicherung.php
http://www.unternehmer.de/gruendung-selbststaendigkeit/118770-die-qual-der-wahl-krankenversicherung-fur-selbststandige
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/abgabepflicht/wermussdiekuenstlersozialabgabezahlen.php
http://www.kskontra.de/dialog.d25.htm
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php?WSESSIONID=830474c12dc266bfa1cfefdc6f0fa29c
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/download/Allgemeine_Infos_Anmeldeunterlagen_Kuenstler_Pu.php?WSESSIONID=830474c12dc266bfa1cfefdc6f0fa29c
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scheint nicht bekannt zu sein, dass sie nach dem Künst-

lersozialversicherungsgesetz (von 1.1.1983) zu einer Ab-

gabe von derzeit 3,9 % des Auftragsentgelts verpflichtet 

sind, wenn sie beispielsweise einen Grafikdesigner und 

einen Texter mit einer schöpferischen Leistung für ihre 

Website beauftragen. Im Allgemeinen handelt sich dabei 

um künstlerische und publizistische Leistungen. 

Bei der KSK heißt es: „Unternehmen, die das eigene Un-

ternehmen oder eigene Produkte/Verpackungen etc. be-

werben.“ Darunter fallen ebenfalls kommerzielle Websi-

tes. Ausnahme: Wenn es sich dabei um ein einmaliges 

schöpferisches Werk handelt, was aber praktisch nur sel-

ten vorkommt, weil Websites hin und wieder mal neu de-

signed und „re-launcht“ werden. Dabei kommt es nicht 

auf einen bestimmten Zeitraum von beispielsweise 1, 2 

oder 3 Jahren an. Es ist unerheblich, ob der Auftragneh-

mer KSK-Mitglied ist oder nicht. 

Ausgenommen sind beispielsweise freie Journalisten, die 

– über Netzwerke/Kooperationen – eine externe Redakti-

on für einen Verlag bilden (Outsourcing) und die Autoren 

im Netzwerk selber bezahlen. In dem Falle ist der Auftrag-

geber, also der Verlag als Verwerter der Artikel, zur Abga-

be verpflichtet.

Leasing 
… schont die Geldreserven. Abgeleitet aus dem engli-

schen „to lease“, welches für „mieten, pachten“ steht, ist 

Leasing ein Nutzungsüberlassungsvertrag im zivilrechtli-

chen Sinn oder ein atypischer Mietvertrag.

Leasingverträge sind letzterem ähnlich gestellt, unter-

scheiden sich jedoch von der Miete dadurch, dass War-

tungs- und Instandsetzungsleistungen sowie der Gewähr-

leistungsanspruch auf den Leasingnehmer umgelegt 

werden. 

Im Austausch dazu erfolgen die Abtretung der Kaufrechte 

seitens des Leasinggebers sowie die Finanzierungsfunkti-

on beim Leasing. Die Preis- und Sachgefahr trägt hierbei 

der Leasingnehmer. 

Am Markt agieren sowohl unabhängige Leasingunterneh-

men als auch Unternehmen, die Leasingverträge für eine 

Bank oder einen Hersteller generieren. Geleast werden 

neben Fahrzeugen genauso Maschinen sowie Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie. 

Leasing ist vor allem für Selbstständige und Freiberufler 

attraktiv und trotz Finanzkrise noch immer ein großer 

Wirtschaftsfaktor. Aus zwei Gründen entscheidet sich 

eine Vielzahl von Unternehmern für Leasing: zum einen 

verbessert es die Eigenkapitalquote und zum anderen 

kann es steuerliche Vorteile mit sich bringen. 

Diese variieren jedoch, so dass man sich vor Abschluss 

eines Leasingvertrags unbedingt detailliert informieren 

oder den Steuerberater konsultieren sollte. 

Leasingverträge sind nicht immer frei von Risiken. So 

sollten zum Beispiel Restwertleasingverträge genaues-

tens studiert oder vor Abschluss des Geschäfts professi-

oneller Rat eingeholt werden. Dadurch kann verhindert 

werden, dass am Ende der Laufzeit ein finanzieller Verlust 

droht.

http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/bemessungsgrundlage/welchezahlungenfuehrenzueinerabgabeverpflichtung.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/bemessungsgrundlage/welchezahlungenfuehrenzueinerabgabeverpflichtung.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/abgabepflicht/wermussdiekuenstlersozialabgabezahlen.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/abgabepflicht/wermussdiekuenstlersozialabgabezahlen.php
http://www.kuenstlersozialkasse.de/wDeutsch/unternehmer/abgabepflicht/wermussdiekuenstlersozialabgabezahlen.php
http://www.finanztip.de/tip/rechtslexikon/RL-955-27606.htm
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Leistungseinkauf 
… ist vor allem bei größeren Projekten erforderlich.

Kauft zum Beispiel ein Journalist, der für einen Auftragge-

ber eine Leistung – beispielsweise ein Buchprojekt – er-

bringt, einen Grafiker für die Illustrationen des Buchs ein 

und honoriert diese Leistung vom Honorar des Auftragge-

bers, liegt ein Leistungseinkauf vor. 

Derjenige, der diese Leistung – hier die Illustrationen – er-

bringt, agiert als Dritter und legt dem Auftraggeber – dem 

Journalisten – eine Rechnung darüber vor. Diese sollte, 

wie jede andere Rechnungen, in der Steuererklärung (als 

Fremdleistung) bei den Betriebsausgaben angegeben 

werden. 

Die juristische Definition zum Leistungseinkauf liefert 

competence-site. 

Links
… ist die Abkürzung für Hyperlinks. Als Link werden heute 

in erster Linie Web- oder E-Mail-Adressen verstanden. 

Mit der Webadresse ist der Zugriff auf eine einzelne Web-

seite, zum Beispiel einen Blogartikel, gemeint. 

Für Benutzerfreundlichkeit und Leserservice sowie gleich-

falls zur Suchmaschinenoptimierung empfiehlt sich ein 

ausgewogener Gebrauch von internen (innerhalb der ei-

genen Website) und externen Links, zum Beispiel zu ex-

ternen Blogartikeln. 

Die Links zu externen Seiten werden als „Pingbacks“ 

(oder auch „Backlinks“) bezeichnet und stellen eine wich-

tige Währung in der Online-Landschaft dar, insbesondere 

für Blogs, Corporate Blogs. Desto mehr „Backlinks“, des-

to höher die Gewichtung einer einzelnen Seite bei Goog-

le, desto höher der Google Pagerank (von 0 bis 10).

Im Web, insbesondere bei Blogs, ist es inzwischen üblich, 

nach einem Klick auf einen Link kein neues Browser-

Fenster beziehungsweise keinen neuen Browser-Tab zu 

öffnen, sondern den Nutzer – ohne weitere Einschränkun-

gen oder Hinweise – „ziehen zu lassen“. 

Mahnung
… beziehungsweise die Frist, nach deren Ablauf Verzugs-

zinsen berechnet werden können, regelt das Bürgerliche 

Gesetzbuch (BGB). Laut Paragraf 286 (Verzug des Schuld-

ners). Dort heißt es: „Der Schuldner einer Entgeltforde-

rung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht inner-

halb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leis-

tet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher 

ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zah-

lungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. 

Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 

Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, 

der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fällig-

keit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.“ Danach 

sind Verzugszinsen fällig – Extra-Mahnungen sind nicht 

nötig. Ob man jedoch sofort Verzugszinsen verlangt be-

ziehungsweise gerichtlich gegen seinem Auftraggeber 

vorgeht – das bleibt jedem selbst überlassen und sollte 

jeder gut abwägen.

Gleich ein Mahnverfahren einleiten oder erst einmal 

freundlich an eine ausstehende Zahlung erinnern? Das 

hängt auch vom Verhältnis zum Kunden und dessen Zu-

verlässigkeit ab. Im Artikel „Was tun, wenn der Kunde 

nicht zahlt?“ des mediafon-Ratgebers für Selbstständige 

wägt Autor Goetz Buchholz verschiedene Möglichkeiten 

ab. Er rät zunächst zum Anruf und zur freundlichen Erin-

nerung – sofern es nicht um große Summen beziehungs-

weise Betrügereien geht. 

Gerichtliche Mahnverfahren laufen in Deutschland inzwi-

schen zentral und automatisiert ab. Die Bundesländer ha-

ben die Bearbeitung auf zentrale Mahngerichte konzent-

riert. Komfortabel ermöglich das Online-Mahnverfahren 

das Erstellen eines Antrags auf Erlass eines Mahnbe-

scheids im Internet.

Die Kosten eines Mahnverfahrens inklusive Rechtsan-

waltsgebühren lassen sich bei Rechtsanwalt Markus 

Trenkler, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, 

 online berechnen. Allerdings muss für ein Mahnverfahren 

kein Anwalt beauftragt werden.
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http://www.competence-site.de/steuerrecht/Leistungseinkauf-Leistungsverkauf-als-Besorgen-sonstigen-Leistung-umsatzsteuerliche-Behandlung-Geschaeftsbesorgern
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__286.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahnverfahren
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e18a8777460
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e18a8777460
http://www.mahngerichte.de/mahngerichte/index.htm
http://www.mahngerichte.de/onlineverfahren/index.htm
https://www.online-mahnantrag.de/
https://www.online-mahnantrag.de/
http://www.trenkler.de/rechtsanwaltskanzlei/das-mahnverfahren.html
http://www.trenkler.de/nc/rechtsanwaltskanzlei/das-mahnverfahren/mahnkostenrechner.html
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Mietvertrag

Ein Mietvertrag ist eine gegenseitig abgeschlossene Vereinbarung 

über eine zeitweise Gebrauchsüberlassung von Wohn- oder Ge-

werberäumen gegen Entgelt. Es gibt gewerbliche Mietverträge und 

Mietverträge über Wohnraum ...

© Joy Brown / shutterstock
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Über das Mahnverfahren informiert der Bayerische Behör-

denwegweiser sowie die Broschüre „Mahnverfahren – ein 

kurzer Prozess“ des Bayerischen Staatsministeriums der 

Justiz und für Verbraucherschutz.

Über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Be-

kämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr“ be-

richtet der Artikel „Werden ab März 2013 Honorare noch 

später gezahlt?“, veröffentlicht bei Freischreiber – Berufs-

verband freier Journalistinnen und Journalisten. Es geht 

um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, welche eine euro-

paweit einheitliche Zahlungsfrist für offene Rechnungen 

von 60 Tagen festlegen und durch den oben genannten 

Gesetzentwurf bis zum 16. März 2013 in deutsches Recht 

umgesetzt werden soll.

Mehrfachverwertung
… siehe ebenfalls Nutzungsrechte. Wer Themen, Beiträge 

oder Fotos mehrfach verwerten möchte, muss dabei be-

stimmte Regeln beachten. Welche bei Texten gelten, das 

erklärt der Beitrag „Meins oder Deins“ von Michael 

Hirschler, Jurist und Referent für den Bereich freie Jour-

nalisten im Deutschen Journalisten-Verband DJV (ver-

fasst im August 2011). So werde Zeitungsverlagen nach 

den allgemeinen Vergütungsregeln im Allgemeinen auf je-

den Fall ein „Erstdruckrecht im Verbreitungsgebiet“ ein-

geräumt. Dies bedeutet: Wer einer Regionalzeitung im 

Norden einen Beitrag zum Erstdruck verkauft, kann die-

sen zugleich einer Regionalzeitung im Süden liefern – so-

fern sich eben deren Verbreitungsareale nicht überschnei-

den. Wer jedoch für ein bundesweit erscheinendes Blatt 

schreibt, sollte sich davor hüten, diesen Beitrag zur glei-

chen Zeit anderen Zeitungen anzubieten. Allerdings stel-

len Verlage häufig eigene Regeln auf – Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen – und sichern sich damit zusätzliche 

Nutzungsrechte. Heißt, der Beitrag darf dann nicht mehr 

ohne Weiteres weiterverkauft werden. Bei Zeitschriften 

sind die Regeln sowieso anders, schreibt Michael Hirsch-

ler – die wollen sich längere Exklusivitätsfristen sichern. 

Auf jeden Fall empfiehlt es sich, bei Unklarheiten mit sei-

nem Auftraggeber zu sprechen. Und natürlich: immer so 

viel Honorar wie möglich für eine Veröffentlichung auszu-

handeln.

Über das Thema Autorenverträge und darin festgeschrie-

bene Verwertungsbedingungen hat der Bundesgerichts-

hof im Mai 2012 ein Urteil gesprochen – es ging um die 

Auseinandersetzung zwischen der Axel Springer AG und 

dem DJV zum Thema Mehrfachverwertung. Informationen 

liefert der Beitrag „Die Freiheit der Verlage“ von Monika 

Lungmus, erschienen im Fachmagazin journalist 7/2012. 

Demnach „sind freie Journalisten auch künftig nicht davor 

geschützt, alle Rechte dem Verlag abtreten zu müssen.“ 

Konsequenz daraus sei, schreibt Monika Lungmus: „Un-

terschreiben freie Journalisten die Springer-AGB, dann 

können sie ihre Artikel oder Fotos nicht mehr bei anderen 

Verlagen anbieten.“

Das Urteil im Wortlaut – und die Pressemitteilung des 

Bundesgerichtshofs vom 31. Mai 2012 zum Urteil: „Bun-

desgerichtshof zur Wirksamkeit von Honorarbedingungen 

für freie Journalisten“. Darin heißt es unter anderem zu 

der „Bestimmung, mit der sich der beklagte Verlag um-

fassende urheberrechtliche Nutzungsrechte an den von 

den freien Journalisten erstellten Beiträgen einräumen 

lässt (‚Soweit … nicht anders vereinbart, hat der Verlag 

das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht, 

die Beiträge im In- und Ausland in körperlicher und un-

körperlicher Form digital und analog zu nutzen …’). Diese 

Bestimmung hat der BGH für wirksam erachtet. Im Ge-

gensatz zum Kammergericht hat der Bundesgerichtshof 

jedoch die Vergütungsregelung beanstandet, die unter 

anderem bestimmt, dass im vereinbarten Honorar ein an-

gemessener Anteil für die Einräumung der umfassenden 

Nutzungsrechte enthalten ist.“ Die Unwirksamkeit der 

Vergütungsregelung habe der Bundesgerichtshof nur mit 

dem „Transparenzgebot“ begründet, heißt es in der BGH-

Pressemitteilung: „Danach kann sich eine unangemesse-

ne Benachteiligung einer Bestimmung in Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen daraus ergeben, dass die Regelung 

nicht klar und verständlich ist; der Verwender solcher Ge-

schäftsbedingungen ist vielmehr gehalten, Rechte und 

Pflichten seines Vertragspartners klar, einfach und präzise 

darzustellen.“

Mietvertrag 
… ist eine gegenseitig abgeschlossene Vereinbarung über 

eine zeitweise Gebrauchsüberlassung von Wohn- oder 

Gewerberäumen gegen Entgelt. 

 

Es gibt gewerbliche Mietverträge und Mietverträge über 

Wohnraum. Bei gewerblichen Mietverträgen kommt zur 

Nettowarmmiete noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent 

hinzu. Gewerbemietverträge sind frei verhandelbar. 

Der Gesetzgeber unterscheidet bei der Vermietung von 

Räumen zu Wohnzwecken zwischen: 

 befristeter Vermietung (Zeitmietvertrag)

 Untermietvertrag

 Werkwohnung
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http://www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/48219318626
http://www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/Anlage/1900813/Mahnverfahren - ein kurzer Prozess.pdf
http://www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/Anlage/1900813/Mahnverfahren - ein kurzer Prozess.pdf
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RegE_Bekaempfung_von_Zahlungsverzug_im_Geschaeftsverkehr.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RegE_Bekaempfung_von_Zahlungsverzug_im_Geschaeftsverkehr.pdf?__blob=publicationFile
http://www.freischreiber.de/home/werden-ab-m�rz-2013-honorare-noch-sp�ter-gezahlt
http://www.freischreiber.de/home/werden-ab-m�rz-2013-honorare-noch-sp�ter-gezahlt
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/urheberrecht-meins-oder-deins.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/urheberrecht-meins-oder-deins.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/urheberrecht-meins-oder-deins.html
http://www.journalist.de/aktuelles/meldungen/autorenvertraege-die-freiheit-der-verlage.html
http://www.journalist.de/fileadmin/Dokumente/Aktuelles/BGH-Urteil_Honorarbedingungen_Freie_Journalisten.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=60440&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=60440&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=60440&linked=pm&Blank=1
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  Vermietung von Räumlichkeiten zum vorübergehenden 

Gebrauch (zum Beispiel Ferienwohnungen)

Für den Abschluss eines Mietvertrags ist grundsätzlich 

nicht die Schriftform erforderlich. Werden jedoch Wohn-

raum-Mietverträge ohne Schriftform für längere Zeit als 

ein Jahr abgeschlossen, gelten diese laut § 550 BGB als 

für unbestimmte Zeit geschlossen. 

Die Kündigungsfrist für Wohnraum-Mietverträge beträgt 

für Mieter drei Monate zum Monatsende. Diese gilt ab-

züglich einer Karenzzeit, das heißt „spätestens am dritten 

Werktag eines Monats“. Unzulässig ist die Vereinbarung 

einer längeren Kündigungsfrist für den Mieter. In Gewer-

bemietverträgen kann die Kündigungsfrist verhandelt 

werden. Ebenfalls drei Monate beträgt die Kündigungs-

frist für Vermieter. Diese verlängert sich jedoch nach fünf 

Jahren auf sechs Monate und nach acht Jahren auf neun 

Monate. Weitere Details zu den Kündigungsfristen finden 

sich auf der Homepage des Deutschen Mieterbunds.

Ausführliche juristische Informationen rund um den Miet-

vertrag bietet das Juraforum. 

Die Miete für Ihr Büro beziehungsweise die anteilige Miete 

für das häusliche Arbeitszimmer gehört zu den Betriebs-

ausgaben.

Nachrichtenagentur
… bündelt Nachrichten nach Branchen, Regionen und/

oder Ressorts und beliefert in erster Linie Rundfunk-

sender und Tageszeitungen (Beispiel: die Deutsche 

Presse agentur dpa). Nachrichtenagenturen bieten heute 

ebenfalls die strukturierte Verteilung von Unternehmens-

mitteilungen an – wie die dpa-Tochter Presseportal. Dort 

finden Journalisten und Blogger wertvolle Quellen zur 

Themenfindung und zur Recherche. 

Wer kein Kunde einer Nachrichtenagentur ist, darf die 

Nachrichten/Berichte nicht übernehmen (Lizenzrechte!), 

jedoch die Unternehmensmeldungen.

Namensschutz
… sollte eine Überlegung wert sein.

Den eigenen Namen schützen zu lassen ist dann sinnvoll, 

wenn Produkte oder Dienstleistungen damit bereits einen 

gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben oder auf dem 

besten Weg dorthin sind.

Wer zufällig denselben Vornamen und Zunamen einer 

sehr bekannten Persönlichkeit oder eines Prominenten 

trägt und vorhat, damit geschäftlich aktiv zu werden, 

dürfte schnell mit unangenehmer Post der Juristen einer 

solchen Person konfrontiert sein. Die zudem das Na-

mensrecht auf ihrer Seite hat. 

Ebenso wenig hat es Sinn, einem Produkt einen Namen 

zu geben, der hohe Verwechslungsgefahr zu einem ande-

ren, bereits eingeführten Produkt birgt. Das mussten erst 

kürzlich die Marketingleute der Insel Norderney erfahren, 

die ein Internet-Tool für Touristen kurzerhand „Facebox“ 

nannten. Wie das ähnlich lautende soziale Netzwerk dar-

auf reagierte, ist hier nachzulesen. 

Möchte man eine Wortmarke oder eine Wort-/Bildmarke 

schützen lassen, so sollte man zunächst überprüfen, ob 

selbige nicht bereits existiert. 

Das deutsche Patent- und Markenamt bietet hierfür eine 

Datenbank an, in der man entsprechende Recherchen 

http://dejure.org/gesetze/BGB/550.html
http://www.mieterbund.de
http://www.juraforum.de/lexikon/mietvertrag
http://www.presseportal.de/
http://www.dpma.de/marke/recherche/index.html
http://www.dpma.de/marke/recherche/index.html
http://www.gulli.com/news/20039-namensstreit-plattform-facebox-nicht-mehr-zulaessig-2012-10-24
http://www.dpma.de/
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kostenfrei vornehmen kann. In dieser Datenbank, genannt 

DPMAregister, kann nach deutschen Marken recherchiert 

werden. 

Existiert die gewünschte Markenform noch nicht, steht ei-

ner Anmeldung, und damit dem Schutz der Marke, nichts 

im Wege. Die Kosten von nur wenigen hundert Euro ren-

tieren sich schnell, wenn sich die eingetragene Marke er-

folgreich am Markt positioniert. 

Tipps und Infos zum Markenschutz bietet, neben der In-

ternetpräsenz des Deutschen Patent- und Markenamts, 

ausführlich das Portal helpster.de.

Nutzungsrechte
… vergibt der Urheber. 

Laut Urheberrechtsgesetz soll die Verfügungsgewalt 

über sein Werk beim Urheber liegen. Demnach kann er 

beispielsweise über Vervielfältigung, Verbreitung bezie-

hungsweise öffentliche Wiedergabe bestimmen. Er kann 

jedoch anderen Rechte übertragen, sein Werk zu nut-

zen. Der freie Journalist überträgt zum Beispiel einem 

Verlag entsprechende Nutzungsrechte, damit dieser den 

Artikel des Freien in seinen Publikationen drucken kann. 

Dabei hat der Verlag aber nur die Rechte erworben, die 

ihm der freie Journalist tatsächlich und ausdrücklich 

eingeräumt hat – zum Beispiel das Erst- oder Zweit-

druckrecht.

In Urheberrechtsverträgen wird festgelegt, welche Nut-

zungsrechte mit einem Honorar abgegolten werden. Um 

Irrtümer zu vermeiden, sollten ebenso die Nutzungsrechte 

aufgezählt werden, die mit dem vereinbarten Entgelt nicht 

abgegolten sind.

Was laut Gesetz gilt, „sofern nichts anderes vereinbart 

wurde“ (es also keinen speziellen vertraglichen Regelun-

gen der Nutzungsrechte gibt), schreibt Goetz Buchholz im 

mediafon-Ratgeber Selbstständige: „Wie oft darf der Ver-

tragspartner mein Werk nutzen?“

Wer sich die Mehrfachverwertung eines Artikels offen hal-

ten möchte, sollte kein „ausschließliches Nutzungsrecht“ 

einräumen.

Übrigens: Wenn ein Urheber einem Zeitungsverlag einen 

Artikel für die tagesaktuelle Berichterstattung zum Ab-

druck verkauft, muss er nicht akzeptieren, dass der Ver-

lag dieses Werk in einem Internet-Archiv öffentlich zu-

gänglich macht. Hier ein entsprechendes Urteil des 6. 

Zivilsenats des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

vom 28.8.2012.

Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 31. Mai 

2012 kann sich ein Verlag umfassende urheberrechtliche 

Nutzungsrechte an den Beiträgen freier Journalisten ein-

räumen lassen (BGH-Pressemitteilung zum Urteil: „Bun-

desgerichtshof zur Wirksamkeit von Honorarbedingungen 

für freie Journalisten“).

„Welche Konsequenz hat das Springer-Urteil für freie 

Journalisten?“, fragt Freien-Experte Michael Hirschler 

vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV) und erklärt, 

welche Strategien Freie anwenden sollten.

Siehe auch Mehrfachverwertung, Urheberrecht sowie 

Vergütungsregeln.
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http://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht
http://www.gulli.com/news/20039-namensstreit-plattform-facebox-nicht-mehr-zulaessig-2012-10-24
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html
http://www.djv.de/en/startseite/infos/themen-wissen/djv-lexikon/z/djv-lexikon-zweitdruckrecht.html
http://www.djv.de/en/startseite/infos/themen-wissen/djv-lexikon/z/djv-lexikon-zweitdruckrecht.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e563ae98b3a
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e564400afc0
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e564400afc0
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e564400afc0
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e564400afc0
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5649107659
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5649107659
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__31.html
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE120017143&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE120017143&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE120017143&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
http://www.journalist.de/fileadmin/Dokumente/Aktuelles/BGH-Urteil_Honorarbedingungen_Freie_Journalisten.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=60440&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=60440&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=60440&linked=pm&Blank=1
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/welche-konsequenz-hat-das-springer-urteil-fuer-freie-journalisten.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/welche-konsequenz-hat-das-springer-urteil-fuer-freie-journalisten.html
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Online-Redaktionssysteme
… sind Programme, die es mehreren Benutzern (Autoren, 

Redakteuren, Bild- und Multimediaredakteuren …) er-

möglichen, Beiträge zu bearbeiten, zu pflegen und im 

Web zu publizieren. Wesentlich ist dabei, dass Inhalte, 

Datenstruktur und Design voneinander getrennt sind. 

Der Übergang zwischen herkömmlichen Online-Redakti-

onssystemen und Blogsystemen ist heute fließend. Sol-

che Systeme verfügen über einen integrierten Editor mit 

einer Vorschaufunktion, Rechtevergabe für die jeweiligen 

Nutzer, Integration multimedialer Inhalte („Mediatheken“). 

WordPress hat sich als kostenfreies OpenSource-System 

für Blogs, Corporate Blogs durchgesetzt. Das Design 

kann den individuellen Bedürfnissen (Corporate Design) 

angepasst und das System mit Plugins (Zusatzprogram-

men) funktional erweitert werden, von denen die meisten 

kostenfrei erhältlich sind.

Für freie Journalisten ist es daher sinnvoll, sich mit der 

Bedienung von WordPress vertraut zu machen, für Blog-

ger sowieso. 

Paid Blogposts
… sind bezahlte Blogartikel, passend zu einzelnen 

Blogthemen beziehungsweise dem Oberthema des Blogs. 

Als Blogbetreiber unbedingt auf die Trennung von PR/

Werbung und redaktionellen Inhalten achten (Presseko-

dex). Paid Blogposts sollten in jedem Fall als solche ge-

kennzeichnet werden, zum Beispiel mit „gesponserter Ar-

tikel“, vielleicht farblich unterlegt. Der Inhalt sollte mehr 

fachbezogen als werblich sein. 

Paid Blogposts können von externen Autoren – zum Bei-

spiel der PR-Agentur eines Unternehmens – oder vom 

Blogger selbst geschrieben werden.

Hier finden Sie 28 Websites, die für gesponserte Blog-

artikel bezahlen. 

Pauschalist
… siehe auch Fester Freier.

Pflegeversicherung 
… erhalten freie Journalisten über ihre Mitgliedschaft in 

der Künstlersozialkasse (KSK). 

Ob sie sich gesetzlich oder privat versichern, können 

Selbstständige und Existenzgründer frei entscheiden. 

Um nicht zu riskieren, im Falle einer ernsthaften Erkran-

kung mit erheblichen finanziellen Einbußen leben zu müs-

sen, sollte der Versicherungsschutz in der Pflegeversiche-

rung besondere Beachtung finden. Meist lohnt sich eine 

freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kranken- und 

Pflegeversicherung. Selbstständige zahlen hierfür den 

einheitlichen Beitragssatz von 1,95 Prozent an die Pflege-

versicherung.

Wer sich dagegen privat absichern möchte, muss die offi-

zielle Befreiung von der gesetzlichen Pflichtversicherung 

beantragen, die für diesen Schritt unbedingt erforderlich 

ist. Hierbei gilt es zu beachten, dass ein Widerruf dieses 

Antrags nicht so einfach möglich ist. 

Sich im Vorab über diese Gegebenheiten ausführlich zu 

informieren, ist deshalb außerordentlich wichtig. 

Private Pflegeversicherer machen die Beitragshöhe nicht 

vom Einkommen, sondern vom Alter und vom Gesund-

heitszustand des Versicherten zum Eintritt in die Versi-

cherung abhängig. Ab dem 21.12.2012 spielt bei der Bei-

tragsberechnung das Geschlecht keine Rolle mehr, die 

Kalkulation erfolgt nach den so genannten „Unisex-Be-

dingungen“. 

Gut zu wissen ist, dass die private Pflegeversicherung ab 

2013 staatlich gefördert wird. Infos hierzu gibt es auf der 

Homepage der Bundesregierung. 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Redaktionssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Redaktionssystem
http://www.wordpress-deutschland.org/
http://www.hongkiat.com/blog/sites-that-pays-you-to-blog/
http://www.hongkiat.com/blog/sites-that-pays-you-to-blog/
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/06/2012-06-06-foerderung-private-pflege-zusatzversicherung.html
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Auch das Informationsportal zur Pflegeversicherung bietet 

weiterführende Infos zum Thema.

PR-Journalismus
… ist eigentlich ein verschleiernder Begriff, denn Journa-

lismus ist Journalismus, und PR ist PR. In der Praxis ist 

es für Freie aber oft die einzige Möglichkeit, zu überleben, 

in dem sie als Journalist Beiträge veröffentlichen und par-

allel dazu Pressearbeit für andere Unternehmen machen. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Freie, zum Beispiel 

Paid Blogposts zu schreiben, im Bereich Corporate Pub-

lishing (zum Beispiel Unternehmenszeitungen), für Firmen-

Websites und Corporate Blogs zu arbeiten.

Eine strikte Trennung von PR und Journalismus ist gebo-

ten (Pressekodex). Interessenkonflikte müssen den Re-

daktionen offengelegt werden (Informationspflichten). Wer 

für ein Unternehmen PR macht, darf das seinen journalis-

tischen Auftraggebern nicht verschweigen. Am besten 

Entweder-oder. Keine PR für ein Unternehmen, wenn über 

dieses ein Bericht oder Porträt geschrieben wird. Gilt im 

Besonderen für Fachjournalisten.

Lesen Sie dazu ein Positionspapier des netzwerks recher-

che e. V. zur Trennung von PR und Journalismus. 

Presseausweis
… ist ein amtlich anerkannter Ausweis und wichtiges Ar-

beitsinstrument für Journalisten. Er dient als Nachweis, 

um sich gegenüber Dritten, insbesondere Behörden, 

Messen und Unternehmen als professioneller Journalist 

auszuweisen. 

Die Berufsverbände für Journalisten stellen Presseaus-

weise ausschließlich an hauptberuflich oder regelmäßig 

und dauerhaft tätige Journalisten aus. Amateur- und Hob-

byjournalisten erhalten keinen Presseausweis – und dazu 

zählen auch Hobbyblogger. Die den Berufsverbänden an-

geschlossenen Mitglieder werden regelmäßig überprüft. 

Dazu sind Nachweise erforderlich – wie veröffentlichte Ar-

tikel, Honorarrechnungen etc. 

Die Berufsverbände orientieren sich dabei am 12. Be-

schlusspunkt, Unterpunkt 3 der 180. Sitzung der Innenmi-

nisterkonferenz. Dort werden folgende Kriterien festge-

halten:

  Der Journalist soll hauptberuflich oder quantitativ und 

qualitativ vergleichbar regelmäßig und dauerhaft jour-

nalistisch tätig sein.

  Die Berichterstattung des Journalisten muss sich im 

Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung bewegen.

  Der Journalist soll volljährig sein. Hiervon soll nur in 

Ausnahmefällen und unter Anlegung eines besonders 

strengen Maßstabs abgesehen werden.

Mehr zum Thema Presseausweis.

Pressekodex
… stellt Regeln für einen fairen Journalismus auf und be-

schreibt publizistische Grundsätze. „Nicht alles, was von 

Rechts wegen zulässig wäre, ist auch ethisch vertretbar. 

Deshalb hat der Presserat die Publizistischen Grundsät-

ze, den so genannten Pressekodex, aufgestellt“, be-

schreibt der Presserat – freiwillige Selbstkontrolle der 

Presse in Deutschland – die Intention. Zu den Regeln für 

die tägliche Arbeit der Journalisten gehören:

  Achtung vor der Wahrheit und Wahrung der Menschen-

würde 

 Gründliche und faire Recherche

 Klare Trennung von redaktionellem Text und Anzeigen

 Achtung von Privatleben und Intimsphäre

  Vermeidung unangemessen sensationeller Darstellung 

von Gewalt und Brutalität

Zusätzliche Richtlinien auf Basis aktueller Entwicklungen 

ergänzen die Grundsätze des Pressekodex.

Der Pressekodex wurde vom Deutschen Presserat in Zu-

sammenarbeit mit den Presseverbänden beschlossen. 

Am 12. Dezember 1973 wurde er dem Bundespräsidenten 

Gustav W. Heinemann überreicht. Die aktuelle Fassung 

stammt vom 3. Dezember 2008.

Der Pressekodex samt Richtlinien lässt sich auch als PDF 

herunterladen.

Der Presserat veröffentlicht zudem Leitfäden für die tägli-

che redaktionelle Arbeit – zum Beispiel zum Thema 

„Amokberichterstattung“ oder Trennung von Werbung 

und Redaktion.
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http://www.pflegeversicherung.net/selbstaendige
http://www.netzwerkrecherche.de/nr-Positionen--Positionen-des-netzwerk-recherche/Positionspapier-PR--Journalismus/
http://www.presseausweis.de/
http://www.presserat.info/
http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/einfuehrung.html
http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/pressekodex.html
http://www.presserat.info/uploads/media/Pressekodex_01.pdf
http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/leitfaeden.html
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Quellen
… für eine qualitative Recherche das wichtigste Arbeits-

mittel. Für Fachartikel bietet sich als erste Anlaufstelle 

Wikipedia an. Allerdings sollte dies nicht die alleinige 

Quelle bleiben. Nachprüfen ist immer wichtig. Für Perso-

nenrecherche können Online-Dienste wie Facebook, 

123people oder Yasni genutzt werden. 

Übrigens: Bei Personensuche über Google Vorname und 

Name in Anführungszeichen setzen. Zur Themenfindung 

sind kostenfreie Presseportale eine erste „Fundgrube“. 

Weiterer Aspekt: auf verwendete Quellen hinweisen (bei 

Online-Publikationen mit Link zur Originalquelle), ordent-

lich zitieren (Zitate). 

Recherche
… das „A“ und „O“ jeder publizistischen Tätigkeit für 

Journalisten und Blogger. Es sollten mindestens zwei bis 

drei Querrecherchen erfolgen (insbesondere bei Online-

Recherchen). Sämtliche Quellen der Recherchen notieren 

und dokumentieren, zum Beispiel bei Online-Recherchen 

die Webadresse (URL) sowie Tag und Uhrzeit des Zugriffs. 

Bei Zitaten oder Interviews mit anderen Personen hat es 

sich in der Praxis eingebürgert, alle Aussagen schriftlich 

(per E-Mail) abzustimmen und so zu dokumentieren.

Bei Bild- und Zitatrecherchen auf die Lizenz achten, unter 

denen der Inhalt verwendet werden darf, siehe auch Bild-

datenbanken, Fotos und Zitate.

Einige Leitlinien für einen wirksamen Recherche-Journa-

lismus des netzwerks recherche e. V.

Rechnung 
… ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder 

sonstige Leistung abgerechnet wird (§ 14, Umsatzsteuerge-

setz, §§ 31 – 34 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung). 

Ein Unternehmer ist verpflichtet, innerhalb von sechs Mo-

naten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung aus-

zustellen. Die Rechnung können Sie per Post schicken 

oder als Telefax oder als E-Mail-Anhang (z. B. als pdf-Do-

kument).

Folgende Mindestangaben muss eine Rechnung enthalten: 

  Die vollständige Anschrift und den vollständigen Na-

men des leistenden Unternehmers und des Leistungs-

empfängers,

  die vom Finanzamt an den leistenden Unternehmer er-

teilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentral-

amt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer,

 das Datum der Ausstellung,

 eine eindeutige Rechnungsnummer,

  den Umfang und die Art der Leistung oder die Menge 

und Art der gelieferten Gegenstände, 

Q
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http://de.wikipedia.org/
http://www.facebook.com/
http://123people.com/
http://www.yasni.de/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/teil-4-die-eigene-online-pressestelle-kostenfreie-presseportale/
http://www.netzwerkrecherche.de/nr-Positionen--Positionen-des-netzwerk-recherche/Leitlinien-Recherche-Journalismus/
http://www.netzwerkrecherche.de/nr-Positionen--Positionen-des-netzwerk-recherche/Leitlinien-Recherche-Journalismus/
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html
http://dejure.org/gesetze/UStDV/31.html
http://blog.meine-firma-und-ich.de/rechnungen-per-fax-und-mail-papier-rechnungen-gleichgestellt/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/rechnungen-per-fax-und-mail-papier-rechnungen-gleichgestellt/
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Recherche

... ist das „A“ und „O“ jeder publizistischen Tätigkeit für Journalisten 

und Blogger. Es sollten mindestens zwei bis drei Querrecherchen 

erfolgen. Sämtliche Quellen sind sorgfältig zu notieren und doku-

mentieren ...

© Fotowerk / Fotolia.com
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  den Zeitpunkt der geleisteten Arbeit oder der Lieferung 

oder der Einnahme des Entgelts/Teilentgelts (sofern die 

Leistung oder Lieferung noch nicht ausgeführt ist), 

wenn dieser Zeitpunkt feststeht und nicht identisch mit 

dem Ausstellungsdatum der Rechnung ist, 

  den anzuwendenden Umsatzsteuersatz (7 % oder 19 %) 

sowie den Steuerbetrag, der auf das Entgelt entfällt

  sowie im Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis da-

rauf (§ 19 Abs. 1 UStG). 

Die ausgestellten Rechnungen (sowie Rechnungen, die er 

erhalten hat) muss ein freier Journalist zehn Jahre lang 

aufbewahren, da für diese Art Papiere Aufbewahrungsfris-

ten gelten. 

Weitere Anforderungen sowie Besonderheiten und daraus 

resultierende zusätzliche Pflichtangaben hat die Industrie- 

und Handelskammer Frankfurt/Main ausführlich zusam-

mengestellt. 

Rechtsschutz
… benötigt man mitunter nicht nur einmal im (Berufs-)Le-

ben. Die Deutschen lassen sich diesen Schutz deshalb 

jährlich Milliarden von Euro in Form einer Rechtschutzver-

sicherung kosten. 

Doch so undurchschaubar wie die viele Paragrafen und 

Gesetze sind häufig auch die Rechtsschutzpolicen. Bei 

nicht wenigen Anbietern sind bereits von vornherein viele 

Risiken ausgeklammert, was im Ernstfall eine hohe An-

waltsrechnung und im schlimmsten Fall die Existenzbe-

drohung bedeuten kann. 

Deshalb sollten zum einen die Leistungen der Anbieter 

genau verglichen und zum anderen die persönliche und 

berufliche Situation gründlich hinterfragt werden. Denn 

kaum jemand benötigt für alle Lebensbereiche eine 

Rechtschutzversicherung.

Wichtig für Freiberufler ist der Rechtsschutz im berufli-

chen Bereich. Ein umfassender Berufsrechtschutz kann 

mit mehreren hundert Euro jährlich zu Buche schlagen. 

Preiswerte Rechtsschutzversicherungen orientieren ihren 

Beitrag am Nettoumsatz.

Eine exakte Prüfung, ob eine Rechtsschutzversicherung 

für den beruflichen Bereich separat abgeschlossen wer-

den sollte oder ob es ausreicht, die private Rechtsschutz-

versicherung entsprechend zu ergänzen, ist ratsam.

Für Fahrzeugeigentümer könnte zudem eine Verkehrs-

rechtsschutzversicherung sinnvoll sein. Damit ist man in 

der Regel – zum Beispiel bei einem Prozess nach einem 

Unfall oder dem Streit nach einem Autokauf – abgesi-

chert.

Teuer können auch Streitigkeiten mit Nachbarn und Aus-

einandersetzungen um Kauf- und Reparaturverträge so-

wie – beruflich – Steuer- und Sozialrechtsangelegenheiten 

werden. Dafür ist eine Privatrechtsschutzversicherung mit 

Abdeckung beruflicher Risiken gedacht, in die sich auch 

der Mieterrechtsschutz integrieren lässt. 

Deckt die Rechtsschutzversicherung betriebliche Risiken 

ab, sind die Versicherungsbeiträge Betriebsausgaben.

Ausführlich haben sich diesem Thema FOCUS Money on-

line und das Blog Erfolg als Freiberufler gewidmet.

Reisekosten
Für Geschäftsreisen aufgrund Ihrer Autorentätigkeit kön-

nen Sie Reisekosten steuerlich geltend machen: Fahrt-

kosten, Verpflegungsaufwand, Übernachtungs- und Ne-

benkosten (z. B. Telefon, Parkplatz). Eine geschäftliche 

Reise ist zum Beispiel der Besuch einer Fachmesse oder 

das Treffen mit Auftraggebern in einem Verlag.

Für Fahrt und Verpflegung können Sie Pauschalen gel-

tend machen; für Übernachtungs- und Reisenebenkosten 

legen Sie die entsprechenden Belege vor. Für Verpfle-

gungsmehraufwendungen während einer Geschäftsreise 

erkennen die Finanzbehörden folgende Pauschalsätze an 

(§ 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG):

Abwesenheit bei eintägigen  
Geschäftsreisen im Inland

Pauschaler  
Betrag 

weniger als 8 Stunden 0 Euro

weniger als 14, mindestens 8 Stunden 6 Euro

weniger als 24, mindestens 14 Stunden 12 Euro

24 Stunden 24 Euro

Im Web hält die Plattform netjobbing ausführliche Infor-

mationen zum Thema Reisekosten bereit. 

Die Bundesregierung will das steuerliche Reisekosten-

recht ab dem Kalenderjahr 2014 deutlich vereinfachen. 

Informieren Sie sich hierzu auf www.haufe.de/steuern.

Rentenversicherung 
… sollte schon heute für jeden selbstständig Tätigen ein 

Thema sein. Ein großer Teil kreativer Freiberufler ist über 

die Künstlersozialkasse (KSK) rentenversichert. 

http://www.hk24.de/recht_und_steuern/steuerrecht/abgabenordnung/365506/aufbewahrungsfristen.html;jsessionid=9E2B4D7028BEA1FFF487B28414BE88AF.repl2
http://www.hk24.de/recht_und_steuern/steuerrecht/abgabenordnung/365506/aufbewahrungsfristen.html;jsessionid=9E2B4D7028BEA1FFF487B28414BE88AF.repl2
http://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/steuerrecht/umsatzsteuer_national/rechnungsstellung_pflichtangaben/
http://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/steuerrecht/umsatzsteuer_national/rechnungsstellung_pflichtangaben/
http://www.rechtschutzversicherungen.com/leistungsarten/verkehr-und-reisen/verkehrsrechtsschutz/
http://www.rechtschutzversicherungen.com/leistungsarten/verkehr-und-reisen/verkehrsrechtsschutz/
http://www.money-online.de/vergleich/privatrechtsschutzversicherung.htm
http://www.rechtsschutzversicherung.net/rechtsschutz/mieterrechtsschutz.html
http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/rechtsschutz/rechtsschutz_aid_12972.html
http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/rechtsschutz/rechtsschutz_aid_12972.html
http://www.erfolg-als-freiberufler.de/rechtsschutzversicherung.php
http://www.netjobbing.de/Ratgeber/Finanzierung/Reisekosten_Freiberufler/
http://www.haufe.de/steuern


43

An Vorsorge für die Zeit nach dem Berufsleben denken 

jedoch längst nicht alle Selbstständigen. Gerade in Grün-

dungsphasen oder wenn der Start in die Selbstständig-

keit noch nicht lange zurück liegt, ist für viele die Absi-

cherung des Rentenalters kein Thema. Nicht zuletzt, da 

für Selbstständige (noch) keine gesetzliche Rentenversi-

cherung besteht. Derzeit allerdings wird eine Altersvor-

sorgepflicht für Selbstständige politisch diskutiert. Für 

freie Journalisten besteht Versicherungspflicht in der 

KSK, wenn sie nicht anders abgesichert sind. Sie sind da-

mit automatisch rentenversichert. Daher fallen KSK-Mit-

glieder nicht unter die geplante Rentenversicherungs-

pflicht. 

Da schon heute absehbar ist, dass Millionen von Men-

schen – ganz gleich ob gegenwärtig selbstständig oder 

angestellt – von Altersarmut bedroht sind, sollte der Absi-

cherung für den Ruhestand große Bedeutung beigemes-

sen werden. 

Ergänzungen zur Künstlersozialkasse bietet das Versor-

gungswerk der Presse und die vielen Möglichkeiten der 

privaten Vorsorge. Hierzu zählen unter anderem kapital-

bildende Lebensversicherungen, Sparverträge oder die 

Investition in Immobilien. 

Einige dieser Absicherungsformen kommen allerdings für 

die meisten der Freiberufler gar nicht oder erst im späte-

ren Berufsleben in Frage. Wer dennoch in der Lage ist, 

privat vorzusorgen zu können, sollte die unterschiedli-

chen Offerten der vielen Anbieter gründlich prüfen. 

Neben den vielen Anbietern, die private Vorsorgemöglich-

keiten offerieren, berät auch die Deutsche Rentenversi-

cherung, wie Freiberufler in den verschiedensten Lebens- 

und Berufssituationen aktive Vorsorge betreiben können. 

Rundfunkbeitrag
… lautet der neue Name für die alte Rundfunkgebühr. Ab 

1. Januar 2013 gibt es die neue Pauschale für die Finan-

zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – für ARD, 

ZDF und Deutschlandradio. Ob jemand überhaupt ein Ra-

dio oder einen Fernseher besitzt, spielt dann keine Rolle 

mehr. 

Grundsätzlich gilt ein Beitrag von (zunächst) monatlich 

17,98 Euro pro Wohnung beziehungsweise pro Betriebs-

stätte – zum Beispiel für das Büro. Arbeitet ein Journalist 

im Home Office und für die Wohnung wird der Rundfunk-

beitrag bereits entrichtet, muss er nicht noch einmal zah-

len. 

Wer Mitarbeiter beschäftigt, zahlt zudem einen Zusatzbei-

trag je nach Mitarbeiterzahl – bei einer Betriebsstätte 

mit bis zu acht Mitarbeitern sind dies zusätzlich 5,99 

Euro pro Monat (Azubis oder Minijobber werden zum 

Beispiel nicht mitgerechnet).

Für betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge sind 5,99 Euro pro 

Monat zu berappen. Pro Betriebsstätte ist ein Fahrzeug 

frei – wer also bereits für sein Büro zahlt und nur ein Auto 

beruflich nutzt, muss für dieses nicht extra löhnen. Aber 

Achtung! Wer – wie oben beschrieben – sein Arbeitszim-

mer in der Privatwohnung hat, bekommt kein „Frei-Fahr-

zeug“! Heißt im Klartext: Die- oder derjenige muss für je-

des betrieblich genutzte Kraftfahrzeug „bluten“.

Besondere Regelungen gibt es beispielsweise für Einrich-

tungen des Gemeinwohls wie gemeinnützige Vereine. 

Menschen mit Handicap müssen einen reduzierten Bei-

trag zahlen. Anspruch auf Befreiung haben demnach le-

diglich taubblinde Menschen und Empfänger von Blin-

denhilfe.

Eine Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht ist an-

sonsten nur noch aus finanziellen Gründe und sozialer 

Bedürftigkeit möglich. Ein Merkblatt informiert über De-

tails zur Befreiung beziehungsweise zur Ermäßigung so-

wie die erforderlichen Nachweise.

Mit dem offiziellen Beitragsrechner lässt sich der Rund-

funkbeitrag berechnen. „Erste Hilfe“ bieten Flyer und For-

mulare.
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http://www.rente.com/rentenversicherung-ratgeber/altersvorsorgepflicht
http://www.rente.com/rentenversicherung-ratgeber/altersvorsorgepflicht
http://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/freien-news/detail/article/neue-rentenversicherungspflicht-fuer-selbstaendige-kein-thema-fuer-freie-journalisten.html
http://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/freien-news/detail/article/neue-rentenversicherungspflicht-fuer-selbstaendige-kein-thema-fuer-freie-journalisten.html
http://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/freien-news/detail/article/neue-rentenversicherungspflicht-fuer-selbstaendige-kein-thema-fuer-freie-journalisten.html
http://www.rente.com/vorsorge/freiberufler
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232692/publicationFile/49859/selbstaendig_wie_rv_schuetzt_aktuell.pdf
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232692/publicationFile/49859/selbstaendig_wie_rv_schuetzt_aktuell.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/haeufige-fragen.shtml#untern-was-sind-betriebstaetten
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/haeufige-fragen.shtml#untern-was-sind-betriebstaetten
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/glossar.shtml#betriebsstaette
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/glossar.shtml#betriebsstaette
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/glossar.shtml#beschaeftigte
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/glossar.shtml#beitragsstaffel
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/glossar.shtml#beitragsstaffel
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/glossar.shtml#kraftfahrzeuge
http://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen-und-buerger/informationen-fuer-menschen-mit-behinderung.shtml
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/infomaterialien-und-formulare/Informationen_zur_Befreiung_von_der_Rundfunkbeitragspflicht_und_zur_Ermaessigung.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/infomaterialien-und-formulare/Informationen_zur_Befreiung_von_der_Rundfunkbeitragspflicht_und_zur_Ermaessigung.pdf
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/beitragsrechner/
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/infomaterialien-und-formulare.shtml
http://www.rundfunkbeitrag.de/service/infomaterialien-und-formulare.shtml
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Scheinselbstständigkeit
… kann Auftraggeber und selbst den Auftragnehmer in 

den Ruin treiben. Gerade „feste Freie“ sollten sich von 

der Scheinselbstständigkeit abgrenzen. Eine Auswahl von 

Kriterien, die auf Scheinselbstständigkeit hindeuten: Wei-

sungsgebundene Arbeit (zeitlich, örtlich, fachlich), Tätig-

keit auf Dauer nur für einen Auftraggeber, Arbeit darf nicht 

an Dritte delegiert werden (siehe auch Kooperation), und, 

in Kombination mit den zuvor genannten Punkten, kein 

Urlaubsanspruch und keine Honorarfortzahlung im Krank-

heitsfall. 

Was alles zu beachten ist, lesen Sie im Blogartikel über 

Scheinselbstständigkeit, die „Firmen in den Ruin treiben“ 

kann, bei „Meine Firma und Ich“.

Sittenwidrig
… und damit nichtig ist laut Bürgerlichem Gesetzbuch ein 

Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt – 

heißt es im Rechtswörterbuch.de. „Die Sittenwidrigkeit ist 

eine Generalklausel des deutschen Rechts. Insbesondere 

im Privatrecht hat sie eine besondere Bedeutung“, steht 

im Online-Lexikon Wikipedia. 

Paragraf 138 des BGB regelt, was unter sittenwidrigen 

Rechtsgeschäften beziehungsweise Wucher zu verstehen 

ist – beispielsweise wenn ein auffälliges Missverhältnis 

zwischen Leistung und Gegenleistung besteht. Im Absatz 2 

heißt es: „Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, 

durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der 

Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der 

erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder ei-

nem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile verspre-

chen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Miss-

verhältnis zu der Leistung stehen.“

Sittenwidrig können Vertragsklauseln sein, die einem 

schwächeren Vertragspartner beispielsweise unter Aus-

nutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses aufgezwungen 

wurden. Solche Klauseln schränken den Vertragspartner 

in der unternehmerischen Handlungs- und Entschei-

dungsfreiheit im Übermaß ein, wie der mediafon-Ratgeber 

für Selbstständige zum Thema „Knebelverträge“ schreibt. 

Verstoßen Klauseln zum Beispiel in den Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) gegen geltendes Recht, kann 

der ganze Vertrag nichtig sein.

Social Media
… nennen sich die Online-Medien, an denen Nutzer aktiv 

teilnehmen können: eigene Informationen publizieren 

oder Informationen von Freunden bewerten und mit An-

deren teilen. Die sozialen Medien werden auch als „Mit-

machnetz“ bezeichnet. Dazu zählen unter anderem Blogs, 

Twitter und Facebook sowie Google+. Auch Geschäfts-

kontaktplattformen wie Xing oder Linkedin haben ihre 

Funktionalität für Social Media entsprechend erweitert.

Wie Redaktionen und Pressestellen über Social Media 

denken, fand die Deutsche Presseagentur in einer großen 

Umfrage heraus.

Welche Chancen der „neue Beruf“ Social-Media-Redak-

teur bietet, steht in diesem Artikel des Fachmagazins jour-

nalist.

Wie lassen sich Twitter, Google+ und Facebook in die 

 eigene Website/Blog einbinden?

Der Dienst „Klout“ wird inzwischen als „Schufa der Soci-

al-Media-Nutzer“ bezeichnet: Klout vergibt Scores von 0 

bis 100. Der Algorithmus gilt als ebenso geheim wie der 

von Google – und bietet eine schnelle Möglichkeit, sich 

über die Aktivität (quantitativ) anderer Social-Media-Nut-

zer zu informieren. 

Sonderabschreibung
Kaufen Sie einen Schreibtisch, ein Regal, Büromaterial, ei-

nen Computer oder ein anderes betrieblich genutztes Wirt-

schaftsgut, können Sie die Anschaffungskosten als Be-

triebsausgaben absetzen und so Ihren Gewinn mindern. 

Allerdings kann der Kaufpreis nicht immer komplett im Jahr 

der Anschaffung angesetzt werden: In vielen Fällen muss 

das Wirtschaftsgut abgeschrieben werden. Abschreibung 

heißt: Die Kosten werden über mehrere Jahre verteilt.

http://blog.meine-firma-und-ich.de/scheinselbstaendigkeit-kann-firmen-in-den-ruin-treibenscheinselbstaendigkeit-kann-firmen-in-den-ruin-treiben/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/s/sittenwidrigkeit/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sittenwidrigkeit
http://www.juraforum.de/lexikon/sittenwidrigkeit
http://dejure.org/gesetze/BGB/138.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?id=40e18b9103e30&view=&si=502aa97393235&lang=1
https://plus.google.com/?hl=de
http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.ethority.de/weblog/2011/05/10/state-of-social-media-in-redaktionen-pressestellen-und-pr-agenturen-oftmals-%E2%80%9Enotwendiges-ubel%E2%80%9C/
http://www.ethority.de/weblog/2011/05/10/state-of-social-media-in-redaktionen-pressestellen-und-pr-agenturen-oftmals-%E2%80%9Enotwendiges-ubel%E2%80%9C/
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/menschen-und-meinungen/social-media-redakteure-ein-neues-berufsbild.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/menschen-und-meinungen/social-media-redakteure-ein-neues-berufsbild.html
http://www.pinetco.com/blog/facebook-twitter-google-button-einbinden
http://www.pinetco.com/blog/facebook-twitter-google-button-einbinden
http://blog.meine-firma-und-ich.de/klout-die-schufa-der-social-media-nutzer/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/klout-die-schufa-der-social-media-nutzer/
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Zusätzlich zu dieser normalen Abschreibung gibt es eine 

Sonderabschreibung: 20 % der Anschaffungskosten für 

das Wirtschaftsgut dürfen Sie im Jahr der Anschaffung 

und den 4 darauffolgenden Jahren geltend machen (§ 7g 

Abs. 5 und 6 EStG).

Diese Abschreibungsregelung bietet kleinen und mittleren 

Betrieben eine gute Möglichkeit der Gewinngestaltung.

Tipp:

  Haben Sie den Gegenstand erst im Dezember 2012 ge-

kauft, können Sie dennoch den vollen Abschreibungs-

betrag von 20 % bereits im Anschaffungsjahr absetzen. 

  Genauso gut dürfen Sie die Sonderabschreibung aber auch 

erst im fünften und damit letzten Jahr geltend machen. 

  Sie dürfen die Sonderabschreibung von 20 % aber 

auch beliebig auf verschiedene Jahre innerhalb des 

5-Jahres-Zeitraums verteilen.

Begünstigter Personenkreis: Der Gesetzgeber möchte 

mit der Sonderabschreibung nur kleinen und mittleren 

Betrieben einen Steuervorteil verschaffen: Einnahmen-

Überschuss-Rechner erhalten die Sonderabschreibung 

bei Anschaffung im Jahr 2012 nur, wenn der Gewinn im 

Jahr vor der Anschaffung des Wirtschaftsguts nicht mehr 

als 100.000 Euro betragen hat.

Anforderungen an den angeschafften Gegenstand:

  Das neue oder gebrauchte Wirtschaftsgut muss be-

weglich und abnutzbar sein und zum betrieblichen An-

lagevermögen gehören. Ein Wirtschaftsgut gehört zum 

Anlagevermögen, wenn es über längere Zeit im Betrieb 

genutzt wird; es darf nicht weiter verarbeitet werden 

und nicht für den Weiterverkauf bestimmt sein.

  Das Wirtschaftsgut muss bis zum Ende des auf die An-

schaffung folgenden Jahrs im Betrieb verbleiben (Ver-

bleibensfrist).

  Das Wirtschaftsgut muss bis zum Ablauf der Verblei-

bensfrist, d. h. bis zum Ende des auf die Anschaffung 

folgenden Jahrs, zu mindestens 90 % betrieblich ge-

nutzt werden.

Ist eine Voraussetzung nicht erfüllt, kann eine bereits vor-

genommene Sonderabschreibung vom Finanzamt rück-

gängig gemacht werden. 

Siehe auch: Abschreibung, Investitionsabzugsbetrag. 

Starthilfe
… der Arbeitsagenturen kann bei den ersten Schritten in 

die Selbstständigkeit unterstützen – speziell, wenn diese 

aus der Arbeitslosigkeit herausführen. So können Emp-

fänger von Arbeitslosengeld II („Hartz-IV“) bei ihrem je-

weils zuständigen Jobcenter Einstiegsgeld beantragen – 

und Empfänger von Arbeitslosengeld I bei der Agentur für 

Arbeit einen Gründungszuschuss. Darauf besteht aller-

dings kein Rechtsanspruch. Wer das Bloggen zum Beruf 

machen oder sich künftig als freier Journalist im Markt 

behaupten will, kann sich vor Ort bei der Arbeitsagentur 

zudem über Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen in-

formieren. Seminare für Existenzgründer bieten ebenfalls 

die Industrie- und Handelskammern an. Zudem halten 

zahlreiche weitere öffentliche Förderprogramme Zuschüs-

se für Gründer bereit.

Steuerberatungskosten
Wer sich in steuerlichen Angelegenheiten helfen lässt, 

zum Beispiel durch einen Steuerberater, oder sich steuer-

liche Fachliteratur oder Software anschafft, kann die Kos-

ten grundsätzlich steuerlich absetzen. Als Betriebsausga-

ben erkennt das Finanzamt aber nur die Aufwendungen 

an, die im Zusammenhang mit einer Einkunftsart stehen. 

Dazu zählen beispielsweise die Ermittlung der Einkünfte 

aus Ihrem Arbeitsverhältnis beziehungsweise Ihrer Ver-

mietung und Verpachtung oder für Ihre Gewinnermittlung 

und gegebenenfalls die Umsatzsteuererklärung usw. 

Privat veranlasste Steuerberatungskosten, zum Beispiel 

für das Ausfüllen der Steuerformulare, sind nicht absetz-

bar.

„Gemischte Steuerberatungskosten“ betreffen sowohl die 

Privatsphäre als auch die Betriebs- bzw. Berufssphäre. 

Dazu zählen beispielsweise Beiträge an Lohnsteuerhilfe-

vereine, Anschaffungskosten für Steuerfachliteratur zur 

Ermittlung des Einkommens und der Einkünfte. Hier gibt 

es eine Vereinfachungsregelung:

  Betragen die gemischten Kosten nicht mehr als 100 

Euro, dürfen Sie diese ohne Aufteilung bei einer Ein-

kunftsart Ihrer Wahl in voller Höhe als Betriebsausga-

ben/Werbungskosten abziehen.

  Betragen die gemischten Kosten mehr als 100 Euro 

und nicht mehr als 200 Euro – zum Beispiel 150 Euro – 

dürfen Sie 100 Euro bei einer Einkunftsart Ihrer Wahl 

als Betriebsausgaben/Werbungskosten abziehen. Der 

Restbetrag bleibt steuerlich unberücksichtigt.

  Betragen die gemischten Kosten mehr als 200 Euro, 

dürfen Sie 50 % bei einer Einkunftsart Ihrer Wahl als 

Betriebsausgaben/Werbungskosten abziehen. Die rest-

lichen 50 % bleiben steuerlich unberücksichtigt.
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http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7g.html
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__7g.html
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/entscheidung/branchen_zielgruppen/arbeitslose/index.php
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/nn_393338/Navigation/zentral/Veroeffentlichungen/Themenhefte-durchstarten/Existenzgruendung/Existenzgruendung-Nav.html
http://wis.ihk.de/seminare/seminarsuche.html
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Steuererklärung
Freiberufler und Selbstständige müssen eine Einkommen-

steuererklärung und – bei Umsatzsteuerpflicht – eine Um-

satzsteuererklärung abgeben. 

Zur Ermittlung der Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit 

für die Einkommen- und die Umsatzsteuererklärung ist 

eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung notwendig. 

Twitter
… ist eine Art Web-SMS, ein Kurznachrichten-Dienst mit 

140 Zeichen. Nachrichten können öffentlich oder nur für 

geschlossene Gruppen veröffentlicht werden. Der 2006 

gegründete Dienst verfügt über etwa 600 Millionen Mit-

glieder, von denen rund 100 Millionen den Dienst mindes-

tens einmal im Monat für alle Arten von Nachrichten nut-

zen. Den Nachrichten können Links angehängt werden 

(zum Beispiel zu Fotos). 

Sie können auch so genannte Hash-Tags enthalten, ein-

deutige Stichworte, die mit dem Zeichen ‚#‘ eingeleitet 

werden. 

Dialoge werden mit @benutzername in der jeweiligen Mel-

dung geführt. So hat sich diese Schreibweise ebenfalls im 

journalistischen und Bloggeralltag etabliert. Wenn man 

eine Person in Artikeln anspricht, wird häufig der Twitter-

Account genannt, beispielsweise „... ein ehemaliger ZDF-

Moderator, der zum @regsprecher wurde.“ Schreibt man 

mehrere Personen per E-Mail an und möchte bestimmte 

Adressaten ansprechen, hat sich ebenfalls die Twitter-

Schreibweise bewährt: „@Name: Nennen Sie mir noch ei-

nen Termin?“ 

Eine optimale Twitter-Nutzung, die andere soziale Netze 

(Social Media) wie Facebook gleichzeitig integriert, er-

möglichen Social Media Clients, wie der per Browser 

nutzbare Hootsuite oder Co-Tweet für Gruppen/Redaktio-

nen.

Umsatzsteuer
Als Freiberufler sind Sie steuerlich auch Unternehmer im 

Sinne des Umsatzsteuergesetzes und damit verpflichtet, 

Umsatzsteuer für Ihre Tätigkeit zu berechnen und an das 

Finanzamt abzuführen (siehe auch Umsatzsteuerpflicht 

und Kleinunternehmer).

Bei Ist-Besteuerung: Sie müssen die Umsatzsteuer erst 

anmelden und abführen, wenn Sie den Betrag eingenom-

men haben. Die Umsatzsteuer ergibt sich aus den tat-

sächlich vereinnahmten Entgelten (Ist) und wird nicht nach 

den vereinbarten Entgelten (Soll) errechnet. Fällig wird die 

Steuer, wenn der Voranmeldungszeitraum für die Umsatz-

steuer abgelaufen ist, in dem der Umsatz erfolgt ist.

Für alle Veranlagungszeiträume ab 2011 muss die Um-

satzsteuererklärung elektronisch übermittelt werden (§ 18 

Abs. 3, § 27 Abs. 17 UStG). 

Wichtig: Erhalten Sie Umsatzsteuererstattungen vom Fi-

nanzamt, zählt die Zahlung zu den Betriebseinnahmen in 

dem Jahr, in dem der Betrag gezahlt wurde.

Details hierzu gibt es auf finanztip.de. Für Abrechnung mit 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten finden Sie wei-

tere Details in einem Ratgeber bei Mediafon und beim 

DJV.

Umsatzsteuerpflicht
Als Freiberufler sind Sie steuerlich auch Unternehmer im 

Sinne des Umsatzsteuergesetzes und damit verpflichtet, 

Umsatzsteuer für Ihre Tätigkeit zu berechnen und an das 

Finanzamt abzuführen. 

Für verschiedene Berufsgruppen wie Ärzte oder Heilprak-

tiker gibt es Ausnahmen – nicht aber für freie Journalis-

ten.

Für nicht von der Umsatzsteuer befreite Berufe gilt der 

Umsatzsteuersatz von 19 % beziehungsweise 7 %. Siehe 

auch Kleinunternehmer. In der Praxis sollten Sie nicht auf 

die Umsatzbesteuerung verzichten, um die Vorsteuer aus 

fremden Rechnungen als Ausgabe geltend machen zu 

können. Siehe auch: Ist-Besteuerung

T
wie

http://hootsuite.com/
http://cotweet.com/
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__27.html
http://www.finanztip.de/recht/steuerrecht/ur40g99037.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_einfuehrungstext.php3?si=50b2239a8291e&id=40e02eba6dd79
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/7-oder-19-prozent.html
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Urheberrecht

... ist festgelegt im Urheberrechtsgesetz. Demnach genießen die  

Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst „für ihre 

Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes“. Zudem haben sie 

das Recht auf eine angemessene Vergütung.

© thelinke / istockphoto
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Der ermäßigte Steuersatz von 7 % betrifft vor allem Frei-

berufler, die im Metier von Kunst und Medien tätig sind. 

Ausführlich wird sich der Frage, ob 7 % oder 19 % auf die 

Rechnung gehören, auf medienvorsorge.de gewidmet. 

Das Blog erfolg-als-freiberufler greift dieses Thema – das 

viel mit Urheberrecht zu tun hat – ebenfalls auf. Ob 7 oder 

19 % – das zeigt auch dieser eher amüsante Blogbeitrag.

Je nach Art seines Berufsbilds muss sich jeder freiberuf-

lich Tätige über die Höhe seines Umsatzsteuersatzes in-

formieren. Ein Steuerberater hat hierzu sicherlich das pro-

fessionelle Know-how, doch das Internet bietet ebenfalls 

eine Menge nützlicher Informationen rund um die Um-

satzsteuerpflicht. 

Bei Magazin- oder Tageszeitungsartikeln für Verlage: 7 %. 

Bei Pressearbeit für Unternehmen im Allgemeinen oder 

bei Recherchen: 19 %.

Eine Recherche im Web, zum Beispiel auf journalist.de, 

lohnt sich auf jeden Fall. 

Umsatzsteuervoranmeldungen
Als Freiberufler sind Sie steuerlich auch Unternehmer im 

Sinne des Umsatzsteuergesetzes und damit verpflichtet, 

Umsatzsteuer für Ihre Tätigkeit zu berechnen und an das 

Finanzamt abzuführen.

Je nach Höhe Ihrer Vorjahres-Umsatzsteuer müssen Sie 

bis zum 10. Tag nach Monatsende beziehungsweise bei 

vierteljährlicher Abgabe bis zum 10. Tag nach Quartals-

ende Umsatzsteuer-Voranmeldungen beim Finanzamt 

einreichen. Existenzgründer müssen in den ersten zwei 

Kalenderjahren zwingend monatliche Umsatzsteuer-Vor-

anmeldungen abgeben (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG). Das 

Gesetz unterscheidet 3 Abgabegruppen:

  Eine monatliche Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmel-

dung ist erforderlich, wenn im Vorjahr mehr als 7.500 

Euro Umsatzsteuer zu entrichten war. 

  Vierteljährlich müssen Sie Ihre Umsatzsteuer-Voran-

meldung abgeben, wenn die Umsatzsteuerzahllast im 

Vorjahr über 1.000 Euro lag, der Betrag von 7.500 Euro 

aber nicht überschritten wurde. 

  Mussten Sie im Vorjahr nach Abzug der Vorsteuer 

höchstens 1.000 Euro Umsatzsteuer an das Finanz-

amt zahlen und sind Sie kein Existenzgründer, kann 

das Finanzamt Sie von der Abgabe von Umsatzsteuer-

Voranmeldungen und der Entrichtung von Vorauszah-

lungen befreien (§ 18 Abs. 2 Satz 3 UStG).

Ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen Sie auf 

elektronischem Weg via Internet an die Finanzämter 

übersenden. Dafür stellt die Steuerverwaltung das kos-

tenlose Programm ElsterFormular zur Verfügung. 

Hinweis: 

Ab dem 1.1.2013 müssen Umsatzsteuer-Voranmeldungen 

zwingend in authentifizierter Form eingereicht werden. 

Das für die elektronische Übermittlung notwendige Zertifi-

kat müssen Sie im ElsterOnline-Portal (www.elsteronline.

de) beantragen.

Urheberrecht
... ist festgelegt im Urheberrechtsgesetz. Demnach genie-

ßen die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft 

und Kunst „für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses 

Gesetzes“. Zudem haben sie das Recht auf eine ange-

messene Vergütung.

Der Urheberrechtsschutz entsteht bereits mit der Schöp-

fung eines Werks und endet 70 Jahre nach dem Tod des 

Urhebers – wobei es sich bei dem Werk um eine persönli-

che geistige Schöpfung handeln muss. 

Die Geschichte des Urheberrechts und was es im Alltag 

bedeutet, beleuchtet das „Dossier Urheberrecht“ der 

Bundeszentrale für politische Bildung. Wer vom Urheber-

recht profitiert, wie Urheberschutz entsteht und was es 

bei mehreren Urhebern zu beachten gilt, ist im mediafon-

Ratgeber Selbstständige von Goetz Buchholz nachzule-

sen: „Wen schützt das Urheberrecht“, „Wie entsteht der 

Urheberschutz?“, „Was gehört alles zum Urheberrecht?“ 

und „Wenn es mehrere Urheber gibt“. Übrigens: Die in 

vielen Redaktionen übliche Praxis, Artikel freier Autoren 

komplett und bis zur Unkenntlichkeit umzuschreiben, ist 

vom Urheberrechtsgesetz nicht gedeckt.

Über das Urheberrecht informiert auch das Bundesminis-

terium der Justiz. „Ideen für eine zukünftige Regulierung 

kreativer Güter“ entwirft Till Kreutzer – nachzulesen bei 

iRights.info. Den „Streit ums Urheberrecht“ dokumentiert 

Cathrin Günzel im PC Magazin und in „So könnte das 

neue Copyright aussehen“ werden vier verschiedene 

Möglichkeiten eines reformierten Urheberrechts vorge-

stellt.

Den Copyright-Vermerk © findet man auch in Deutsch-

land auf etlichen Internetseiten. „Was bringt der Copy-

right-Vermerk?“, fragt deshalb Rechtsanwältin Marion 

Janke, MLE, Fachanwältin für Urheberrecht und Medien-

recht. Zudem klärt Rechtsanwältin Janke über „Irrtümer 

http://www.medienvorsorge.de/faq/detail/journalisten_mit_7_oder_19.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=51&cHash=b5ec49f9d9
http://www.erfolg-als-freiberufler.de/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/mehrwertsteuer-7-oder-19/
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/7-oder-19-prozent.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__18.html
http://www.elsterformular.de/
http://www.elsteronline.de/
http://www.elsteronline.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_einfuehrungstext.php3?si=502aa97393235&id=40e02797753d6
https://www.mediafon.net/ratgeber_einfuehrungstext.php3?si=502aa97393235&id=40e02797753d6
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5657b6a5c6
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5657b6a5c6
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/index.html
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/index.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e561d3919ac
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e561d3919ac
http://www.bpb.de/themen/0GNUL9,0,0,Urheberrecht.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5620ac547d
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5624dbf036
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5624dbf036
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e56290634e8
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e96c0c8fc71
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e5633a500c3
http://www.bmj.de/DE/Recht/HandelsWirtschaftsrecht/UrheberVerlagsrecht/FAQ/_doc/_doc.html
http://irights.info/ideen-fur-eine-zukunftige-regulierung-kreativer-guter/9809
http://irights.info/ideen-fur-eine-zukunftige-regulierung-kreativer-guter/9809
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/der-streit-ums-urheberrecht-1314021.html
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/so-koennte-das-neue-copyright-aussehen-1318669.html
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/so-koennte-das-neue-copyright-aussehen-1318669.html
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/urheberrecht/91-urheberrecht-was-bringt-der-copyright-vermerk
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/urheberrecht/91-urheberrecht-was-bringt-der-copyright-vermerk
http://www.medienrecht-urheberrecht.de/10-irrtuemer-im-internetrecht-und-urheberrecht
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im Internet- und Urheberrecht“ (von Copyright bis Zitat) 

auf.

Siehe auch Nutzungsrechte, Mehrfachverwertung.

Urheberrechtsvertrag
… regelt die Nutzung der Werke eines Urhebers (Nut-

zungsrechte, Urheberrecht, Vergütungsregeln) – zum Bei-

spiel, wenn ein Zeitschriftenbeitrag abgedruckt werden 

soll. Weitere Informationen zum Urhebervertragsrecht und 

zur Neufassung 2002 bei Wikipedia. 

Zum Nachlesen: Das Urheberrechtsgesetz.

Vergütungsregeln
… sollen freien hauptberuflichen Journalisten an Tages-

zeitungen faire Honorare sichern. Blogger sind auf sich 

selbst und den freien Markt angewiesen. 

Die „Gemeinsamen Vergütungsregeln für freie hauptbe-

rufliche Journalistinnen und Journalisten an Tageszeitun-

gen“ wurden 2010 aufgestellt – durch den Bundesver-

band Deutscher Zeitungsverleger als Vertreter mehrerer 

Mitgliedsverbände sowie den Deutschen Journalisten-

Verband (DJV), die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di, Bundesvorstand, und Deutsche Journalistinnen- 

und Journalisten-Union (dju) in ver.di. Diese verbindlichen 

Vergütungsregelungen regeln die mindestens zu zahlen-

den Texthonorare für freie Tageszeitungsjournalisten. Al-

lerdings ignorieren zahlreiche Verlage nach wie vor die 

Vergütungsregeln.

Fragen zu den Vergütungsregeln beantworten dieses Info-

blatt für Betriebsräte des DJV und diese Fragen-Ant-

worten-Übersicht, die ebenso zum Umfang der Rechte-

übertragung informiert (siehe auch Nutzungsrechte, 

Mehrfachverwertung). Einen Überblick über die vereinbar-

ten Honorare gibt dieser DJV-Flyer.

Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung
… sollten Journalisten und Blogger ebenso wie eine Be-

rufshaftpflichtversicherung haben. Die einschlägigen Be-

rufsverbände bieten ihren Mitgliedern Sonderkonditionen 

an. 

So sind Journalisten in ihrer Tätigkeit vor den finanziellen 

Schäden bei Verletzung eines Persönlichkeitsrechts 

(Schutz der Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild, das 

Recht auf informelle Selbstbestimmung, Urheberrecht 

oder das Namensrecht) durch die Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung abgesichert.

Vermögensschäden sind weder Personen- noch Sach-

schäden und lassen sich nicht aus diesen herleiten. In 

solchen Fällen greift eventuell eine Berufshaftpflichtversi-

cherung.

Dieser „passive Rechtsschutz“ der Vermögensschaden-

Haftpflicht ist von erheblicher Bedeutung, denn auch 

schon ein behauptetes berufliches Versehen kann die be-

rufliche Existenz eines Journalisten gefährden.

Meist nicht versichert wird Sensations- oder Boulevard-

Journalismus. Für DJV-Mitglieder ist eine Vermögens-

schaden-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssum-

me von 100.000 Euro bereits ab 120 Euro netto jährlich 

(zuzüglich Versicherungssteuer) erhältlich. Für freie Chef-

redakteure oder PR-Berater erfolgt ein Beitragszuschlag.

Der Beitrag zur Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-

rung gehört zu den Betriebsausgaben, da diese berufliche 

Risiken abdeckt.

Vernetzung
… ist für Freie unerlässlich und wird durch Online-An-

gebote unterstützt – von Kontaktplattformen wie Xing, 

Linkedin sowie durch soziale Netze/Social Media. Aus 

Vernetzungen ergeben sich Kooperationen und Teilnetz-

werke könnten sich im Wettbewerb gegen größere Agen-

turen durchsetzen. Siehe auch: Leistungseinkauf. 

Vernetzung bedeutet aber vor allem Wissens- und Erfah-

rungsaustausch mit Kollegen aus unterschiedlichen Bran-

chen. Freie Journalisten und Blogger pflegen durch On-

line-Vernetzung Kontakt zu öffentlichen Informanten (wie 

Fachexperten), Interviewpartnern sowie Coworkern. 
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http://www.medienrecht-urheberrecht.de/10-irrtuemer-im-internetrecht-und-urheberrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Urhebervertragsrecht
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html
http://www.faire-zeitungshonorare.de/
http://dju.verdi.de/freie_journalisten/vergutungsregeln
http://www.djv.de/uploads/media/BR-Info_02-10_-_Fragen_und_Antworten_zu_den_Verg�tungsregeln.pdf
http://www.djv.de/uploads/media/BR-Info_02-10_-_Fragen_und_Antworten_zu_den_Verg�tungsregeln.pdf
https://www.djv.de/uploads/media/Verguetungsregeln-Freie_01.pdf
https://www.djv.de/uploads/media/Verguetungsregeln-Freie_01.pdf
https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/Infos_PDFs/Flyer_Broschuren/Gemeinsame_Verguetungsregeln.pdf
http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
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Vertrag/Vertragsrecht
… sind Themen, mit denen man sich eher weniger be-

fasst, wenn Projekte und Aufträge reibungslos ablaufen.

Kommt es jedoch zu Problemen und Auseinandersetzun-

gen, rückt der Vertrag schnell in den Mittelpunkt. Beson-

ders heikel kann es zudem werden, wenn gar kein Vertrag 

existiert und Aufträge mündlich (mit dem sprichwörtlichen 

„Handschlag“) vereinbart wurden. 

Deshalb gibt aus auf dem Gebiet der Vertragsgestaltung 

einiges zu beachten. 

Zunächst kann jeder Geschäftsfähige mit einem anderen 

Geschäftsfähigen einen Vertrag beliebigen Inhalts schlie-

ßen. Es gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit. Verstößt ein 

solcher Vertrag allerdings gegen ein gesetzliches Verbot 

oder die guten Sitten, ist er nichtig. Entschieden wird dies 

allerdings durch die Gerichte. 

Damit es gar nicht erst zu juristischen Auseinanderset-

zungen kommt, ist die Beschäftigung mit dem Thema 

„Vertragsgestaltung“ sinnvoll. 

Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es im Fall 

von Streitigkeiten darauf ankommt, was beide Parteien 

mit dem Vertragsdokument bezweckt haben. Auf Wort-

wendungen und Begriffsdefinitionen in einem solchen Pa-

pier kommt es dann eher weniger an. Hierzu bezieht auch 

das BGB mit § 133 eine klare Position. 

Im Falle des Falles ist beispielsweise ein Werkvertrag 

nicht gleich deshalb ein Werkvertrag, weil das Vertrags-

dokument ihn als solchen ausweist. In seiner gesetzlichen 

Definition wird der Unternehmer damit zur Herstellung 

des versprochenen Werks und der Besteller zur Entrich-

tung der dafür vereinbarten Vergütung verpflichtet.

Neben dem Werkvertrag ist außerdem der Dienstvertrag re-

levant. Danach wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur 

Leistung selbiger, der andere Teil zur Gewährung der ver-

einbarten Vergütung verpflichtet. In einem solchen Vertrag 

kann es sich um die unterschiedlichsten Dienste handeln.

Hat der Selbstständige die gewünschte Dienstleistung 

erbracht, muss er für seine Leistung vergütet werden. 

Der Auftraggeber kann bei einer solchen Vertragsart we-

der ein bestimmtes Ergebnis noch eine bestimmte Quali-

tät einfordern oder das Honorar gar zurückbehalten, 

wenn er der Meinung ist, dass die andere Partei eine 

„Schlechtleistung“ erbracht hat. Bei einem Werkvertrag 

jedoch ist dies seitens des Auftraggebers möglich, denn 

hier schuldet der Auftragnehmer – juristisch gesehen – 

einen Erfolg.

Da die Materie der Vertragsgestaltung sehr komplex ist 

und Auftragnehmern bereits bei kleinen unkorrekten For-

mulierungen Nachteile und damit erhebliche finanzielle 

Einbußen entstehen können, empfiehlt es sich, professio-

nelle Hilfe hinzuzuziehen. 

Existenzgründer können sich zum Beispiel in Gründungs-

kursen darüber informieren, was bei Vertragsabschlüssen 

wichtig ist. Wer schon länger im Geschäft, aber dennoch 

unsicher ist, ob seine Vertragswerke einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung standhalten, dem sei die Investition 

in eine Beratung beim Fachanwalt empfohlen. 

Weitere Informationen zum Vertragsrecht finden sich im 

Freiberufler-Blog.

Vertragsbedingungen
... Vorformulierte Vertragsbedingungen stehen in den All-

gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Was dort geregelt 

ist, muss nicht für jede einzelne vertragliche Vereinbarung 

neu aufgesetzt werden. Deshalb sollten freie Journalisten 

aufmerksam lesen, welche Vertragsbedingungen in den 

AGBs ihrer Geschäftspartner – speziell der Verlage, für die 

sie arbeiten – festgeschrieben sind. Zudem empfiehlt es 

sich, eine eigene AGB zu formulieren. Tipps dazu gibt der 

Artikel „Eigene Allgemeine Geschäftsbedingungen“ vom 

Juristen Michael Hirschler, Referent für den Bereich freie 

Journalisten im Deutschen Journalisten-Verband – nachzu-

lesen beim Fachmagazin journalist online. 

Im „Lexikon des Kleingedruckten“ erklärt Autor Timo Rieg 

gängige Fachvokabeln wie „angemessene Vergütung“, 

Copyright, Salvatorische Klausel oder „unbekannte Nut-

zungsarten“. Juristisches Kauderwelsch – also typische 

AGB-Klauseln – übersetzt Rieg in seinem Beitrag „AGB – 

Deutsch“.

Verträge müssen nicht kompliziert und unverständlich 

sein – bereits mit einfachen Festlegungen kommt ein Ver-

trag zustande, selbst wenn diese nur am Telefon abge-

sprochen werden.

Versicherungen 
… sind für freie Journalisten und Blogger unerlässlich. 

Viele von ihnen haben die Möglichkeit, sich bei der Künst-

lersozialkasse (KSK) zu attraktiven Konditionen zu versi-

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__133.html
http://www.freiberufler-blog.de/vertragsrecht-fuer-freiberufler-teil-eins/
http://dejure.org/gesetze/BGB/305.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/eigene-allgemeine-geschaeftsbedingungen-fuer-freie-journalisten.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/das-lexikon-des-kleingedruckten.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/autorenvertraege-agb-deutsch.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/autorenvertraege-agb-deutsch.html
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e1883e4cd25
https://www.mediafon.net/ratgeber_einfuehrungstext.php3?si=502aa97393235&id=40e02030053b4
https://www.mediafon.net/ratgeber_einfuehrungstext.php3?si=502aa97393235&id=40e02030053b4
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e187f34168f
https://www.mediafon.net/ratgeber_haupttext.php3?si=502aa97393235&id=40e187f34168f
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chern. Die KSK sorgt mit einer gesetzlichen Sozialversi-

cherung für die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung.

Insgesamt ist der Markt der Versicherungen umfangreich 

und nicht immer sofort durchschaubar. Die Zeit für einen 

gründlichen Check der verschiedenen Angebote sollte 

man sich unbedingt nehmen. 

Es gibt verschiedene Versicherungen, die für Freiberufler 

in Frage kommen. Erwähnenswert sind vor allem die Be-

rufshaftpflichtversicherung, die Vermögensschaden-Haft-

pflichtversicherung, Berufsunfallversicherung, die Berufs-

unfähigkeitsversicherung, die Haftpflichtversicherung und 

die Rechtschutzversicherung.

Auch eine freiwillige Versicherung gegen Arbeitslosigkeit 

(Arbeitslosenversicherung) ist möglich. Wer eine solche 

abschließen kann und was man beachten muss, ist aus-

führlich auf dem Karriereportal von ZEIT ONLINE nachzu-

lesen. 

Welche Versicherungen steuerlich absetzbar sind, zeigt 

dieser Artikel.

Versorgungswerk der Presse 
… ist als „Non-Profit“-Gesellschaft in Stuttgart ansässig 

und versichert Journalisten sowie Medienfachleute. 

Als Gesellschafter agieren der Bundesverband Deutscher 

Zeitungsverleger, der Verband Deutscher Zeitschriften-

verleger, der Deutsche Journalisten-Verband sowie die 

Deutsche Journalistenunion in ver.di.

Versicherte profitieren von den Überschüssen, die in die 

Gewinnbeteiligung fließen. Im Gegensatz zu anderen Ge-

sellschaften verzichten die Gesellschafter der Presse-Ver-

sorgung auf Dividenden. 

Das Portfolio beinhaltet sowohl Produkte mit staatlicher 

Förderung als auch klassische Lebensversicherungspro-

dukte und fokussiert laut Selbstbeschreibung auf Alters-, 

Hinterbliebenen-, Berufsunfähigkeits- und Pflegevorsorge. 

Die Presse-Versorgung offeriert mediengerechte Versi-

cherungsbedingungen und zeichnet sich dadurch aus, 

dass viele der sonst üblichen Einschränkungen (zum Bei-

spiel Kriegsgefahr im Ausland) bei beruflichen Einsätzen 

nicht gelten. Weitere Informationen beim Versorgungs-

werk der Presse.

Verwertungsgesellschaften
… sind Vereinigungen von Urhebern und Inhabern von 

Leistungsschutzrechten – wie Komponisten, Schriftsteller, 

Journalisten, bildende Künstler, Fotografen, Tonträgerher-

steller, Filmproduzenten. Sie sind privatrechtlich organi-

siert. Weil es dem einzelnen Urheber durch die heutige 

Massennutzung urheberrechtlich geschützter Werke un-

möglich wäre, seine Vergütungsansprüche durchzuset-

zen, kann er auf die Hilfe von Verwertungsgesellschaften 

zurückgreifen. Dazu räumt er der jeweiligen Verwertungs-

gesellschaft seine urheberrechtlichen Nutzungsrechte so-

wie Vergütungsansprüche ein. 

Zurzeit gibt es in Deutschland zwölf Verwertungsgesell-

schaften, für freie Journalisten und Fotografen interessant 

sind vor allem die VG Wort und die VG Bild-Kunst. Der 

Beitritt erfolgt durch Abschluss eines Wahrnehmungsver-

trags (Informationen VG Wort; Informationen VG Bild-

Kunst). Die staatliche Aufsicht über die Verwertungsge-

sellschaften nimmt das Deutsche Patent- und Markenamt 

(DPMA) auf der Grundlage des Urheberrechtswahrneh-

mungsgesetzes aus. 

Es kann sich durchaus lohnen, Mitglied einer Verwer-

tungsgesellschaft wie der VG Wort zu werden – denn dem 

freien Journalisten zum Beispiel bringt dies zusätzlich 

Geld („Urlaubsgeld“) für seine Artikel oder Beiträge ein. 

Dieses Geld holen sich die Verwertungsgesellschaften 

von „Zweitnutzern“ der Werke – bekannt ist beispielswei-

se die Kopierabgabe. Die Gelder werden nach festen 

Schlüsseln verteilt. 

Übrigens gewährt die VG Wort unter bestimmten Bedin-

gungen einen Vorschuss zur Altersvorsorge für Freie, die 

über 55 Jahre als sind – darüber informiert der Deutsche 

Journalisten-Verband.

Die Vergütungen, die Sie von der VG Wort oder einer an-

deren Verwertungsgesellschaft bekommen, zählen zu den 

Betriebseinnahmen.

Vorsteuer 
…ist die Umsatzsteuer, die auf Rechnungen anderer Un-

ternehmer an Sie gesondert ausgewiesen ist. Diese Vor-

steuer können Sie gegen Ihre vereinnahmte Umsatzsteuer 

„verrechnen“, sofern Sie nicht von der Umsatzsteuer be-

freit sind. Den Differenzbetrag müssen Sie entweder ans 

Finanzamt zahlen und können diese Ausgabe als Be-

triebsausgabe ansetzen – oder Sie bekommen ihn erstat-

tet und setzen diesen als Betriebseinnahme an. 
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http://www.berufsunfaehigkeit-versicherung.org/FAQ/Berufsunfaehigkeitsversicherung_fuer_Selbstaendige_BU_Freiberufler.php
http://www.berufsunfaehigkeit-versicherung.org/FAQ/Berufsunfaehigkeitsversicherung_fuer_Selbstaendige_BU_Freiberufler.php
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-01/faq-freiwillige-arbeitslosenversicherung
http://www.helpster.de/welche-versicherungen-kann-ich-von-der-steuer-absetzen-das-sollten-selbststaendige-beachten_114729
http://www.presse-versorgung.de/
http://www.presse-versorgung.de/
http://irights.info/schlagwort/leistungsschutzrecht
http://www.bmj.de/DE/Buerger/wirtschaftHandel/ReformUrheberrecht/_doc/Themenkomplex_Verwertungsgesellschaften_doc.html?nn=1469374
http://www.bmj.de/DE/Buerger/wirtschaftHandel/ReformUrheberrecht/_doc/Themenkomplex_Verwertungsgesellschaften_doc.html?nn=1469374
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/aufsichtueberverwertungsgesellschaften/index.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwertungsgesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwertungsgesellschaft
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/aufsichtueberverwertungsgesellschaften/listederverwertungsgesellschaften/index.html
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/aufsichtueberverwertungsgesellschaften/listederverwertungsgesellschaften/index.html
http://www.vgwort.de/
http://www.bildkunst.de/
http://www.vgwort.de/publikationen-dokumente/wahrnehmungsvertrag.html
http://www.bildkunst.de/
http://www.bildkunst.de/
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/index.html
http://www.dpma.de/amt/aufgaben/urheberrecht/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/BJNR012940965.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhwahrng/BJNR012940965.html
http://www.vgwort.de/die-vg-wort.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/start-in-die-selbststaendigkeit-nicht-ohne-meinen-businessplan.html
http://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/freien-news/detail/article/freie-ab-55-jahren-5000-euro-fuers-alter-von-der-vg-wort.html
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Um die Ihnen in Rechnung gestellte Vorsteuer dem Fi-

nanzamt gegenüber geltend zu machen, müssen Sie ent-

sprechende Aufzeichnungen führen. Da dieser Aufwand 

häufig nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Er-

folg steht, gibt es eine Vereinfachungsregel: Statt die ab-

ziehbare Vorsteuer den einzelnen Rechnungen zu entneh-

men, können Sie den Vorsteuerabzug auch nach einem 

Durchschnittssatz feststellen. Dieser beträgt

 für Schriftsteller 2,6 % der Nettoerlöse,

  für Journalisten 4,8 % der Nettoerlöse (§ 23 UStG,  

§§ 69, 70 UStDV und deren Anlage).

Einschränkungen: Die Durchschnittssatzregelung kann 

von Ihnen nur dann in Anspruch genommen werden, 

wenn Ihr Vorjahresumsatz (Nettoumsatz ohne Umsatz-

steuer) aus schriftstellerischer beziehungsweise journalis-

tischer Tätigkeit 61.356 EUR nicht überstiegen hat (§ 69 

Abs. 3 UStDV). 

Wenn Sie von der Durchschnittssatzregelung Gebrauch 

machen wollen, müssen Sie einen Antrag stellen. Eine be-

sondere Form ist dafür nicht vorgeschrieben. Es genügt, 

dass Sie in den Umsatzsteuer-Voranmeldungen oder in 

der Jahreserklärung die Vorsteuer nach einem Durch-

schnittssatz berechnen und erklären (Eintrag in Zeile 

„Vorsteuerbeträge, die nach den allgemeinen Durch-

schnittssätzen berechnet sind (§ 23 UStG)“). Damit zei-

gen Sie dem Finanzamt, dass Sie sich für den Vorsteuer-

abzug nach Durchschnittssätzen entschieden haben.

Weiterbildungskosten 
… siehe Fortbildungskosten.

Werbung
… ist notwendig, um Aufträge zu generieren und von sich 

reden zu machen.

Vor allem zu Beginn einer Selbstständigkeit können wohl 

die wenigsten Freiberufler auf Werbung verzichten. Wer 

sich aktiv ein Netzwerk aufbaut und im Fokus potenzieller 

Kunden präsent ist, hat gute Chancen, seine Aufträge 

später durch Empfehlungen zu erhalten.

Bis man einen solchen Status erreicht hat, ist es jedoch 

unerlässlich, Werbung (und Öffentlichkeitsarbeit) in eige-

ner Sache zu betreiben – am Besten natürlich mit Fanta-

sie und Ideen. Die Konkurrenz ist groß – und für den Er-

folg der Werbeaktivitäten ist oft der richtige Mix zwischen 

„Online“ und „Offline“ entscheidend. 

So erfreut sich zum Beispiel das Werben mit Google-Ad-

words großer Beliebtheit. Zum einen deshalb, weil die Wer-

bung definitiv im Umfeld der Zielgruppe erscheint und zum 

anderen, weil lediglich die Klicks, die tatsächlich generiert 

wurden, bezahlt werden müssen. Eine attraktive Variante, 

die viele Firmen der klassischen Print-Werbung vorziehen. 

Inzwischen hat das System des „Bezahlens per Klick“ in 

beliebten Plattformen wie zum Beispiel Facebook Einzug 

gehalten. Auch das soziale Netzwerk offeriert eine exakte 

Zielgruppendefinition. Wie das im Einzelnen aussieht, 

stellt Facebook hier vor. 

Im Bereich der Bannerwerbung bietet Google mit seinem 

„Adsense-System“ eine visuelle Werbevariante, die es 

Firmen ermöglicht, auf Websites zu werben, die zum eige-

nen Angebot passen und zielgruppenaffin sind. Man hat 

unter anderem die Wahl zwischen „Leaderboard“, 

„Skyscraper“ oder dem klassischen Banner. Google bie-

tet hierzu viele Beispiele zur Auswahl an. 

Möchte man sich als Freiberufler vom Angebot der Kon-

kurrenz abheben oder hat man sich einem speziellen The-

http://www.google.de/ads/adwords/#sourceid=awo&subid=de-de-ha-aw-bku0~16392524417
http://www.google.de/ads/adwords/#sourceid=awo&subid=de-de-ha-aw-bku0~16392524417
http://www.facebook.com/advertising?campaign_id=226636850179&placement=exact&creative=5982051132&keyword=werben+auf+facebook&extra_1=77f22c95-8380-c628-e242-000015d30ea6
http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=de&answer=185666&topic=29561&ctx=topic
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Werbung

... ist notwendig, um Aufträge zu generieren und um von sich reden 

zu machen. Wer sich aktiv ein Netzwerk aufbaut, hat gute Chancen, 

seine Aufträge durch Empfehlungen zu erhalten. Bis dahin ist es 

jedoch unerlässlich, Werbung in eigener Sache zu betreiben – am 

besten natürlich mit viel Fantasie und Ideen …
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ma verschrieben, kommt man an Suchmaschinenoptimie-

rung, genannt SEO, kaum vorbei. Bei SEO wird zwischen 

Onpage- und Offpage-Optimierung unterschieden.

Bei aller Attraktivität hat die Internetwerbung jedoch ihre 

Tücken: schnell geht wertvolles Werbebudget verloren, 

wenn Kampagnen nicht gut vorbereitet sind. 

Wer auf die Unterstützung von Profis setzen möchte, soll-

te noch genauer hinschauen, denn es tummeln sich eine 

Menge schwarzer Schafe in dieser Szene. Vollmundige 

Erfolgsversprechen sollten deshalb genauestens hinter-

fragt und Agenturen am besten nur auf persönliche Emp-

fehlung hin gebucht werden. Alternativ kann man auf 

 oncama.com aktuelle Werbevorhaben ausschreiben. 

Sehr hilfreich sind außerdem Foren, in denen sich alles 

um Werbung und SEO dreht wie das Abakus-Forum. Viele 

weitere Informationen rund um die Werbung bietet zudem 

das Lexware-Unternehmerportal.

Wer kommunikativ und rhetorisch gewandt ist, der kann 

ebenso zielgruppenrelevante Veranstaltungen, Work-

shops oder Treffen besuchen (auf der deutschen Ge-

schäftsplattform Xing finden sich zahlreiche regionale 

Treffen). Weiß man dort von sich zu überzeugen und Kon-

takte zu generieren, ist das die beste Werbung („Selfmar-

keting“).

Ausgaben für Werbemaßnahmen sind als Betriebsausga-

ben absetzbar.

Werkvertrag
… erfordert eine konkrete Spezifizierung der Leistung be-

ziehungsweise des Werks hinsichtlich der Funktion oder 

des Aussehens.

Werkverträge von Dienstverträgen abzugrenzen, erweist 

sich im Geschäftsalltag oft als schwierig. Selbst der ge-

wählte Vertragstitel kann täuschen. Maßgeblich ist der 

Regelungsinhalt des Vertragswerks, ganz gleich, wie es 

benannt ist. Das wird auch von den Gerichten so gesehen 

– wenn es denn zum Streitfall kommt. 

Um einen Werkvertrag handelt es sich, wenn ein gegen-

ständlich fassbares Arbeitsergebnis das Ergebnis ist. Da-

mit grenzt sich dieser zum Dienstvertrag insofern ab, 

dass mit dem Werkvertrag ein vertraglicher Erfolg verein-

bart ist. Ein Teil (der Unternehmer) verpflichtet sich zur 

Herstellung eines bestimmten Werks gegen eine vom an-

deren Teil (Besteller) zu erbringende Vergütung. 

Dass Risiko des Erfolgseintritts trägt der Unternehmer. 

Er muss ein Werk ohne Mangel schaffen. Ist dies nicht der 

Fall und das Werk mangelhaft, hat der Besteller bezie-

hungsweise Auftraggeber das Recht auf Beheben des 

Mangels. Ebenso kann er vom Auftrag zurücktreten, Min-

derung oder Schadenersatz geltend machen. 

Wie genau sich die Abgrenzung zum Dienstvertrag defi-

niert, wird auf 4freelance.de dargestellt. 

Wikipedia
… ist ein wichtiges Recherche-Werkzeug für Journalisten 

und Blogger. Die Ergebnisse sollten allerdings mindes-

tens mit einer Querrecherche aus anderen Quellen vergli-

chen werden. Wikipedia ist eine Enzyklopädie, die von 

freiwilligen, ehrenamtlichen Autoren gepflegt wird. Wie 

Untersuchungen gezeigt haben, wirkt sich dies aber nicht 

negativ auf die Qualität der Inhalte aus. Wikipedia ist die 

Nummer 6 der am häufigsten besuchten Websites der 

Welt, 450 Millionen Menschen nutzen Wikipedia monat-

lich. 

Das von Jimmy Wales gegründete Projekt finanziert sich 

durch Spenden und ist daher unabhängig. Etwa 200 An-

gestellte warten die rund 800 Server und ihre Inhalte. Be-

treiber: die Wikipedia Foundation – und in Deutschland 

der gemeinnützig anerkannte Verein Wikimedia Deutsch-

land e.V. 

Hinzu kommen Schwesterprojekte wie Commons (Me-

dien), Wiktionary (Wörterbuch), Wikinews (Nachrichten), 

Wikisource (Quellen) oder Wikiquote (Zitate). 

Siehe auch Quellen und Recherche.

http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung
http://blog.meine-firma-und-ich.de/seo-fuer-kleine-unternehmen-die-onpage-optimierung-teil2/
http://blog.meine-firma-und-ich.de/seo-fuer-kleine-unternehmen-die-offpage-optimierung-teil-3/
http://oncama.com
http://www.abakus-internet-marketing.de/foren/
http://www.lexware.de/werbung-und-verkauf/
http://www.xing.com/
http://www.4freelance.de/blog/dienstvertrag-oder-werkvertrag/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite?uselang=de
http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Hauptseite
http://de.wikinews.org/wiki/Hauptseite
http://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite
http://de.wikiquote.org/wiki/Hauptseite
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Zitate
… von Journalisten auch „O-(Original-)Töne“ genannt – 

können tückisch sein. Wer Textstellen aus urheberrecht-

lich geschützten Veröffentlichungen wörtlich übernimmt, 

sollte sich auf jeden Fall um korrekte Quellenangabe 

kümmern. Ebenso spielt die Länge eines Zitats eine Rolle 

– komplette Fremdwerke dürfen zum Beispiel im Zei-

tungsartikel im Allgemeinen nicht als „Zitat“ auftauchen. 

Der Text sollte sich zudem inhaltlich mit dem Zitierten 

auseinandersetzen.

Grundsätzliche Informationen zum Zitat liefert die freie 

Enzyklopädie Wikipedia – zum Beispiel zum Zusammen-

hang zwischen Zitaten und Urheberrecht und wie zitiert 

werden darf. Das deutsche Urheberrechtsgesetz (UrhG) 

regelt Zitate im § 51. Daraus leitet sich ab, wann ein Zitat 

ohne Erlaubnis des Urhebers und ohne Vergütung genutzt 

werden kann. Mit der Quellenangabe befasst sich § 63 

UrhG.

Wann Zitate zulässig sind und wann nicht, beleuchtet der 

Artikel „Zitieren – aber richtig!“ von Rechtsanwältin Elisa-

beth Vogt auf den Internetseiten der Rechtsanwälte Lang-

hoff, Dr. Schaarschmidt & Kollegen.

Das Problem der grassierenden Interview-Autorisierung 

nimmt der Artikel „Im Kontrollwahn“ von Olaf Sundermey-

er aufs Korn, erschienen im journalist 7/2008 und nachzu-

lesen online. Zitate und ganze Interviews werden von den 

Gesprächspartnern im Nachhinein „überarbeitet“. Des-

halb hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Leitli-

nien zum Thema Interview-Autorisierung verabschiedet – 

der entsprechende Artikel von Monika Lungmus erschien 

im journalist 12/2010. Weitere Informationen zur Rechts-

lage gibt der DJV-Leitfaden.

Der Pressekodex beschäftigt sich in der Richtlinie 2.4 mit 

dem Thema Interview – und die Initiative Tageszeitung 

e.V. in ihrem Online-Lexikon Presserecht. Weitere Fragen 

zur Veröffentlichung von Wortbeiträgen beantwortet 

„Rund um … Juristischer Leitfaden zum Medienrecht“ – 

zum Beispiel, ob man eine Einwilligung des Interviewten 

zur Publikation braucht und in welchem Umfand dieser 

Änderungen verlangen kann. 

Mit der Autorisierungspraxis setzt sich pointiert der Kom-

mentar „Schluss mit der Selbstzensur“ von Klaus Max 

Smolka auseinander, online erschienen bei FTD.de/Finan-

cial Times Deutschland am 9.10.2012.

Wann dürfen Journalisten aus E-Mails zitieren? Darüber 

schreibt Autor René Martens in der Fachzeitschrift jour-

nalist 11/2011 – nachzulesen auf der Internetseite des 

Magazins.

Zuschüsse
… erhalten Existenzgründer zum Beispiel von der Bun-

desagentur für Arbeit beziehungsweise den örtlich zu-

ständigen Agenturen für Arbeit. 

Ein Einstiegsgeld kann bei seinem Jobcenter beantragen, 

wer schon länger arbeitslos ist und „Hartz-IV“ bezieht – 

also Arbeitslosengeld II nach dem SGB II. Die Entschei-

dung, ob es bewilligt wird, trifft der jeweilige Fallmanager. 

Einen Rechtsanspruch auf die Förderung gibt es nicht. 

Gut vorbereiten sollten sich alle, die einen Gründungszu-

schuss von der Arbeitsagentur erhalten möchten – denn 

der ist eine „Ermessensleistung“, auf die ebenfalls kein 

Rechtsanspruch besteht. 

Mit Coaching zum Erfolg: Das Programm Gründercoa-

ching Deutschland GCD der KfW Bankengruppe unter-

stützt Existenzgründer, Unternehmensnachfolger, Jung-

unternehmer – und damit auch Journalisten oder Blogger, 

die sich selbstständig machen – bis zu fünf Jahre nach 

der Gründung mit professioneller Beratung. Zugelassene 

Coachs der KfW-Beraterbörse helfen bei wirtschaftlichen, 

finanziellen und organisatorischen Fragen – von der Opti-

mierung eines Businessplans über die Vorbereitung auf 

Finanzierungsgespräche bei Banken bis zur Entwicklung 

von Marktanalysen und Vertriebskonzepten. Dabei ist ein 

Eigenanteil zu übernehmen. Bis zu 90 Prozent oder maxi-

mal 4.500 Euro beträgt der Zuschuss auf das (Netto-)Ho-

norar des Beratungsexperten. Ausgeschlossen sind unter 

anderem Beratungsleistungen vor der Gründung oder zu 

Rechts-, Versicherungs- und Steuerfragen ebenso wie 

zum Erstellen und Gestalten von Werbematerialien und 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Zitat
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__51.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__63.html
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__63.html
http://www.internetrecht-rostock.de/zitatrecht.htm
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/im-kontrollwahn-interview-autorisierung.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/leitlinien-fuer-die-interview-autorisierung.html
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/leitlinien-fuer-die-interview-autorisierung.html
http://www.djv.de/fileadmin/user_upload/Infos_PDFs/Flyer_Broschuren/Leitlinien_f�r_Interview-Autorisierung.pdf
http://www.presserat.info/inhalt/der-pressekodex/pressekodex/richtlinien-zu-ziffer-2.html
http://www.initiative-tageszeitung.de/lexika/ol-presserecht/olp-artikel.html?LeitfadenID=235
http://www.rundumpresse.de/catalog/infopage.php/content/veroeffentlichung/mid/cms_10073
http://www.ftd.de/it-medien/medien-internet/:kommentar-schluss-mit-der-selbstzensur/70101856.html?author=5000515
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/zitatrecht-wann-duerfen-journalisten-aus-e-mails-zitieren.html
http://www.gruender-coaching-deutschland.de/
http://www.gruender-coaching-deutschland.de/
https://gruenden.kfw.de/html/finanzierungsangebote/gruendercoaching-gcd/
https://beraterboerse.kfw.de/
https://gruenden.kfw.de/html/finanzierungsangebote/gruendercoaching-gcd/konditionen/
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Internetseiten. Zum Ausfüllen des Antrags gibt es eine 

Online-Plattform, ebenso für die regionalen Ansprech-

partner.

Die aktuellen Förderprogramme und Finanzhilfen des 

Bunds, der Länder und der Europäischen Union zeigt die 

Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Technologie (BMWi) im Überblick.

Tipps zum Weg in die Selbstständigkeit liefert das Exis-

tenzgründungsportal des BMWi – unter anderem mit 

Know-how für Businessplan und Gründungsfinanzierung 

oder Informationen über Förderprogramme vor und nach 

der Gründung sowie für Gründungen aus der Arbeitslo-

sigkeit.

Weiterführende Informationen

mediafon-Online-Ratgeber für Selbstständige 

Den mediafon-Online-Ratgeber für Selbstständige von 

Goetz Buchholz stellt die Vereinte Dienstleistungsgewerk-

schaft ver.di zur Verfügung. Er ist zum großen Teil frei zu-

gänglich und beantwortet viele Fragen rund um den Start 

in die Selbstständigkeit, Steuern oder Versicherungen.

Tipps für den Berufsalltag von journalist

Das Online-Portal der Zeitschrift journalist veröffentlicht 

Tipps für den Berufsalltag – dazu gehören unter anderem 

eine Einführung in „AGB-Deutsch“, Informationen zum 

Thema Haftung für freie Journalisten oder zu 7 bezie-

hungsweise 19 Prozent Mehrwertsteuer.

Lexikon des Kleingedruckten

Das Lexikon des Kleingedruckten der Zeitschrift journalist 

– von AGB bis Verhandlungssache.

freienblog des DJV

Neuigkeiten für freie Journalistinnen und Journalisten ver-

öffentlicht das freienblog des Deutschen Journalisten-

Verbands (DJV).

Webinare für Journalisten vom DJV

Die kostenfreien Webinare des DJV bieten unter anderem 

Tipps für freie Journalisten oder Existenzgründer.

Tipps auf dem Weg in die Selbstständigkeit 

… für Journalisten fasst der DJV zusammen. 

https://rp-plattform.kfw.de/RP_Plattform/antrag/m0.rpp
http://www.rp-suche.de/rpsuche/GCD/?conversationContext=3
http://www.rp-suche.de/rpsuche/GCD/?conversationContext=3
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.existenzgruender.de/
http://www.existenzgruender.de/selbstaendigkeit/finanzierung/foerderprogramme/index.php
https://www.mediafon.net/ratgeber.php3?view=&si=50756ea474f02&lang=1
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/
http://www.journalist.de/ratgeber/handwerk-beruf/tipps-fuer-den-berufsalltag/das-lexikon-des-kleingedruckten.html
http://frei.djv-online.de/
http://www.journalistenwebinar.de/
http://www.djv-online.de/TippsGruender231211.pdf
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Fehler entdecken, freuen wir uns auf Ihre E-Mail – und 
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